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Teil 1: Die Haftung im &ffentlichen Personenverkehr

1. Lexikon zum offentlichen Verkehr

Zur Vereinfachung der Lektiire werden einzelne Begriffe in alphabetischer

Ordnung erldutert:

Beforderungsvertrag Beforderung von Frachtgut nach Art. 21 GiTG

Eisenbahn- Unternehmen, die den Verkehr auf der Infra-

verkehrsunternehmen struktur durchfiihren nach Art. 2 lit. b EBG;
Netzbenutzerin, auch EVU genannt.

Frachtgut Transportgut, das von einem Frachtfiihrer gegen
Entgelt befordert wird.

Handgepick Gegenstéinde, die von Reisenden im Personen-

wagen mitgefiihrt werden.

Infrastrukturbetreiberin

Unternehmen, die die Infrastruktur bauen und
betreiben nach Art. 2 lit. a EBG.

Infrastrukturkonzession

Konzession zum Bau und Betrieb einer Eisen-
bahninfrastruktur nach Art. 5 ff. EBG.

Netzzugangsbewilligung

Genehmigung, um als Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen den Eisenbahnverkehr durchfiihren zu
konnen, nach Art. 8¢ und 84 EBG.

Personentransportvertrag

Vertrag flir den Transport von Personen und
Handgepéck nach Art. 19 ff. PBG.

Reisegepick

Gegenstédnde, die gegen Entgelt und gesondert,
gestiitzt auf einen Transportvertrag nach
Art. 24 ff. PBG, transportiert werden.

Tarife

Tarifbestimmungen der Schweizerischen Trans-
portunternehmen gemaiss Art. 16 PBG. Die Tari-
fe regeln die Beziehungen zwischen Transport-
unternechmen und Kunden; sie enthalten die all-
gemeinen Bedingungen und Preise fiir die Be-
forderung von Personen auf den Linien der am
direkten Verkehr beteiligten Transportunterneh-
men.’

Transportvertrag

Beforderung von Reisegepéck nach Art. 24 ff.
PBG.

2 Siehe dazu IILA.
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II. Einleitung

Trassenbestellung Der Netzzugang auf einem oOrtlich und zeitlich
bestimmten Fahrweg (Trasse) kann von jedem
Unternehmen beantragt werden, das an der
Durchfiihrung des Eisenbahnverkehrs -
interessiert ist (Art. 9a EBG und Art. 11 NZV).

IL. Einleitung

Unter dem Begriff offentlicher Personenverkehr versteht man gemeinhin
Verkehrsleistungen zugunsten der Offentlichkeit. Es geht um die Verschie-
bung von Personen vom einen zum anderen Ort. Vom privaten Personenver-
kehr grenzt der Offentliche Personenverkehr sich durch die allgemeine Zu-
ginglichkeit ab. Im offentlichen Personenverkehr stehen die Verkehrsmittel
Bahn, Bus, Strassenbahn (Tram)?, Schiff und Seilbahn im Vordergrund.

Der offentliche Verkehr in der Schweiz ist eine Erfolgsgeschichte und welt-
weit einzigartig. Die Griinde dafiir sind vielseitig. Zu nennen sind die fl4-
chendeckende Versorgung, durchgehende Billette und die Zuverléssigkeit der
offentlichen Verkehrsmittel.

Jéhrlich werden rund 2,06 Milliarden Fahrgdste mit den Bahnen, Strassen-
bahnen und Bussen transportiert.* Von insgesamt 127,6 Milliarden Personen-
kilometer, die jéhrlich auf dem schweizerischen Strassen- und Schienennetz
zuriickgelegt werden, entfielen rund 24,4 Milliarden auf den offentlichen
Verkehr.” Pro Kilometer des Schweizerischen SBB Netzes fahren jeden Tag
durchschnittlich 128 Personenziige. Im internationalen Vergleich steht die
Schweiz damit vor Japan und Grossbritannien an erster Stelle.®

Die hohe Dichte des schweizerischen Transports birgt auch Herausforderun-
gen. Bereits eine Verspiatung von wenigen Minuten kann grosse Auswirkun-
gen und Folgeverspéatungen verursachen. Umso wichtiger ist der einwandfreie
Betrieb der Transportmittel. Die Transportmittel des 6ffentlichen Personen-
verkehrs bringen Risiken, welche nicht vollstdndig beherrschbar sind. Trotz-
dem ist die Anzahl Unfille im Zusammenhang mit dem 6ffentlichen Verkehr
bescheiden. Im Jahr 2016 ereigneten sich rund 157 Unfallereignisse im Zu-

Zur Terminologie: Der Ausdruck Tram ist gemdss dem Worterbuch DUDEN siid-

deutsch, osterreichisch veraltend, schweizerisch; die Tram, (schweizerisch) das Tram.

In diesem Beitrag wird der Ausdruck Strassenbahn verwendet.

4 VOV UTP, Fakten und Argumente zum 6ffentlichen Verkehr 2016/2017, 7.

> Bundesamt fiir Statistik, vgl. <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/
11/04/blank/01.html> (besucht am: 11. Mai 2017).

6 VOV UTP, Fakten und Argumente zum &ffentlichen Verkehr 2016/2017, 22 f.
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Teil 1: Die Haftung im &ffentlichen Personenverkehr

sammenhang mit Bahn, Strassenbahn, Seilbahn und Schiff.’ Vergleicht man
die Anzahl Unfélle mit den Milliarden von Personenkilometern, die jahrlich
mit diesen Transportmitteln zuriickgelegt werden, dann ist das Unfallrisiko
sehr klein. Bei den Unfallursachen sticht die grosse Zahl von Missachtungen
der Vorschriften im Strassenverkehr hervor. Weitere hdufige Ursachen sind
Leichtsinn/Gedankenlosigkeit, Missachten von Vorschriften bei der Arbeit,
Unaufmerksamkeit von Reisenden und technische Defekte. Von untergeord-
neter Bedeutung sind medizinische Probleme, Drogen/Alkohol und Naturer-
eignisse.8 Die Themen Haftung und Sicherheitsfragen im o6ffentlichen Perso-
nenverkehr bleiben dennoch wichtige Anliegen.

Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) spielt als staatli-
che Behorde eine wichtige Rolle in der Untersuchung von Unféllen und ge-
fahrlichen Ereignissen von Bahnen, Luftfahrzeugen und Schiffen. Die Unter-
suchung der SUST hat zum ausschliesslichen Ziel, Erkenntnisse zu gewinnen,
mit denen kiinftige Unfélle und Gefahrensituationen verhiitet werden kénnen
und die eine Erhohung der Sicherheit zur Folge haben.’ Die Klidrung von
Schuld- und Haftungsfragen gehort nicht dazu.'

Im ersten Teil des vorliegenden Werkes liegt der Fokus auf Haftungsfragen
aller dem Personenbeforderungsregal unterstellten Transportmittel. Dies sind
Eisenbahnen, Strassenbahnen, Busse, Trolleybusse, Schiffe und Seilbahnen.
Dem allgemeinen Uberblick iiber die Rechtsquellen und geltenden Haftungs-
normen im 6ffentlichen Personenverkehr, folgt eine detaillierte Auseinander-
setzung mit den spezifischen Haftungsfragen der einzelnen Transportmittel
sowie ein Uberblick iiber deren Kasuistik.

Der Personenverkehr ist vom Giitertransport zu unterscheiden. Der Giter-
transport ist in separaten gesetzlichen Grundlagen geregelt und wird im vor-
liegenden Werk nur am Rande behandelt.'!

Der Beitrag befasst sich mit der Rechtslage in der Schweiz und somit mit den
Haftungsnormen nach schweizerischem Recht. Bei der internationalen Befor-
derung von Personen auf der Schiene sind jedoch die internationalen Best-
immungen nach CIV'? als Anhang des Ubereinkommens iiber den internatio-

7 Bundesamt fiir Verkehr, Bericht {iber die Sicherheit im dffentlichen Verkehr 2016, 6.
8 Bundesamt fiir Verkehr, Bericht iiber die Sicherheit im 6ffentlichen Verkehr 2016, 10.
Die gesetzlichen Grundlagen finden sich in den einschldgigen Spezialgesetzen:
Art. 15 ff. EBG, Art. 1 Abs. 4 BSG bzw. Art. 18a SebG i.V.m. Art. 15 ff. EBG.

10 <https://www.sust.admin.ch/de/sust-startseite/> (besucht am 09. Juni 2017).

11 Ausfiihrlich in KLETT, Haftung und Versicherung, Rz 15.11 f.; 15.161 ff.

Einheitliche Rechtsvorschriften fiir den Vertrag iiber die internationale Eisenbahnbe-
forderung von Personen (CIV), Anhang A zum COTIF.
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III. Uberblick iiber die Rechtsquellen

nalen Eisenbahnverkehr (COTIF'?) einschléagig — soweit das Schweizer Recht
iiberhaupt anwendbar ist — und treten anstelle der Bestimmungen des EBG
oder der Vertragshaftung des PBG, wenn das schédliche Ereignis auf Schwei-
zer Boden eingetreten ist. Die vertraglichen Haftungsregeln des CIV sind
exklusiv anwendbar (Art. 52 § 1 CIV). Dabei ist massgebend, ob die Fahrkar-
te grenziiberschreitend ausgestellt ist. Unter [X. werden daher die massgebli-
chen Normen zur Haftung nach dem Ubereinkommen iiber den internationa-
len Eisenbahnverkehr (COTIF) behandelt.

III.  Uberblick iiber die Rechtsquellen

A. Rechtsquellen

Der Personentransport im 6ffentlichen, konzessionspflichtigen Verkehr ist in
verschiedenen Gesetzen, Verordnungen sowie Tarifen geregelt.

Die wesentlichen Gesetze im Offentlichen Personenverkehr mit den dazu
gehorenden Verordnungen sind die folgende:

— PBG' und dazu gehorende Verordnung PBV regeln die dem Personenbe-
forderungsregal unterstehende Beforderung: Personentransportvertrag
(Art. 19 ff. PGB) und Transportvertrag fiir Reisegepick (Art. 24 ff. PBG).

— EBG" und dazu gehoérende Verordnung EBV'® regeln den Bau und Be-
trieb von Eisenbahnen. Die Artikel zur Haftung dienen aufgrund Ver-
weise in anderen Spezialgesetzen als allgemeine Haftungsgrundlagen.

— BSG'” und dazu gehorende Verordnung BSV'® regeln die Binnenschiff-
fahrt auf schweizerischen Gewéssern einschliesslich der Grenzgewésser.

—  SebG" und dazu gehérende SebV? regeln den Bau und den Betrieb von
Seilbahnen, die der Personenbeforderung dienen.

Convention relative aux transports internationaux ferroviaires, Ubereinkommen iiber
den internationalen Eisenbahnverkehr, abgeschlossen in Bern am 09. Mai 1980, in
Kraft getreten am 01. Mai 1985 (SR 0.742.403.1).

Bundesgesetz vom 20. Mérz 2009 iiber die Personenbeforderung (Personenbeforde-
rungsgesetz, PBG; SR 745.1).

15 Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 (EBG; SR 742.101).

Verordnung vom 23. November 1983 iiber Bau und Betrieb der Eisenbahnen (Eisen-
bahnverordnung EBV; SR 742.141.1).

17" Bundesgesetz vom 03. Oktober 1975 iiber die Binnenschifffahrt (BSG, SR 747.201).
Verordnung tiber die Schifffahrt auf schweizerischen Gewéssern vom 08. November
1978 (Binnenschifffahrtsverordnung, BSV; SR 747.201.1).

Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 iiber Seilbahnen zur Personenbeforderung (Seil-
bahngesetz, SebG; SR 743.01); Das SebG wurde in Bezug auf den Geltungsbereich
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SVG?! und dazu gehérende VRV?? regeln den Verkehr auf den o6ffentli-
chen Strassen sowie die Haftung und die Versicherung flir Schiaden, die
durch Motorfahrzeuge, Fahrrider oder fahrzeugihnliche Gerite verur-
sacht werden.

GUTG? und dazugehorende GUTV? regeln den Giiterbeforderungsver-
trag und ist nicht Gegenstand dieses Beitrages.?

Weitere Vorschriften zum Beforderungsvertrag ergeben sich aus den Tarifbe-
stimmungen der Schweizerischen Transportunternehmen, welche sich am
sog. direkten Verkehr gem. Art. 16 PBG beteiligen. Die Tarife enthalten die
allgemeinen Bedingungen und die Preise fiir die Beforderung von Personen
auf den Linien der am direkten schweizerischen Verkehr beteiligten Trans-
portunternehmen.?® Der Tarif untersteht der Aufsicht des Bundes (Art. 52
PBG) und ist geméss dem Bundesgericht offentlich-rechtlicher oder ge-
mischt-rechtlicher Natur.?”” Fiir den vorliegenden Beitrag von Bedeutung sind
die Tarife T600 (Stand 01.06.2017): Allgemeiner Personentarif und T601
(Stand 01.06.2017): Allgemeiner Gepicktarif, welcher die Bestimmungen

20

21

22

23

24

25

26

27

und die technischen Rahmenbedingungen mit der EG-Richtlinie 2000/9/EG des Euro-
pdischen Parlaments und des Rates vom 20. Mérz 2000 iiber Seilbahnen fiir den Per-
sonenverkehr (EG-Seilbahnrichtlinie) harmonisiert (vgl. Botschaft vom 22. Dezember
2004 zum Bundesgesetz liber Seilbahnen zur Personenbeforderung, BB1 2004, 902).
Verordnung vom 21. Dezember 2006 iiber Seilbahnen zur Personenbeforderung
(Seilbahnverordnung, SebV; SR 743.011).

Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG; SR 741.01).
Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV; SR 741.11).
Bundesgesetz vom 25. September 2015 iiber den Giitertransport durch Bahn- und
Schifffahrtsunternehmen (Giitertransportgesetz, GiTG; SR 742.41).

Verordnung vom 4. November 2009 iiber den Giitertransport von Bahn- und Schiff-
fahrtsunternehmen (Giitertransportverordnung, GiTV; SR 742.411).

Siehe Uberblick unten I11.G; eingehend vgl. dazu KLETT, Haftung und Versicherung,
Rz 15.11 £; 15.161 ff.

Die konzessionierten Transportunternechmen unterliegen der Tarifpflicht. Diese um-
fasst die Pflicht des Beforderers, Preise nach bestimmten vorgegebenen Kriterien
(Art. 15 Abs. 1-4 PBG) im Voraus zu verdffentlichen (Art. 15 Abs. 5 PBG) — in der
Regel zeitgleich mit der Ver6ffentlichung des Fahrplans. Dies soll die Gleichbehand-
lung der Passagiere bezwecken (Art. 15 Abs. 2 und 5 PBG). Im sog. direkten Verkehr
(Verbindungen, die iiber das Netz verschiedener Unternehmen fiihren, einen einzigen
Transportvertrag) haben die Beforderungsunternehmen fiir gemeinsame Tarife und
Billette zu sorgen (Art. 16 Abs. 2 PBG). Der direkte Verkehr (ch-direct), dessen Ge-
schéftsstelle dem Verband offentlicher Verkehr (V6V) angegliedert ist, stellt einen
gesamtschweizerischen Tarifverbund sicher. Die Tarife sind beim VOV erhiltlich
bzw. unter <www.voev.ch> abrufbar.

Zur rechtlichen Qualifikation HOCHSTRASSER/RUSCH, Rz 12 ff. Dazu auch BGE 136
II457E.6.2; 136 1489 E. 2.4.
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III. Uberblick iiber die Rechtsquellen

und die Preise filir die Beforderung von Reisegepick und die Bestimmungen
und die Preise fiir den Selbstverlad von Fahrrddern enthalten.?®

B. Das gesetzliche Haftungskonzept: Riickblick und
Ausblick

Das gesetzliche Haftungskonzept im offentlichen Personenverkehr erfuhr
2008 gestiitzt auf den Beschluss der Bundesversammlung der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft vom 19. Dezember 2008 {iber das Bundesgesetz
iiber die Anderung des Transportrechts diverse Anpassungen. Mit der Ande-
rung des Transportrechts 2008 wurden die motorisierten Transportmittel einer
einheitlichen Haftung unterstellt und die charakteristischen Risiken der Fort-
bewegung einheitlich geregelt. Fiir Eisenbahn, Strassenbahn, Seilbahnen,
Skilifte und konzessionierte Schifffahrtsunternehmen gilt heute die gleiche
strenge Haftung nach Art. 406-40f EBG wie fiir Trolleybusse, Autobusse und
Postautos nach Art. 58 SVG.? Das Haftungskonzept lésst sich wie folgt dar-
stellen:

28 Die Mitnahme von Fahrradern ist derzeit gesetzlich nicht geregelt. Im Rahmen der

Vorlage zur Organisation der Bahninfrastruktur (OBI, siehe Botschaft 13.11.2016 BBI
OBI 2016, 8661 ff.) wird beabsichtigt hierfiir eine Grundlage im PBG zu schaffen.
Dazu IV.B.1.

2% Botschaft vom 08. Juni 2007 zur Giiterverkehrsvorlage BB 2007, 4477 ff., 4506.
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Art. 20
SebG

(Seilbahn) Art. 30a
BSG
(Binnen-

schifffahrt)

Art. 40b-f
EBG
(Eisenbahn)

Art. 7
GiTG
(Giiter-
transport)

Art. 58 ff.

SVG
(Motor- Art. 15 Abs.
fahrzeug) 1TrG
(Trolley-
bus)

14 Vor der Revision unter dem Regime des alten, bis 2010 geltenden, Eisenbahn-
haftpflichtgesetzes®® waren Opfer von Eisenbahnunféllen, Schiffsunféllen und
Seilbahnunfillen beziiglich Genugtuungsforderungen und Sachschidden
schlechter gestellt als andere Unfallopfer, denn unter dem alten Eisenbahn-
haftpflichtgesetz schuldete das Transportunternehmen bei einem Unfall nur
dann eine Genugtuung bzw. den Ersatz eines Sachschadens, wenn sie ein

30

Das Eisenbahnhaftpflichtgesetz (Bundesgesetz vom 28. Mérz 1905 iiber die Haft-
pflicht der Eisenbahn- und Dampfschifffahrtsunternehmungen und der Schweizeri-
schen Post, EHG) wurde per 01. Januar 2010 aufgehoben und durch Haftungsbestim-
mungen im Eisenbahngesetz ersetzt; BB1 2007, 4380, 4479 f.
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III. Uberblick iiber die Rechtsquellen

Verschulden traf3! Auch die zweijdhrige Verjahrungsfrist ab Unfalldatum
stellte unter dem Regime des alten EHG* eine Besonderheit in der Haft-
pflichtlandschaft dar und wurde durch die allgemeine Verjdhrungsregelung
fiir unerlaubte Handlungen nach OR ersetzt.

Im Rahmen der Harmonisierung der Regelungen im nationalen und internati-
onalen Personenverkehr wird die Absicht verfolgt, die schweizerischen Best-
immungen an diejenigen der EU anzugleichen. Sog. Passagierrechte sind
Bestandteil des dritten im 2007 beschlossenen Eisenbahnpakets. Dazu geho-
ren unter anderem die Verordnung (EG) Nr. 1371/2007% tiber die Rechte und
Pflichten der Fahrgéste im Eisenbahnverkehr und die spéiter am 16. Februar
2011 erlassene Verordnung (EU) Nr. 181/2011** fiir den Kraftomnibusver-
kehr. Im Rahmen der Vorlage zur Organisation der Bahninfrastruktur (OBI)**
will der Bundesrat die Passagierrechte im offentlichen Verkehr stirken und
an die europédischen Regelungen anndhern. Anstelle der heute auf freiwilliger
Basis ausgerichteten Leistungen, sollen die Passagiere einen gesetzlich ver-
ankerten Anspruch auf bestimmte Leistungen erhalten. Die Ausfiihrungsbe-
stimmungen werden unter Beriicksichtigung der Regelungen in Art. 27 der
Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 und Art. 26 der Verordnung (EU) Nr. 181/
2011 zu verfassen sein.*® Zum Paket der Passagierrechte gehoren weiter: In-
formationspflichten im Falle von Verspdtungen und Ausfillen sowie die
Pflicht, tiber Passagierrechte zu informieren’’; die Schaffung einer Kontakt-
stelle, an die sich der Fahrgast wenden kann (Beschwerdestelle); sowie die
Zahlung eines Kostenvorschusses bei Verletzung oder Tod eines Fahrgastes,
um die unmittelbaren Bediirfnisse des betroffenen Fahrgastes oder seiner
nahen Angehorigen zu decken.®

31 Art. 8 und Art. 11 Abs. 2 EHG; BBI 2007, 4477.

32 Art. 14 EHG.

3 Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 des Europiischen Parlaments und des Rates vom

23. Oktober 2007 iiber die Rechte und Pflichten der Fahrgéste im Eisenbahnverkehr,

ABI. L 315/14 vom 3.12.2007.

Verordnung (EU) Nr. 181/2011 des Europdischen Parlaments und des Rates vom

16. Februar 2011 iiber die Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr und zur Anderung

der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004, ABI. L 55 vom 28.2.2011.

35 Botschaft zur Organisation der Bahninfrastruktur vom 16. November 2016, BB1 2016,
8661 ff.

3¢ BBl OBI 2016, 8737.

37 Die Modalititen der neuen Informationspflicht werden in Anlehnung an die Verord-
nung (EG) Nr. 1371/2007 (und insbesondere an ihren Anhang II hinsichtlich der an-
zugebenden Mindestinformationen) in den Ausfithrungsbestimmungen festgelegt: BBI
OBI 2016, 8737.

3% BBI2016, 8741.

34
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Teil 1: Die Haftung im &ffentlichen Personenverkehr

Revisionsbedarf: Im Rahmen der durchgefiihrten Revisionen ist es leider
(noch) nicht gelungen eine umfassende und konsistente Haftungsregelung fiir
den offentlichen Personenverkehr zu etablieren. Die Revisionen haben es
nicht geschafft, alle Unreinheiten zu beseitigen, insbesondere das Eisenbahn-
transportrecht bleibt ein zusammengeflicktes Werk.

So findet gemidss dem Wortlaut von Art. 405 Abs. 2 lit. b (Fassung giiltig per
01. Juli 2016) fiir beforderte Sachen (die nicht in Obhut des Reisenden ste-
hen) das PBG keine Anwendung, obwohl Art. 27 PBG ausdriicklich den Ver-
lust und die Beschddigung des beforderten Reisegepicks regelt.*

Im Rahmen der nichsten Revision, welche sich im Zusammenhang mit der
Vorlage zur Organisation der Bahninfrastruktur (OBI)* abzeichnet, ist eine
konsistente Darstellung und Erlduterung der eingesetzten und bis heute un-
einheitlich verwendeten Begriffe wie beispielweise leicht tragbares Handge-
pack, Reisegepick und beforderte Sachen erstrebenswert.

Im Folgenden wird die Haftung im offentlichen Personenverkehr nach den
verschiedenen Transporttrdgern bzw. den sie regelnden Haftungsgrundlagen
gegliedert. In einem ersten Teil wird die Haftung nach PBG ausgefiihrt, wel-
che fiir alle Verkehrstriger des 6ffentlichen Personenverkehrs einheitlich ist.
In einem zweiten Teil wird auf die Haftung nach EBG eingegangen, welche
auf die Verkehrstrdger Eisenbahn, Strassenbahn, Schifffahrt und Seilbahn
Anwendung findet und die Haftung im internationalen Personenverkehr. Im
letzten Teil wird die Haftung fiir Autobusse und Postautos nach SVG aufge-
zeigt.

C. Personenbeforderungsregal

In der Schweiz ist das Recht, Personen regelmdssig*' und gewerbsmdssig*
auf Schienen, auf der Strasse und auf dem Wasser sowie mit Seilbahnen,
Aufziigen und anderen spurgefiihrten Transportmitteln zu befordern, als Per-
sonenbeforderungsregal dem Bund vorbehalten (Art. 4 PBG). Der Bund iibt
das Personenbeforderungsregal jedoch nicht selber aus, sondern erteilt inte-
ressierten Unternehmen Konzessionen (Art. 6 PBG).#

3 Siehe dazu IV.B.2.

40 BBI OBI 2016, 8661 ff.; die Vorlage wurde im Juni 2017 vom Stéinderat an den Nati-
onalrat zuriickgewiesen (Stand Oktober 2017).

41 Definition vgl. Art. 2 Abs. 1 lit. a PBG.

4 Definition vgl. Art. 2 Abs. 1 lit. b PBG.

4 Im sog. TU-Verzeichnis (TUV) sind die Unternehmen aufgelistet, die im Bereich Eisen-
bahn, Binnenschifffahrt, Seilbahnen sowie 6ffentlicher Strassenverkehr Inhaber einer

10 KOLT Schriftenreihe 9



III. Uberblick iiber die Rechtsquellen

Die dem Personenbeforderungsregal unterstehende Beforderung wird durch
das Personenbeforderungsgesetz (Art. 1 Abs. 2 PBG) und die Verordnung
tiber die Personenbeforderung (VPB)* geregelt. Der Gesetzgeber hat damit
den gewerbsmissigen Transport von Personen einem einheitlichen Gesetz
unterworfen.

Fiir die Haftung bei Nichteinhaltung des Fahrplans (Art. 21 PBG) sowie bei
Beschidigung und Verlust von Hand- und Reisegepick (Art. 24 und 27 PBG)
wird auf die untenstehenden Ausfithrungen unten IV.A und IV.B verweisen.

Fiir die Haftung bei Personenschidden verweist Art. 51 PBG auf die gesetzli-
che Haftung nach EBG bzw. SVG. Die Haftung von konzessionspflichtigen
Unternehmen gegeniiber dem Passagier, der bei der Beforderung eine Verlet-
zung erleidet oder den Tod findet, ist somit im EBG bzw. SVG geregelt. Da-
nach gilt ndmlich — wie auch gegeniiber Dritten/Nicht-Passagieren — die Ge-
fahrdungshaftung von Art. 405 Abs. 1 EBG bzw. Art. 58 SVG.*

D. Haftungsbestimmungen nach Transportmittel

Die Regelung der gesetzlichen Haftung fiir Personen- und Sachschéden (ohne
transportierte Sachen die im PBG geregelt ist) im 6ffentlichen Personenver-
kehr hiangt im Wesentlichen vom gewihlten Transportmittel und vom Trans-
porttitel ab, ferner auch von der Schadensart. Die nationale wie auch die in-
ternationale Beforderung*® von Personen ist in Spezialgesetzen normiert.

Die materiellen Bestimmungen zur gesetzlichen Haftung sind im Eisenbahn-
gesetz (Art. 40b-f EBG) und im Strassenverkehrsgesetz (Art. 58 ff. SVG)*
enthalten. Die iibrigen, im Personenverkehr relevanten Verkehrsgesetze fiir
die Binnenschifffahrt und Seilbahnen (BSG, SebG) sowie die Transportgeset-
ze (PBG und GiiTG) enthalten keine materiellen Bestimmungen hinsichtlich
der gesetzlichen Haftung, sondern verweisen dazu auf die Haftungsbestim-
mungen des EBG (Art. 40b-f EBG). Gemiss Art. 40f EBG richtet sich die
Haftung nach den Bestimmungen des OR iiber die unerlaubten Handlungen,
soweit das EBG nichts Anderes vorsieht.*

Konzession, Bewilligung oder Genehmigung der Eidgenossenschaft sind oder waren.
Das TUV kann unter <http://www.bav.admin.ch> konsultiert werden.
4 Verordnung vom 02. November 2009 iiber die Personenbeforderung (VPB; SR 745.11).
4 Dazu V.B.
4 Dazu IX.
47 Art. 51 Abs. 2 PBG verweist beziiglich der ausservertraglichen Haftung fiir Motor-
fahrzeuge auf die Haftpflichtbestimmungen des SVG.
Gestiitzt auf diesen Haftungsverweis gelangen somit subsidiér zu Art. 40b-40e EBG die
Regeln von Art. 41-61 OR zur Anwendung. Insbesondere bestimmen sich nach OR die

48
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Teil 1: Die Haftung im &ffentlichen Personenverkehr

Transportmittel Anwendbare Gesetze | Verweis
Eisenbahn EBG, EBV, PBG, PBV,|dazuV
Tarife
Strassenbahn EBG, EBV, PBG, PBV,|dazuV
Tarife
Seilbahn SebG, SebV, EBG,|dazuV
PBG, PBV, Tarife
Schiff BSG, BSV, EBG, PBG,|dazu V
PBV, Tarife
Bus SVG, VRV, PBG, PBV,|dazu X
Tarife
Trolleybus TrG, SVG dazu X und XI
Gitertransport GiTG, GiTV (CIM) Uberblick unter II.G

E. Beforderung mit Eisenbahn, Strassenbahn, Schiff und
Seilbahn

Die Haftung der Inhaber von Eisenbahnunternehmen ist in den Artikeln
40b-40f EBG geregelt. Unter den Anwendungsbereich der Eisenbahngesetz-
gebung (EBG und EBV) fallen neben den eigentlichen Eisenbahnen auch die
Strassenbahn ¥, welche spurgefiihrte Fahrzeuge im Sinne des Eisenbahnge-
setzes (vgl. Art. 1 und 6 Abs. 4 EBG) darstellen. Strassenbahnen sind daher
keine Motorfahrzeuge im Sinne des Strassenverkehrsgesetzes (Art. 7 SVQG).
Da sie jedoch teilweise auf offentlichen Strassen verkehren und iiber gewisse
Besonderheiten verfligen (z.B. Bremsmechanismus, der im Vergleich zu an-
deren Motorfahrzeugen zu einem ldngeren Bremsweg fiihrt)®, kommt ihnen

Festsetzung des von der Haftung nach EBG erfassten Schadens (Art. 42 OR), die Be-

stimmung des Ersatzes (Art. 43 OR), die Herabsetzungsgriinde (Art. 44 OR) sowie die

besonderen Fille bei Totung und Korperverletzung (Art. 45 f. OR). Weiter sind die Re-
geln des OR massgebend hinsichtlich der Zusprechung von Genugtuung (Art. 47 und

49 OR) sowie der Verjéhrung der Anspriiche nach EBG (Art. 60 OR).

Als Strassenbahnen gelten Eisenbahnfahrzeuge, die nicht iiber einen eigenen Bahn-

korper verfiigen, sondern die Strasse befahren; Urteil des Obergerichts des Kantons

Ziirich SB140524 vom 17.04.2015 E 1.6.

30 BSK SVG-SCHENK, Art. 48 N 6; aufgrund der Besonderheit des langen Bremsweges
haben Strassenbahnen grundsétzlich Vortritt geméss Art. 38 SVG; diese Vortrittsregel
findet keine Anwendung auf Busse, die das Trassee der Strassenbahn benutzen (Urteil
des Handelsgerichts ZH vom 05. November 2005, bestitigt durch Urteil des Bundes-

49
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III. Uberblick iiber die Rechtsquellen

eine gewisse Sonderstellung zu. Féahrt die Strassenbahn ganz oder auf Teils-
trecken auf der offentlichen Strasse, untersteht sie auf jenen Strecken den
Regelungen des SVG und damit den Verkehrsregeln® (Art. 26 SVG bis
57a SVG) soweit dies mit Riicksicht auf die Besonderheiten dieser Fahrzeuge
und ihres Betriebs moglich ist (Art. 48 SVG).? Das SVG und die Verkehrs-
regelverordnung (VRV) enthalten diverse Spezialvorschriften fiir Strassen-
bahnen.*

Die Schifffahrt auf schweizerischen Gewéssern sowie der Grenzgewésser
wird durch das Bundesgesetz iiber die Binnenschifffahrt (BSG)** und die
dazugehdrige Verordnung (BSV) geregelt (Art. 1 BSG). Dem Gesetz unter-
stehen unter anderem alle Schiffe mit Maschinen- oder Motorantrieb, ge-
schleppte und geschobene Schiffe, schwimmende Arbeitsgerite (wie Bagger),
Fahrgastschiffe, Kursschiffe, Giiterschiffe, Segelschiffe, Ruderboote, Sport-
boote etc. (Art. 2 BSV). Fiir die konzessionierte Schifffahrt gelten die Haf-
tungsbestimmungen des EBG (Art. 30a BSG).

gerichts 4C.435/2005 vom 05. Mai 2006). Dies mit der Begriindung, dass das der
Strassenbahn zugestandene Vortrittsrecht in deren technischen Gegebenheiten griin-
det. Aufgrund der Schienengebundenheit ist ein Ausweichverhalten nicht moglich und
es bestehen ldngere Bremswege. Bei Bussen bestehen diese Einschridnkungen nicht,
womit sie nicht auf diese Ausnahmeregelung angewiesen sind (Urteil des Handelsge-
richts ZH vom 05. November 2005 E.1.1.6).

31" Darunter sind aber nicht nur die allgemeinen Verkehrsregeln in Art. 26-57 SVG zu
subsumieren, sondern sdmtliche anderen Verkehrsregeln (im SVG und VRV), die in
Frage kommen, vgl. GIGER, SVG-Komm, Art. 48 N 1.

52 BSK SVG-SCHENK, Art. 48 N2f; GIGER, SVG-Komm, Art. 48N 1; Art. 48 SVG
findet keine Anwendung auf Trolleybusse, vgl. BSK SVG-SCHENK, Art. 48 N 4; ob
eine voriibergehende Sperre einer 6ffentlichen Strasse fiir Motorfahrzeuge und Fahr-
rdder geeignet ist, dieser Strasse den Charakter einer offentlichen Strasse i.S.v.
Art. 1 SVG zu entziehen, lies das Bundesgericht explizit offen, vgl. BGE 92 II 354
E. 4b.

33 Z.B. Art. 38 SVG betreffend Vortrittsrecht der Strassenbahn, Art. 45 VRV betreffend
besonderer Vorsicht und Warnsignale der Strassenbahnen.

3 Mit der Teilrevision des Bundesgesetzes iiber die Binnenschifffahrt vom 29. Juni
2016 wurde das Zulassungsverfahren fiir gewerbsmissig verkehrende Schiffe ange-
passt, indem (wie bei den Eisenbahnen und Seilbahnen) eine risikoorientierte Uber-
priifung eingefiihrt wurde (sog. Sicherheitsaufsicht). Ferner sollen Atemalkoholpro-
ben anerkannt und die Voraussetzungen fiir ein Schifffahrtsregister (iiber Schiffe,
Schifffithrer und deren Fahrberechtigungen) geschaffen werden. Die Teilrevision
wurde in der Schlussabstimmung vom 17. Méarz 2017 sowohl vom National- wie auch
vom Stdnderat angenommen. Die Haftung der konzessionierten Schifffahrtsunter-
nehmen wurde durch die Teilrevision des BSG nicht beeinflusst.
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Der Bau und Betrieb von Seilbahnen zur Personenbeforderung wird im Seil-
bahngesetz (SebG) und der Seilbahnverordnung (SebV) geregelt.”* Dem Seil-
bahngesetz unterstehen Seilbahnen, die der Personenbeforderung dienen
(Art. 1 Abs. 1 SebG), namentlich Luftseilbahnen, Standseilbahnen, Skilifte
sowie dhnliche Transportanlagen mit Seilantrieb (Art. 2 Abs. 1 SebG).%

Die Seilbahn, die fiir die regelmaissige und gewerbsmissige Personenbeforde-
rung bestimmt ist, benotigt eine Personenbefoérderungskonzession nach dem
Personenbeforderungsgesetz. Skilifte, Kleinseilbahnen ohne Erschliessungs-
funktion und andere unter Art. 7 VPB fallende Transportbahnen, benétigen
fiir die Personenbefoérderung eine kantonale Bewilligung und keine Konzessi-
on (Art. 4a SebV i.V.m. Art. 7 Abs. 1 PBG).>” Haftungsrechtlich sind sie aber
gleich zu behandeln wie konzessionierte Seilbahnen.

Gemiss Art. 51 Abs. 1 PBG findet die Haftungsregelung nach Art 405-40f
EBG bei konzessionierten Unternehmen Anwendung. Mittels Einfithrung von
Verweisen im Seilbahngesetz*® und im Bundesgesetz iiber die Binnenschiff-
fahrt hat der Gesetzgeber auch die Haftung von Seilbahnunternehmen

3 Das Gesetz und die Verordnung traten am 01. Januar 2007 in Kraft und stellten die

Harmonisierung mit der EG-Richtlinie 2000/9/EG des Europdischen Parlamentes und
des Rates vom 20. Mirz 2000 iiber die Seilbahnen flir den Personenverkehr sicher;
BBI 2004, 992, 921 f.; Durch die Harmonisierung wurden das Sicherheitsniveau der
Schweiz mit demjenigen der EU Lénder angeglichen. Einmal gepriifte Systeme wer-
den gegenseitig anerkannt und konnen innerhalb der EG {tiberall eingesetzt werden.
Das Seilbahngesetz findet keine Anwendung fiir Seilbahnen, die im Bergbau einge-
setzt werden; nicht ortsfeste Seilbahnen; feststehende und verfahrene Jahrmarktgeréte
und Anlagen in Vergniigungsparks, militdrische Seilbahnen und Aufziige,
vgl. Art. 2 Abs. 2 SebG sowie BBI 2007, 4480. Ferner sind auch Materialseilbahnen
vom Geltungsbereich ausgeschlossen, was sich bereits dem Gesetzestitel «Seilbahnen
zur Personenbeforderungy entnehmen lésst, vgl. BB1 2004, 910; Seilbahnen bedingen
oft Nebenanlagen wie Abfahrtspisten, Beschneiungsanlagen, Parkplitze, Restaurants
etc. Sie werden vom Seilbahngesetz nicht geregelt, sind aber bei der Erteilung der
Plangenehmigung zu beriicksichtigen, vgl. BBl 2004, 904.

Sommerrodelbahnen sind gemédss Bundesgericht weder als Eisen, noch als Seilbahnen
zu qualifizieren. Unter Verweis auf Art. 1 Abs. 2 EBG hielt das Bundesgericht fest,
dass das Eisenbahngesetz lediglich die dem offentlichen Verkehr dienenden Eisen-
bahnen erfasst. Bei der Rodelbahn laufen die Rodel nicht auf oder an Schienen, son-
dern bewegen sich auf Rollen in einem halbkreisformigen Blechkanal. Eine Rodel-
bahn ist am ehesten vergleichbar mit einer Sportanlage wie eine Bobbahn oder einer
Anlage in einem Vergniigungspark, welche nicht unter das Eisenbahnhaftpflichtgesetz
fallen; BGE 130 III 571 E. 2.2 mit Hinweis auf die Botschaft des Bundesrates zum Ei-
senbahngesetz, BB1 1956, I 213 ff., 235; OFTINGER/STARK, Bd. 1I/3, § 27 Rz 13, 17
und 18.

Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 iiber Seilbahnen zur Personenbeforderung (Seil-
bahngesetz, SebG, SR 743.01).

56

57

58
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III. Uberblick iiber die Rechtsquellen

(Art. 20 SebG i.V.m. Art. 40b-40f EBG) und konzessionierten Schifffahrtsun-
ternehmen (Art. 30a BSG 1.V.m. Art. 40b-40f EBG) der Haftungsregel iiber
die Eisenbahnen unterstellt.*

In der Lehre werden die genannten gesetzgeberischen Verweise im BSG
und SebG auf die Haftungsnormen im EBG als ungenau bezeichnet.®® Prob-
lematisch ist insbesondere, dass die Haftungsnormen im EBG auf den Eisen-
bahnbetrieb zugeschnitten und folglich besonders auf die charakteristischen
Risiken des Eisenbahnverkehrs ausgerichtet sind.®! Die unzihligen Haftungs-
verweise und Weiterverweise in den verschiedenen Transportgesetzen sind
zudem uniibersichtlich und fithren zu Auslegungsproblemen.

F. Beforderung auf der Strasse mit Autobus und Trolleybus

Bei der konzessionierten Beforderung von Personen mit Motorfahrzeugen
richtet sich die Haftung nach SVG (Art. 51 Abs. 2 PBG i.V.m. Art. 58 ff.
SVG).

Die Haftung des Inhabers von Trolleybusbetrieben ist in Art. 15 TrG® gere-
gelt. Bei Verletzung oder Totung einer Person oder Beschddigung einer Sache
durch den Betrieb eines Trolleybusfahrzeuges wird betreffend Haftung auf
die Bestimmungen des SVG verwiesen (Art. 15 Abs. 1 TrG). Ist der Perso-
nen- oder Sachschaden durch den Betrieb einer elektrischen Anlage oder die
Einwirkung des elektrischen Stromes auf das Fahrzeug verursacht, haftet das
Trolleybusunternehmen nach den Bestimmungen des Elektrizitdtsgesetzes®
(Art. 15 Abs. 2 EleG).%

% Ein weiterer Verweis auf die Haftungsregeln der Eisenbahnunternehmen finden sich

in Art. 7 GiTG. Fiir die ausservertragliche Haftung des Bahn- und Schifffahrtsunter-

nehmen beim Transport von Giitern.

FELLMANN bezeichnet diese Gesetzgebungstechnik als «schlampigy», vgl. FELLMANN,

Bd. IT, Rz 1407.

61 Ausfiihrlich dazu FELLMANN, Bd. II, Rz 1021 ., 1407.

92 Bundesgesetz vom 29. Miérz 1950 iiber die Trolleybusunternehmen (Trolleybus-Gesetz,
TrG; SR 744.21). Dem Trolleybus-Gesetz unterstehen die Unternehmen des 6ffentlichen
Verkehrs, soweit sie Trolleybusfahrzeuge verwenden. Als Trolleybus gelten motorisch
angetriebene Fahrzeuge, welche die zur Bewegung benétigte elektrische Energie aus ei-
ner Fahrleitung entnehmen und auf 6ffentlichen Strassen verkehren, ohne an Schienen
gebunden zu sein.

% Bundesgesetz vom 24. Juni 1902 betreffend die elektrischen Schwach- und Stark-

stromanlagen (Elektrizititsgesetz, EleG).

Bei der Eisenbahngesetzgebung fehlt ein solcher Verweis. Bereits die Rechtsprechung

zum EHG sowie der Gesetzgeber in der Botschaft gehen von einer exklusiven An-

wendung des EBG aus, vgl. V.B.3.a).

60

64
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G. Uberblick: Haftung im Giiterverkehr

Der Transport von Giitern ist im Giitertransportgesetz (GiiTG) normiert. Das
heutige Giitertransportgesetz ersetzte per 01.Juli 2016 das gleichnamige
Bundesgesetz iiber den Giitertransport von Bahn- und Schifffahrtsunterneh-
men vom 19. Dezember 2008 (aGiTG).

Die Rechtsgrundlage im Giiterverkehr ist seit geraumer Zeit in Revision. Der
Gesetzgeber hat sich, mdglicherweise aufgrund der Komplexitét der Arbeiten
und der Entwicklung in der Branche, fiir eine Etappierung der Revisionsarbei-
ten entschieden. Mit der Schaffung des Personenbeforderungsgesetzes (PBG)
wurden die fiir den Personenverkehr relevanten Artikel des ehemaligen Bun-
desgesetzes tiber den Transport im 6ffentlichen Verkehr (aTG®) in das PBG
iiberfiihrt. Der Bundesrat hat mit Beschluss vom 25. September 2015 das
Giitertransportgesetz erneut revidiert und die Haftungsnormen harmonisiert.*

Das GiTG regelt den Giitertransport auf der Schiene sowie den Bau und Be-
trieb von Umschlagsanlagen und von Anschlussgleisen. Es gilt sinngeméss
fiir den Transport mit Schiffen und Seilbahnen (Art. 1 GUTG). Das GiTG
enthidlt keine Haftungsbestimmungen, sondern vielmehr Verweise auf andere
Gesetze.

Art. 7 GUTG verweist fiir die ausservertragliche Haftung auf die Haftungsar-
tikel des EBG, welche ihrerseits auf das OR und die massgeblichen internati-
onalen Vereinbarungen verweist.” Art. 21 GUiTG verweist zudem im Zu-
sammenhang mit den vertraglichen Anspriichen aus dem Beforderungsvertrag
im nationalen und im internationalen Verkehr konkret auf Anhang B (Einheit-
liche Rechtsvorschriften fiir den Vertrag {iber die internationale Eisenbahnbe-
forderung von Giitern — CIM) zum COTIF.%®

Die Haftung im Giiterverkehr bildet kein zentrales Thema des vorliegenden
Werks und wird daher nur am Rande erwihnt. Es wird auf die einschligige
Spezialliteratur verwiesen.®

% Bundesgesetz vom 04. Oktober 1985 {iber den Transport im offentlichen Verkehr

(Transportgesetz, aTG), SR 742.40, aufgehoben am 01. Januar 2010.
6 BBI2014, 3827.
7 Durch die Anpassung von Art. 40b Abs. 2 lit. b EBG in der Revision vom 25. Sep-
tember 2015 in Kraft seit 01. Juli 2016 konnte der ungliickliche Zirkelschluss beseitigt
werden. Frither verwies das aGiTG betreffend Haftung auf das EBG, welches wiede-
rum fiir den Giiterverkehr auf das aGiiTG verwies.
Einheitliche Rechtsvorschriften fiir den Vertrag iiber die internationale Eisenbahnbe-
forderung von Giitern (CIM), Anhang B zum COTIF.
% FURRER; HOCHSTRASSER, m.w.H.; KLETT, Haftung und Versicherung, Rz 15.161 ff.
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III. Uberblick iiber die Rechtsquellen

H. Systematik der Haftungsregelungen

Im 6ffentlichen Personentransportrecht wird zwischen der vertraglichen Haf-
tung fiir transportierte Sachen nach PBG und der Gefahrdungshaftung nach
EBG/SVG unterschieden.

1. Vertragliche Haftung fiir transportierte Sachen

Je nach Typologie der transportierten Sache finden die Bestimmungen zum
Personentransportvertrag (Art. 19 ff. PBG), zum Transportvertrag fiir Reise-
gepick (Art. 24 ff. PBG) oder aber zum Giiterbeférderungsvertrag nach Gii-
tertransportgesetz (GiTG) Anwendung.”

2. Gefdhrdungshaftung

Die Haftung der Inhaber von Transportunternehmen gegeniiber Dritten und
gegeniiber Passagieren bei Personen- und Sachschidden (ausgenommen Sché-
den an transportierten Sachen’) ist als Gefdhrdungshaftung ausgestaltet. Die
gesetzlichen Grundlagen fiir die Gefdahrdungshaftung finden sich in den ein-
schldgigen Spezialgesetzen (fiir die Eisenbahn, Strassenbahn, Seilbahn und
Schifffahrt in Art. 4056 Abs. 1 EBG [i.V.m. Art. 20 SebG resp. Art. 30 BSG]
und fiir die Trolley- und Autobusse in Art. 58 Abs. 1 SVQG).

Gemeinsam ist den Gefahrdungshaftungen, dass sie an die besondere Gefahr
von gewissen Tatigkeiten und Vorrichtungen oder Zustinden ankniipfen und
ein Verschulden des Transportunternehmens keine Haftungsvoraussetzung
darstellt. Die Transportunternehmen, welche der Gefdhrdungshaftung unter-
stehen, konnen sich durch den Vorwand, sie hitten die nach den Umstidnden
erforderliche Sorgfalt aufgebracht, grundsitzlich nicht entlasten.”

Von der Gefdahrdungshaftung werden insbesondere Tétigkeiten erfasst, wel-
che ein besonderes Schiadigungspotential aufweisen und bei welchen sich der
Schadenseintritt auch bei Anwendung maximaler Vorsicht nicht ganz verhin-
dern ldsst. Die Gefahrdungshaftung basiert auf dem Grundgedanken, dass
derjenige, der einen besonderen, unmittelbaren Nutzen aus dem gefahrlichen
Betrieb hat, die Gefahr tragen soll.”? Beim Betrieb von Eisenbahnen, Stras-

70 Siehe dazu Tabelle XIII.

71" Bei transportierten Sachen siehe IV.B.2.

72 OFTINGER, Bd. 112, § 24 Rz 8; KoNiG, HAVE, 2013, 201.
73 BGE 12911 102 E. 2.2.
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senbahnen, Seilbahnen, Schiffen und Motorfahrzeugen liegt das besondere
Gefahrdungspotential im Einsatz grosser Energien und der schnellen Fortbe-
wegung von grossen Massen, was ein besonderes Gefdahrdungspotential bie-
tet.”*

IV. Haftung nach Personenbeforderungsgesetz

Das Personenbeforderungsgesetz (PBG) enthilt im 6ffentlichen Personenver-
kehr Haftungsregelungen bei Nichteinhaltung des Fahrplans (Art. 21 PBG)
sowie bei Beschddigung und Verlust von Hand- und Reisegepéck
(Art. 27 PBG). Je nach Typologie der transportierten Sache finden die Best-
immungen zum Personentransportvertrag (Art. 19 ff. PBG), zum Transport-
vertrag fiir Reisegepick (Art. 24 ff. PBG) oder aber zum Giiterbeforderungs-
vertrag nach Giitertransportgesetz (GiTG) Anwendung.

A. Haftung fiir Schaden aus Verspitung

Verspétungen im 6ffentlichen Verkehr konnen bei Reisenden zu einer finan-
ziellen Einbusse flihren, sei es, weil die Reisenden ihren direkten Anschluss-
zug oder ihr Flugzeug nicht erreichen, einen Termin verpassen oder weil sie
durch Verpassen des letzten Anschlusses an einem Bahnhof «strandeny.

Halt ein konzessioniertes Transportunternehmen’ den Fahrplan nicht ein und
die reisende Person verpasst deshalb den letzten im Fahrplan vorgesehenen
Anschluss, haftet es der reisenden Person’ grundsétzlich fiir den daraus ent-
standenen Schaden (Art. 21 PBG). Das Transportunternechmen kann sich von
der Haftung befreien, sofern es beweist, dass der Schaden auf ein Verschul-
den der reisenden Person zuriickzufiihren ist oder auf Umstdnden beruht,
welche das Transportunternehmen nicht hitte abwenden konnen, wie z.B.
hohere Gewalt (Art. 21 Abs. 3 PBG).

Unternehmen, die nicht mit einer eidgendssischen oder kantonalen Bewilli-
gung Personen befordern, fallen nicht unter die Haftungsregeln nach
Art. 21 PBG.”’

Eine Auflistung der Rechte der Reisenden bei Verspitung findet sich in
Art. 61 VPB. Der Passagier kann wihlen und (1.) auf die Weiterreise verzich-

74 OFTINGER, Bd. I1/2, § 24 Rz 9.

75 Zum Begriff des konzessionierten Unternehmens vgl. I11.C.

76 Das PBG definiert den Begriff der reisenden Person nicht, vgl. dazu sogleich IV.B.1.a).
77 Vgl. BB12007, 2721.
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IV. Haftung nach Personenbeforderungsgesetz

ten und den Preis fiir die nicht befahrene Strecke zuriickverlangen (Art. 61
Abs. 1 1it. a VPB); (2.) unentgeltlich an den Ausgangsort zuriickkehren und
den Preis fiir die ganze Reise zuriickverlangen (Art. 61 Abs. 11it. b VPB);
(3.) mit dem néchsten geeigneten Zug weiterreisen, wobei ihm die Geltungs-
dauer des Billetts notigenfalls kostenlos zu verldngern ist (Art. 61 Abs. 1 lit. ¢
VPB) oder (4.) der Weiterreise mit einem anderen Verkehrstriger zustim-
men’® (Art. 61 Abs. 1 lit. d VPB).

Der Reisende, der seinen letzten Anschluss verpasst und daher die Weiterrei-
se am gleichen Tag nicht mehr moglich ist, hat Anrecht auf Ersatz der Unkos-
ten, jedoch hochstens in Hohe einer Hotelilbbernachtung mit Friihstiick
(Art. 61 Abs. 2 VPB).” Sofern eine Taxifahrt zum Zielort vorteilhafter ist und
die Kosten sich im Rahmen der Ubernachtung bewegen, darf der Passagier
auch diese wihlen (T600 (Stand 01.06.2017) Ziff. 63.006).%° Ein weiterer
Schadenersatz, etwa fiir entgangene Geschéfte, verpasste Priifungen oder
Konzerte oder verpasste Fliige®!, sieht das Gesetz nicht vor.%?

In jedem Fall haben die Reisenden ihre Anspriiche unverziiglich anzumelden,
ansonsten sie verfallen (Art. 61 Abs. 3 VPB).

Ein vertraglicher Ausschluss bzw. eine Limitierung der Haftung des Trans-
portunternehmens ist unzuléssig (Art. 44 PBQ).

Ausblick Gesetzesrevision: Im Rahmen der Vorlage zur Organisation der
Bahninfrastruktur (OBI)®* will der Bundesrat die Passagierrechte im 6ffentli-
chen Verkehr stirken und an die Regelungen in Europa anndhern. Auf frei-
williger Basis kennen gewisse Unternehmen derzeit ein Bon-System bei Ver-
spatungen oder Zugsausfillen. Dabei entschiadigen sie sdmtliche Passagiere
eines Zuges, unabhéngig von der zuriickgelegten Strecke und vom Ticket-
preis. Anstelle der heute auf freiwilliger Basis ausgerichteten Leistungen
sollen die Passagiere einen gesetzlich verankerten Anspruch auf bestimmte
Leistungen erhalten. Die Ausfithrungsbestimmungen lehnen sich an die Rege-
lungen in Art. 27 der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 und Art. 26 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 181/2011 an, welche die Anforderungen an das Verfahren

78 Der Gesetzestext bringt mit dem Ausdruck «zustimmen» zum Ausdruck, dass ein Wechsel

des Verkehrstragers nur im Einverstdndnis mit dem Transportunternehmen moglich ist,
vgl. HOCHSTRASSER/RUSCH, Rz 56, Bemerkung in Fn. 124; BACHMANN, 1496.

7 Die SBB sieht dafiir eine Héchstgrenze von CHF 150.00 vor.

80" Zu den Rechten der Passagiere mit internationalen Billetten und Kritik in Bezug auf
die Ungleichbehandlung, vgl. HOCHSTRASSER/RUSCH, Rz 61.

81 Vgl. BAUMANN, 1495,

8 Vgl. HOCHSTRASSER/RUSCH, Rz 59 m.w.H.

8 BBI 2016, 8661 ff.; die Vorlage wurde im Juni 2017 vom Stinderat an den National-
rat zuriickgewiesen (Stand Oktober 2017).
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regeln.® Die beabsichtigte Regelung soll auf Gesetzesstufe den Anspruch, die
Reise mit dem ndchsten geeigneten Kurs ohne Nachzahlung fortsetzen zu
konnen, verankern. Im Unterschied zum geltenden Recht (Art. 61 Abs. 1
VPB) wird dafiir kein Anschlussbruch mehr vorausgesetzt: Eine Verspitung
oder das Ausfallen eines Kurses im konzessionierten Verkehr reichen aus.

B. Haftung fiir Schaden am Gepick

Die Haftung fiir Schaden am Gepéck der Reisenden ist im 6ffentlichen Perso-
nenverkehr durch Verweise in den Spezialgesetzen im PBG einheitlich gere-
gelt:

— Fiir den dem EBG unterstellten Bereich (Eisenbahn, Strassenbahn, Seil-
bahn und Schiffe) verweist das Gesetz flir Schdaden an Sachen in der Ob-
hut® der reisenden Person auf die Haftung nach PBG (Art. 40b Abs. 2
EBG).

— Im Strassenverkehr verweist das SVG betreffend Haftung fiir Schaden an
mit dem Motorfahrzeug beforderten Sachen auf die Bestimmungen
des OR (Art. 59 Abs. 4 lit. a SVG). Eine Ausnahme besteht in Bezug auf
Schiden am Reisegepick, dessen Haftung sich abhéngig vom Transport
nach PBG bzw. subsididr nach SVG richtet (Art. 59 Abs. 4 lit. b SVG).3¢
Da dem PBG nur die konzessionierte Personenbeforderung unterstellt ist,
gilt in Bezug auf die Haftung am Reisegepéck zu unterscheiden, ob der
Schaden anlésslich des offentlichen oder des privaten Personenverkehrs
verursacht wurde. Im Rahmen des 6ffentlichen Personenverkehrs, richtet
sich die Haftung am Reisegepiack nach PBG, im Rahmen des privaten
Personenverkehrs nach SVG (Gefdahrdungshaftung).

Die Haftung fiir Sachschaden am Gepiack/Reisegepéck richtet sich nach der
Art der transportierten Sache bzw. damit einhergehend nach dem Vertragsty-
pus. Es lassen sich folgende Gepiacksarten und Vertragstypen unterscheiden:

% BBl OBI 2016, 8737.

85 Fiir den Begriff der Obhutssache findet sich im EBG keine gesetzliche Definition. Als
Obhutssachen gelten die Gegensténde, die die reisende Person im Personenwagen o-
der aber durch Selbstverlad im Gepédckwagen mitfiihrt. Darunter fallen Koffer, Kin-
derwagen, Fahrrdder, gewisse Sportgerite, aber auch mitgefiihrte Tiere; KLETT, Haf-
tung und Versicherung, Rz 15.85.

8 Art. 59 Abs. 4 SVG verweist auf das 2009 aufgehobene Transportgesetz. Die fiir den
Personenverkehr relevanten Artikel des Transportgesetzes wurden ins PBG iiberfiihrt,
womit der Verweis im SVG auf das aTG beziiglich des Personenverkehrs als Verweis
auf das PBG gilt.
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IV. Haftung nach Personenbeforderungsgesetz

Gegenstand Vertragstypus 56
Sachen in Obhut leicht tragbares Handge- | Personentransportvertrag nach
des Passagiers = pdck (unentgeltlich bzw. |PBG (Art. 40b Abs. 2 lit. a
Handgepick, im Fahrpreis inbegriffen) |EBG i.V.m. Art. 19 ff. PBG,
selbst verladenes wie personliche Gegen- | insb. Art. 23 PBQG), vgl. dazu
Reisegepick stinde, Velo verpackt, sogleich I.B.1.

Kinderwagen, Ski und
Schlitten, Kleintier usw.

sonstiges tragbares Personentransportvertrag nach
Handgepdck (gegen Ent- |PBG (Art. 40b Abs. 2 lit. a
gelt) wie Fahrrad unver- |EBG i.V.m. Art. 19 ff. PBG,
packt, Tiere iiber 30 cm | insb. Art. 23 PBG), vgl. dazu

usw. sogleich II.B.1.
Beforderte befordertes Reisegepdck | Transportvertrag fiir Reisege-
Sachen gegen Entgelt, welches pack nach PBG
aufgegeben wird, d.h. (Art. 40b Abs. 2 1it. b EBG
nicht im Personenwagen |i.V.m. Art. 24 ff. PBG, insb.
befordert wird Art. 27 PBQ), vgl. dazu so-
gleich I11.B.2.
Frachtgut Beforderungsvertrag nach
Art. 21 GUTG

1. Sachschaden am Handgepdick beim offentlichen
Personentransport

Geméss Art. 23 PBG haftet das Transportunternehmen fiir den Verlust oder 57
die Beschiddigung von leicht tragbarem und sonstigem Handgepéck,

— wenn der Schaden bei einem Unfall entstand, bei dem die reisende Per-
son, die das Handgepick unter ihrer Obhut hatte, getdtet oder verletzt
wurde und das Unternehmen fiir den Korperschaden haftet (Art. 23
Abs. 2 lit. a PBG) oder

— wenn das Unternehmen den Schaden auf andere Weise verursachte und
nicht beweist, dass es daflir kein Verschulden trifft (Art. 23 Abs. 2
lit. b PBG).

Es ist somit in zweifacher Hinsicht zu unterscheiden, (1.) ob sich der Reisen- 58
de, der die Obhut iiber das Gepick hat, beim Ereignis verletzt hat oder nicht
und (2.) ob das Transportunternehmen fiir den Korperschaden haftet.

Art. 23 Abs. 2 lit. a PBG greift, wenn der Reisende verletzt oder getotet wird 59
und das Transportunternehmen (nach Art. 406 Abs. 1 EBG oder 58 SVG)
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dafiir einzustehen hat. Art. 23 Abs. 2 lit. a PBG rdumt dem haftpflichtigen
Transportunternehmen keine Exkulpationsmdglichkeit ein, sondern sieht eine
streng kausale Haftung vor, setzt jedoch kumulativ voraus, dass das Unter-
nehmen (nach Art. 40b EBG bzw. Art. 58 SVG) fiir den Schaden haftet. Kann
sich das Transportunternehmen also von der Haftung nach EBG resp. SVG
erfolgreich befreien®” oder wurde der Passagier beim Ereignis korperlich nicht
verletzt, haftet es nicht kausal nach Art. 23 Abs. 2 lit. a PBG, sondern nach
Art. 23 Abs. 2 lit. b PBG. Im zweiten Fall kann sich das Transportunterneh-
men durch den Nachweis des fehlenden Verschuldens von der Haftung be-
freien (Exkulpationsmdglichkeit).5

In der Lehre wird die Unterscheidung der Haftungsgrundlage in Abhéngigkeit
eines erlittenen Korperschadens teilweise beméngelt, da bei mitfahrenden
Anspruchsstellern das Unterscheidungskriterium, ob ein Kdrperschaden ein-
getreten ist oder nicht, zu einer unbefriedigenden Ungleichbehandlung fiihren
kann.¥

Unabhidngig davon, ob das Transportunternehmen nach Art. 23 Abs. 2 lit. a
oder lit. b PBG haftet, kommt eine Haftung nur in Frage, wenn (1.) eine reisen-
de Person (2.) einen Schaden an deren Obhutssache bzw. Handgepdick erleidet.
Diese vom Gesetzgeber verwendeten Begriffe sind vorab zu erlautern:

a) Reisende Person

Das PBG enthilt keine Definition der reisenden Person. Auch der Bundesrat
dusserte sich in der Botschaft nicht explizit dazu.”® Nach der hier vertretenen
Auffassung ist der Begriff der reisenden Person weit auszulegen. Reisende
Personen sind Personen, die sich in einem Transportmittel (beispielsweise im
Eisenbahnwagen) aufhalten mit dem Willen, sich zwischen bestimmten Sta-
tionen transportieren zu lassen.’’ Erforderlich sind alternativ das Vorliegen
eines Personenforderungsvertrags i.S.v. Art. 19 Abs. 1 PBG oder der Wille,

87 Vgl. dazu Haftungsbefreiung V.C, X.D.

8 BBI12007, 4498; KONIG, Gefahrdungshaftung, Rz 139.

89 Beispiel aus KONIG, Gefahrdungshaftung, Rz 141: Ein Ehepaar reist zusammen mit dem
Zug und je einem kleinen Koffer als Handgepdck. Aufgrund einer Schnellbremsung, an
welcher das Eisenbahnunternehmen kein Verschulden trifft, verletzt sich der Ehemann und
es kommt zur Beschidigung von beiden Koffern. Da nur der Ehemann einen Korperscha-
den erleidet, kann nur er fiir Kérper- und Sachschaden einen Anspruch gegen die Bahn gel-
tend machen, nicht aber die Ehefrau. Obwohl das gleiche Ereignis den Schaden verursacht
hat, muss er nur in einem Fall ersetzt werden; GRUNIG, 355.

0 BBI12007, 4377 ff.

91 Gl. M. KONIG, Gefihrdungshaftung, Rz 128, welcher die enge Auslegung befiirwortet
und dies illustrativ begriindet.
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IV. Haftung nach Personenbeforderungsgesetz

sich vom Eisenbahnunternechmen transportieren zu lassen.”> Folglich fallen
auch Personen ohne giiltigen Fahrausweis, die sich mit der Absicht zur Be-
forderung in den Zug begeben, unter den Begriff der Reisenden.”® Dasselbe
gilt auch fiir Passagiere, welche lediglich iiber ein teilgiiltiges Ticket verfiigen
und fiir blinde Passagiere.**

Die Qualifikation als Reisende ist insofern von Bedeutung, als fiir Beschidi-
gung und Verlust von Obhutssachen andere Haftungsgrundlagen zur Anwen-
dung kommen:

— Verursacht das Eisenbahnunternehmen einen Schaden an einer Obhutssa-
che einer reisenden Person, richtet sich die Haftung nach PBG oder sub-
sididr nach OR (vgl. Verweise in Art. 40b Abs. 2 1it. aEBG und
Art. 59 Abs. 4 1it. b SVG).” Es handelt sich um eine Verschuldenshaf-
tung.

— Ist eine Sache einer nichtreisenden Person betroffen, richtet sich die Haf-
tung des Transportunternehmens, nach Art. 400 Abs. | EBG (Gefihr-
dungshaftung) oder Art. 58 SVG.”® Anders sieht es aus, wenn die Sache
einer nichtreisenden Person in Obhut eines Reisenden betroffen ist.*’

b) Sachschaden

Ein Sachschaden wird definiert als Vermogenseinbusse, aufgrund von Zersto-
rung, Beschddigung oder Verlust einer Sache.”® Reisegepéck gilt als verloren,
wenn es nicht innert 14 Tagen nach Ablauf der Lieferfrist ausgehindigt oder
zur Verfligung gestellt worden ist (Art. 71 Abs. 1 VPB).

c) Handgepick/Obhutssache

In Bezug auf die Schiden am Gepéck verwenden SVG, EBG und PBG keine
einheitliche Terminologie. Art. 40b Abs. 2 lit. a EBG verweist fiir Schiaden an

92 KLETT, Haftung und Versicherung, Rz 15.84; FELLMANN, Bd. II, Rz 1204; KONIG,
Gefahrdungshaftung, Rz 131; OFTINGER/STARK, Bd. 1I/3, § 27 Rz 29; zur Diskussion
zur Qualifikation als faktisches Vertragsverhiltnis oder sozialtypisches Verhalten als
konkludente Annahme des Vertrages vgl. HOCHSTRASSER/RUSCH, Rz 73.

9 Vgl. ausfiihrlich dazu unten V.G.

% KLETT, Haftung und Versicherung, Rz 15.62; KONIG, Gefihrdungshaftung, Rz 132;
HOCHSTRASSER/RUSCH, Rz 74 {f.; BB1 2007, 4492 f.

% Vgl. dazu unten IV.B.1.c).

%  Vgl. dazu unten V; KONIG, Gefdhrdungshaftung, Rz 126.

7 Vgl. dazu sogleich IV.B.1.c).

% KONIG, Gefdhrdungshaftung, Rz 118; BK OR-BREHM, Art. 41 N 77.
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«Sachen in der Obhut der reisenden Person» auf das PBG. Das PBG benutzt
seinerseits den Begriff der «Obhutssache» nicht, sondern verwendet den Be-
griff Handgepick.”” Das SVG spricht von «Gegenstinden, die der Geschédig-
te mit sich flihrte, namentlich Reisegepack».

Nach der hier vertretenen Auffassung sind Sachen in der Obhut der reisenden
Person — nach der transportrechtlichen Terminologie!'® — dem Begriff Hand-
gepdck nach Art. 23 PBG gleichzustellen.!”! Darunter fallen beispielsweise
auch Koffer, Kinderwagen, Fahrrader, gewisse Sportgerite und Tiere bis zu
einer gewissen Grosse.

Ob der Reisende Eigentiimer der mitgefiihrten Obhutssache ist, spielt fiir die
Haftung keine Rolle.!? Steht das Handgepéck im Eigentum eines Dritten und
wird vom Reisenden nur zwecks Uberbringung mitgefiihrt, hat der Dritte einen
Anspruch aus Art. 23 Abs. 2 lit. a oder b PBG, wenn dem Dritten aus der Sché-
digung des Handgepicks oder des Reisegepécks ein Sachschaden entsteht.!%
Wiirde man dem Dritten keine Anspriiche aus PBG zugestehen, miissten die
Gefdhrdungshaftungen nach Art. 40b Abs. 1 EBG bzw. Art. 58 SVG oder aber
die ausservertraglichen Haftungsbestimmungen des OR zur Anwendung
kommen.

Die Obhutssachen der reisenden Person lassen sich in Abhéngigkeit ihrer
Grosse in zwei Kategorien einteilen:

— Leicht tragbare Gegenstinde: Darunter fallen z.B. die Handtasche, die
Reisetasche wie auch der mitgetragene Laptop oder der Regenschirm.!*

% Die Tarife regeln welche Gegenstinde als Handgepick mitgenommen werden diirfen,

vgl. Art. 62 VPB.

100 Gemiss T600 (Stand 01.06.2017) Ziff. 27.1.000 ist das Handgepéck von den Reisen-
den selbst zu beaufsichtigen. Das Handgepédck kann in dem Raum iiber und unter ih-
rem Sitzplatz, in den Nischen der Plattformen oder auf den Plattformen untergebracht
werden.

101 K1ETT, Haftung und Versicherung, Rz 15.86; a.M. KONIG, Geféhrdungshaftung,
Rz 145; a.M. FELLMANN, Bd. II, Rz 1211 f. geht offenbar davon aus, dass nicht leicht
tragbare Gegenstédnde immer zum Transport abgegeben werden.

102 Gemiss T600 (Stand 01.06.2017) Ziff. 27.0.001 darf grundsitzlich nur das eigene
Handgepick unentgeltlich befordert werden.

103 S0 auch FELLMANN, Bd. II, N 1217, obwohl nach Art. 45 PBG i.V.m. Art. 24 PBG
Rechtsanspriiche aus dem Transportvertrag gegen das Unternehmen geltend machen
konnen: a. die reisende Person; b. beim Transport von Reisegepéck die Person, wel-
che die Berechtigung nach Art. 24 PBG nachweist.

104 FELLMANN, Bd. II, N 1206; KLETT, Haftung und Versicherung, Rz 15.89; KONIG,
Gefahrdungshaftung, N 134; OFTINGER/STARK Bd. I1/3, § 27 N 59.
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Der Tarif'% spricht wiederum von Handgepick und definiert es als leicht
tragbare Gegenstinde, die fiir den personlichen Bedarf bestimmt sind
(T600 (Stand 01.06.2017) Ziff. 27). Leicht tragbare Gegenstéinde werden
unentgeltlich transportiert. Gemaéss Tarif darf die maximale Abmessung
1.20 x 0.80 x 1.00 m betragen. Unabhingig von der maximalen Abmes-
sung sind Skis, Snowboards, Schlitten und Skibobs sowie Kinderwagen
als Handgepiack zugelassen und kdnnen unentgeltlich mitgefiihrt werden
(Art. 23 Abs. 1 PBG);

Sonstige tragbare Gegenstinde: Darunter fallen jene Gegenstinde, die in
die Personenwagen mitgenommen werden, die jedoch aufgrund ihrer
Masse nicht als Handgepéck 1.S.v. Tarif 600 (Stand 01.06.2017) Ziff. 27
gelten, die aber vom Reisenden ohne Mitwirkung des Eisenbahnpersonals
selber ein- und ausgeladen werden. Das Gepidck verbleibt in der Obhut
des Reisenden. Der Reisende hat fiir die Beforderung einen Gepéckpreis
gemiss T601 (Stand 01.06.2017) Ziff. 5 zu bezahlen. Fiir den Transport
von Fahrrddern und #hnlichen Fahrgeriten enthalten die Tarife spezielle
Vorschriften. Zusammengeklappte oder demontierte Fahrrdder, kleine
Anhénger oder andere Fahrgerdte gelten als Handgepéck, sofern sie im
Personenwagen untergebracht werden konnen (T600 (Stand 01.06.2017)
Ziff. 27.3; T601 (Stand 01.06.2017) Ziff. 4.0.2.002).! Die Beforderung
ist nur unentgeltlich, wenn die Gegenstinde verpackt transportiert wer-
den. Kleinkindervelos und Einkaufswagen werden in jedem Fall unent-
geltlich befordert. Der Tarif regelt auch den Selbstverlad von Fahrrddern
oder dhnlichen Fahrgeriten im Rahmen der vorhandenen Platzkapazitit
und legt insbesondere die Transportpreise fest (T601 (Stand 01.06.2017)
Ziff. 4.0.2.002; Ziff. 5.8). Die Grosse und das Gewicht der zu verladen-
den Fahrrider oder dhnlichen Fahrgeriten darf das selbstdndige und prob-
lemlose Ein- und Ausladen nicht gefdhrden. Fahrrdder oder #hnliche
Fahrgerite sind vom Reisenden selber ein-, aus- und umzuladen.

Die Unterscheidung zwischen leicht tragbaren und sonstigen tragbaren Ge-
genstinden ist lediglich in Bezug auf die Entgeltlichkeit bzw. Unentgeltlich-
keit der Transportleistung relevant. Sie hat jedoch keine Auswirkung auf die
Haftung des Transportunternehmens. '’

105

106
107

Der Tarif enthilt allgemeine Bedingungen fiir die Personenbeforderung auf den Li-
nien der am direkten schweizerischen Verkehr beteiligten Transportunternehmen; Ta-
rif 600 Ziff. 00 (Stand 01.06.2017).

Siehe dazu sogleich Ausblick Gesetzesrevision, RZ. 73.

KLETT, Haftung und Versicherung, Rz 15.88; a.M. KONIG, Gefahrdungshaftung,
Rz 145 f. und mit anderer Begriindung FELLMANN, Bd. II, Rz 1211 ff., die keine Un-
terscheidung zwischen Transportvertrag (Art. 24 Abs. 1 PBG) und (Giiter-) Beforde-
rungsvertrag (Art. 10 Abs. 2 aGUTG) vornehmen.
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Fiir persénliche Gegenstiinde, die der Reisende an oder auf sich trigt (wie
Kleider, Brille, Uhr, Schmuck) kennt das PBG keine explizite Haftungsnorm.
Gemiss der hier vertretenen Auffassung sind personliche Gegenstinde den
leicht tragbaren Gegenstdnden bzw. Handgepdck nach Art. 23 Abs. 2 lit. a
PBG gleichzustellen.!®

Der Transport von Tieren wie Hunden und kleinen zahmen Tieren als Hand-
gepick ist ausnahmsweise zugelassen (Art. 64 Abs. 3 VPB). In Bezug auf die
Tarife werden die Tiere anhand ihrer Grosse in 2 Kategorien unterteilt. Kleine
Tiere wie Hunde mit einer Schulterh6he von maximal 30 cm — oder Katzen,
Kaninchen und &hnliche kleine zahme Tiere diirfen unentgeltlich als Handge-
pack im Personenwagen mitgefiihrt werden (T600 (Stand 01.06.2017)
Ziff. 26.002). Grossere Tiere konnen gegen Entgelt in den Personenwagen
mitgenommen werden. Die Haftung richtet sich nach den Bestimmungen iiber
das Handgepéck (Art. 40b Abs. 2 lit. a EBG/Art. 59 Abs. 4 lit. b SVG i.V.m.
Art. 23 PBG).

Wenn der Reisende hingegen das Reisegepick, z.B. den Koffer oder das
Fahrrad, dem Eisenbahnunternehmen zum Transport iibergibt (Gepacksauf-
gabe), dann sind diese Sachen als beforderte Sachen (Reisegepéck i.S.v.
Art. 24 ff. PBG) anzusehen und die Haftung richtet sich nach Art. 27 PBG
(vgl. sogleich).

Ausblick Gesetzesrevision: Im Rahmen der Vorlage zur Organisation der
Bahninfrastruktur (OBI)!® wird beabsichtigt, die Mitnahme von Fahrridern
in Ziigen und Bussen zu erleichtern. Der Bundesrat will die Transportunter-
nehmen verpflichten, geeignete Voraussetzungen fiir den Transport von Fahr-
rddern in ihren Fahrzeugen zu schaffen; dies jedoch nur, wenn die Fahrrader
leicht zu handhaben sind, dies den Verkehr nicht beeintrichtigt und die Fahr-
zeuge dafiir geeignet sind. Fiir den Transport begleiteter Fahrrdder soll ein
Fahrpreis erhoben werden.!'” Im Rahmen der ndchsten Anpassung der Haf-
tungsnormen ist eine konsistente Darstellung inkl. Erkldrung und einheitliche
Anwendung der Begriffe leicht/nicht leicht tragbares Handgepick, Reisege-
péck und beforderte Sachen erstrebenswert.'!!

108 FELLMANN, Bd. II, Rz 342 beziiglich SVG und Rz 1206 beziiglich EBG; HOCHSTRAS-
SER/RUSCH, Rz 51; KLETT, Haftung und Versicherung, Rz 15.91; KONIG, Gefdhr-
dungshaftung, Rz 134; das SVG spricht von «Reisegepick und dgl.» (Art. 59 Abs. 4
lit. b SVG), worunter auch die personlichen Gegensténde subsumiert werden.

109 BRI OBI 2016, 8661 ff.; die Vorlage wurde im Juni 2017 vom Stinderat an den Na-
tionalrat zuriickgewiesen (Stand Oktober 2017).

110" BBI OBI 2016, 8699, 8740.

11 Siehe vorne IILB.
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2. Sachschaden an befordertem Gepdck/Reisegepdck

Wenn der Reisende das Reisegepéck, z.B. den Koffer, den Kinderwagen oder
das Fahrrad, dem Eisenbahnunternehmen zum Transport iibergibt (Gepéacks-
aufgabe), dann sind diese Sachen als beforderte Sachen (Reisegepéck) anzu-
sehen. Der entsprechende Transportvertrag ist in Art. 24 ff. PBG geregelt,
konsequenterweise findet betreffend Haftung Art. 27 PBG Anwendung.

Im Rahmen der letzten Revisionen der Haftungsartikel, welche aus Anlass
grosserer Gesetzesrevisionen stattgefunden haben, wurden Korrekturen an
einzelnen Artikel vorgenommen, ohne das Gesamtwerk zu priifen. Um einen
unhaltbaren Zirkelschluss zwischen aGUTG und EBG zu beheben, hat der
Gesetzgeber eine — nach der hier vertretenen Auffassung — systemwidrige
Situation geschaffen. Fiir beforderte Sachen verwies Art. 405 Abs. 2 lit. b
EBG vor der Totalrevision des Gitertransportgesetzes per 01. Juli 2016 auf
das aGiTG (sowie die massgeblichen internationalen Vereinbarungen), wel-
ches seinerseits wiederum auf das EBG verwies. Anlésslich der Totalrevision
des Gitertransportgesetzes, konnte der ungliickliche Zirkelschluss beseitigt
werden.''? Mit Wirkung ab 01. Juli 2016 verweist Art. 40b Abs. 2 lit. b fiir die
Haftung fiir Schdden an beforderten Sachen auf das Obligationenrecht und
die massgeblichen internationalen Vereinbarungen. Gemdss dem Wortlaut
des Gesetztes findet daher fiir beforderte Sachen (die nicht in Obhut des Rei-
senden stehen) das PBG keine Anwendung.

In der Lehre war bereits vor der Beseitigung des Zirkelschlusses umstritten,
welche Haftungsformen bei Schaden am Reisegepick, welches zum Trans-
port tibergeben wird, zur Anwendung kommen. '3

Nach der hier vertretenen Auffassung untersteht der Transport von beforder-
tem Reisegepack nicht dem OR, sondern der Regelung zum Transportvertrag
fiir Reisegepiack (Art. 24 ff. PBG), was sich gesetzessystematisch begriinden
lasst:

Das PBG regelt den offentlichen Personenverkehr und unterscheidet zwi-
schen Personentransportvertrag (Art. 19 ff. PBG) und Transportvertrag fiir
Reisegepick (Art. 24 ff. PBG).'"* Die Normen zum Transport von Reisege-
pack (Art. 24 ff. PBG) regeln auch die Haftung fiir Schiaden bei Verlust und

112 BBI 2014, 3926.

113 KLETT, Haftung und Versicherung, Rz 15.98 ff. wonach der Transport von Reisege-
pack unter Art. 24 ff PBG fillt; gl. M. WIEDE, Rz 130 ff.; a.M. KONIG, Gefahrdungs-
haftung, Rz 151 ff., insb. Rz 156, der den Transport von befordertem Reisegepéck
dem OR unterstellte; FELLMANN, Bd. II, Rz 1218 ff., der die Haftung fiir Schaden am
Reisegepédck dem GUTG unterstellte.

114 Siche dazu Tabelle XIII.
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Beschéadigung des beforderten Reisegepécks in Art. 27 PBG. Es besteht somit
keine Veranlassung fiir die Haftung fiir Schiden bei Verlust und Beschédi-
gung des beforderten Reisegepécks die Regelungen des OR zum Frachtrecht
herbeizuziehen. Das PBG geht als Spezialgesetz allgemeinen Gesetzen vor.
Richtigerweise miisste Art. 40b Abs. 2 lit. b EBG fiir das Reisegepéck auf das
PBG verweisen.''> Der Verweis auf das OR fiir das Reisegepick ist als ge-
setzgeberisches Versehen zu qualifizieren, da systemwidrig. Er widerspricht
dem Grundsatz lex specialis derogat legi generali wonach die spezialgesetzli-
che Ordnung die allgemeingiiltigen Regeln im Ausmass ihrer sachlichen Zu-
standigkeit verdringen.''® Der Gesetzgeber beabsichtigte mit der Anpassung
von Art. 40b Abs. 2 lit. b EBG nur die Beseitigung des Zirkelschlusses,!'!’
nicht aber die Unterstellung von Reisegepéck unter die allgemeinen Regeln
des OR. Dazu stellte der Bundesrat explizit fest, dass die Anderung der gel-
tenden Haftungsbestimmungen nicht Gegenstand dieser Vorlage war.!'® Der
Verweis auf das OR passt ausserdem ebenso wenig auf das Frachtgut, da die
vertragliche Haftung nach Befoérderungsvertrag im nationalen und im interna-
tionalen Giiterverkehr im CIM geregelt ist (Art. 21 GUTG).'"”

Diese Auffassung ldsst sich auch mit historisch-teleologischen und sachlogi-
schen Uberlegungen belegen. Die Botschaft zur Giiterverkehrsvorlage weist
darauf hin, dass die Haftungsbestimmungen im aTG'? und namentlich die
Bestimmungen {iber den Transport von Personen und Reisegepick (Art. 23
aTG) in das neue Bundesgesetz iiber die Personenbeforderung und die Best-
immungen iiber Frachtgut (Art. 39 aTG) in das neue Giitertransportgesetz zu
iiberfiihren seien.'?! Der Gesetzgeber unterscheidet somit scharf zwischen der
Beforderung von Reisegepick einerseits und der Beforderung von Frachtgut
andererseits und fiihrte betreffend der Haftung Art. 27 PBG ein. Art. 27
Abs. 1 PBG statuiert die Haftung des Unternehmens aus dem Transportver-
trag bei Nichteinhaltung der Lieferfrist. Diese Bestimmung wurde offensicht-
lich fiir abgegebenes Reisegepick konzipiert. Die Haftung aus dem Transport
von Reisegepick wird auch umfassend im PBG geregelt. Art. 27 PBG wire in
Bezug auf die Beschiddigung und Verlust von Reisegepédck obsolet, wiirde
man ihm den einzigen Anwendungsbereich entziehen.

5 Der Verweis auf die internationalen Vereinbarungen betrifft das Frachtgut, wobei

Art. 21 GiTG bereits explizit fiir den nationalen und internationalen Transport auf das

CIM verweist.

FORSTMOSER/VOGT, Rz 277.

117 BBI2014, 3926.

'8 BBI12014, 3937.

19 ygl. dazu I1L.G.

120 Bundesgesetz vom 04. Oktober 1985 iiber den Transport im offentlichen Verkehr
(Transportgesetz, TG) vom 01. Januar 1987, in Kraft bis 01. Januar 2010.

12 BB1 2007, 4476.

116
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IV. Haftung nach Personenbeforderungsgesetz

Es lasst sich damit festhalten, dass sich die Haftung fiir Schiden am beforder-
ten Reisegepick (entgegen dem Gesetzeswortlaut von Art. 406 Abs. 2 lit. b
EBG) nach Art. 27 PBG richtet, sofern die Sache nicht in der Obhut des Rei-
senden steht. Da es sich beim Transport des Reisegepédcks (in der Eisenbahn,
Strassenbahn, auf dem Schiff, in der Seilbahn oder im Bus) um einen Trans-
portvertrag nach PBG handelt, ist es systematisch naheliegend, die Haftungs-
normen nach Art. 27 PBG anzuwenden. Es besteht keine Veranlassung, ande-
re Haftungsnormen im OR zu suchen.

Art. 27 PBG statuiert eine milde Kausalhaftung ohne Ankniipfung an ein
Verschulden des Eisenbahnunternehmens. Im Schadensfall hat das Trans-
portunternehmen die Moglichkeit sich durch Erbringung des Sorgfaltsbe-
weises von der Haftung zu befreien. Subsididr zum PBG greifen aufgrund
von Art. 400 Abs. 3 PBG die vertragsrechtlichen Bestimmungen des OR
(Art. 97 ff. OR).!2

Die im Rahmen der letzten Revisionen der Transporthaftungsnormierungen
geschaffene Situation kann nur durch eine erneute Gesetzesrevision behoben
werden.

3. Keine Anspruchskonkurrenz

In Bezug auf Schiden an Obhutssachen des Reisenden und an beforderten
Sachen hat der Gesetzgeber eine ausschliessliche Vertragshaftung etabliert.'?
Das ergibt sich aus Art. 406 Abs. 2 und 3 EBG: Abs. 2 verweist ausschliess-
lich auf die Bestimmungen des PBG und die internationalen Bestimmun-
gen.!?* Soweit diese beiden Gesetze keine Bestimmungen enthalten, gelten
gemaiss Art. 40b Abs. 3 EBG ausschliesslich die vertragsrechtlichen Bestim-
mungen des OR. Da das PBG keine eigenen ausservertraglichen Haftungs-
normen enthilt, haftet das Eisenbahnunternehmen fiir die Obhutssachen des
Reisenden und fiir die beforderten Sachen nur aus Vertrag bzw. nach PBG.!%
Der Ausschluss der ausservertraglichen Haftung fiir Schiden an transportier-
ten Sachen stellt eine Abweichung des Grundsatzes der Anspruchskonkurrenz
zwischen Vertragshaftung und ausservertraglicher Haftung dar.

122 BB12007, 4492.

123 BBI12007, 4492 f.

124 Beim Verweis auf das OR handelt es sich um ein gesetzgeberisches Versehen,
vgl. dazu IV.B.2.

125 FELLMANN, Bd. II, Rz 1185 f; KONIG, Gefihrdungshaftung, Rz 428 ff.
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C. Haftung beim Autoverlad

Das Motorfahrzeug, welches mittels Autoverlad oder Verlad auf die Autoféh-
re befordert wird, untersteht den Bestimmungen des Transportvertrages nach
PBG (analog dem Reisegepidck).!?® Das Transportunternehmen haftet fiir den
Verlust, die Beschiddigung oder flir Verspatung nach Art. 27 Abs. 1 PBG. Die
Schadenshohe ist begrenzt auf hochstens CHF 8°000.00 pro Fahrzeug
(Art. 76 Abs. 1 VPB). Bei verspiteter Ablieferung ist zusétzlich noch zu be-
riicksichtigen, dass die Entschiddigung den Transportpreis nicht iibersteigen
darf (Art. 76 Abs. 2 VPB). Das Eisenbahnunternehmen trifft keine Haftung
fiir Gegenstinde welche auf dem Motorfahrzeug gelassen werden. Fiir Ge-
genstinde, welche im Motorfahrzeug transportiert werden, haftet es nur,
wenn die Schiden auf sein Verschulden zuriickzufiihren sind (Art. 76 Abs. 3
VPB).

D. Haftung der Reisenden gegeniiber dem
Transportunternechmen

Das PBG regelt ebenfalls die Haftung der Reisenden, die ihr Handgepick im
Transportmittel mitfiihren. Verursacht das mitgefiihrte Handgepick einen
Schaden am Transportmittel, ist der Reisende haftpflichtig, sofern er nicht
nachweisen kann, dass ihn kein Verschulden trifft (Art. 23 Abs. 3 PBG). Es
handelt sich um eine Verschuldenshaftung mit Umkehr der Beweislast. Die
Haftung beruht auf dem Transportvertrag nach Art. 24 PBG zwischen dem
Reisenden und dem Eisenbahnunternehmen und findet auch gegeniiber Rei-
senden ohne giiltigen Fahrausweis Anwendung.'?’

E. Summenmaissige Beschrinkung des Schadenersatzes

Die im Rahmen eines Transportvertrages geschuldete Hohe des Schadener-
satzes ist summenmaissig beschrankt (Art. 43 Abs. 1 PBG), es sei denn, der
Schaden wurde vorsitzlich oder grobfahrldssig verursacht. In diesem Fall
muss das Unternehmen ihn voll ersetzen (Art. 43 Abs. 2 PBG).

Bei vollstindigem Verlust'?® des Reisegepicks ist der Schadenersatz im kon-
zessionierten Verkehr auf den Betrag von CHF 2’000 pro Gepéckstiick und

126 HOCHSTRASSER, Rz 939 ff.

127 BBI1 2007, 4377 ff., 4498 f.; zu Passagieren ohne giiltigen Fahrausweis vgl. V.G.

128 Verlust liegt vor, wenn das Reisegepéck nicht innert 14 Tagen nach Ablauf der Liefer-
frist ausgehdndigt oder zur Verfligung gestellt worden ist (Art. 71 Abs. 1 VPB).
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hochstens CHF 10°000 pro Sendung beschrinkt. Zusétzlich sind dem Reisen-
den der Transportpreis, die Zdlle und sonstige Beitrige, die er fiir die Aufga-
be des verlorenen Reisegepicks bezahlt hat, zu erstatten (Art. 71 Abs. 3 lit. a
und b VPB).

Bei vollstindiger Beschdidigung darf die Entschiddigung den Betrag, welcher
bei génzlichem Verlust zu bezahlen wire, nicht iibersteigen; dasselbe gilt bei
teilweiser Beschddigung (Art. 73 Abs. 5 lit. aund b VPB).

Auch fiir die verspdtete Ablieferung des Reisegepicks ist eine Hochstgrenze
des Schadenersatzes von CHF 200 pro Gepéckstiick und pro angefangene 24
Stunden seit dem Verlangen der Ablieferung und fiir hochstens 14 Tage vor-
gesehen (Art. 74 Abs. 1 VPB).

Gemiss Art. 44 PBG sind vertragliche Haftungsbeschrankungen, welche die
Haftung des Unternehmens im Voraus ganz oder teilweise ausschliessen oder
die Beweislast der Kundschaft iibertragen, nichtig.

F. Verwirkung und Verjahrung transportrechtlicher
Anspriiche

Bei transportrechtlichen vertraglichen Anspriichen ist ein gesondertes Melde-
/Reklamationsverfahren zu beachten. Im Bereich der Beférderung von Hand-
gepack und Reisegepick schliesst der Reisende mit dem Eisenbahnunter-
nehmen einen Transportvertrag ab. Die Beforderung von Handgepéck fillt
unter den Personentransportvertrag (Art. 19 ff. PBG), diejenige von Reise-
gepiack unter den Transportvertrag fiir Reisegepick (Art. 24 ff. PBG). Fiir
beide Vertrige gelten die Bestimmungen iiber die vertragliche Haftung von
Art. 42 ff. PBG.

Anspriiche aus dem Transportvertrag nach PBG miissen binnen 30 Tagen
nach dem Ereignis, welches sie begriindet hat, geltend gemacht werden, an-
sonsten erldschen sie (Art. 47 Abs. 1 PBG). Das Gesetz sieht dennoch Aus-
nahmen von dieser Frist vor, bei welchen die Anspriiche nicht erloschen
(Art. 47 Abs. 3 lit. a—e PBQG).

Die Verjahrungsfrist fiir diese Anspriiche betrdgt gemiss Art. 48 Abs. 1 PBG
ein Jahr und steht gemiss Art. 48 Abs. 2 PBG still von dem Tag, an welchem
ein Anspruch geltend gemacht wird, bis zu dem Tag, an welchem ein solcher
von dem Transportunternehmen zuriickgewiesen wird.

Soweit das PBG nichts vorsieht, gelangen subsididr die Bestimmungen
des OR (darunter auch Art. 127-142 OR) zur Anwendung (Art. 405 Abs. 3
EBQG).
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V. Gesetzliche Haftung bei Beforderung mit
Eisenbahn, Strassenbahn, Seilbahn und Schiff

A. Art. 40b6-40f EBG als zentrale Haftungsnormen

Gestlitzt auf die spezialgesetzlichen Verweisungsnormen (Art. 51 Abs. 1
PBG, Art.30a BSG und Art. 20 SebG) erfiillen die Haftungsnormen in
Art. 406-40f EBG die Funktion einer allgemeinen Grundnorm fiir verschiede-
ne Transportmittel. Die Haftungsnormen in Art. 406-40f EBG sind anwend-
bar auf Eisenbahnen, Strassenbahnen, konzessionierte Schifffahrtsunterneh-
men und Seilbahnbetreiber (namentlich Luftseilbahnen, Standseilbahnen und
Skilifte). Gestiitzt auf Art. 51 Abs. 1 PBG gelten Art. 40b- 40f EBG auch fiir
die ausservertragliche Haftung der konzessionierten Unternehmen.'?

Gemiss Verweisnormen (Art. 51 Abs. 1 PBG, Art. 30a BSG und Art. 20
SebQG) handelt es sich bei der Haftung nach Art. 406-40fEBG um eine aus-
servertragliche Haftung. Die Transportunternehmen haften nach Art. 405-
40fEBG sowohl gegeniiber Dritten als auch gegeniiber Passagieren, sofern
Schadenersatzanspriiche infolge eines Personen- oder Sachschadens, mit
Ausnahme des Schadens an transportierten Gegenstinden.'3°

Die Haftung fiir Schdden die im Zusammenhang mit dem Einsatz von Motor-
fahrzeugen und Trolleybussen entstehen, richtet sich nicht nach dem EBG,
sondern geméss Art. 51 Abs. 2 PBG nach den Haftpflichtbestimmungen des
Strassenverkehrsgesetzes vom 19. Dezember 1958 (SVG).!3!

Gemiss Art. 40b Abs. 1 EBG haftet «der Inhaber eines Eisenbahnunterneh-
mens [1] fir den Schaden, wenn die charakteristischen Risiken [2], die mit
dem Betrieb [3] der Eisenbahn verbunden sind, dazu fiihren, dass ein Mensch
getotet oder verletzt wird oder ein Sachschaden [4] entstehty.!3?

Im Folgenden werden die vier Tatbestandselemente, die eine Haftung nach
Art. 406 Abs. 1 EBG begriinden, in allgemeiner Weise erldutert. Ausfithrun-
gen, welche nur die einzelnen Transportmittel betreffen sowie in der Praxis
relevante Anwendungsfille, finden sich in den Kapiteln der jeweiligen Trans-
portmitteln.

122 Im sog. TU-Verzeichnis (TUV) sind jene Unternehmen aufgelistet, die im Bereich

Eisenbahn, Binnenschifffahrt, Seilbahnen und offentlicher Strassenverkehr Inhaber
einer Konzession, Bewilligung oder Genehmigung der Eidgenossenschaft sind oder
waren. Das TUV kann unter <https://www.bav.admin.ch> eingesehen werden.

130 vgl. Ubersicht XIIL

131 Vgl. dazu X.

132 Klammerbemerkungen und Hervorhebungen von der Autorin hinzugefiigt.
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Subsididr zu Art. 40b—40e EBG gelangen die Regeln von Art. 41-61 OR zur
Anwendung.'* Insbesondere bestimmen sich nach OR die Festsetzung des
von der Haftung nach EBG erfassten Schadens (Art. 42 OR), die Bestimmung
des Ersatzes (Art. 43 OR), die Herabsetzungsgriinde (Art. 44 OR) sowie die
besonderen Fille bei Totung und Korperverletzung (Art. 45 f. OR). Weiter
sind die Regeln des OR massgebend hinsichtlich der Zusprechung von Ge-
nugtuung (Art. 47 und 49 OR)"* sowie der Verjahrung der Anspriiche
nach EBG (Art. 60 OR).!3

B. Haftungsvoraussetzungen gemass Art. 406-40f EBG

1. Haftungssubjekt — Begriff des Inhabers

Haftpflichtig nach Art. 40b-40f EBG ist der Inhaber des Eisenbahnunterneh-
mens'3 bzw. des unterstellten Transportunternehmens'*’. Wer Inhaber eines
(Eisenbahn-) Unternehmens ist, definiert der Gesetzgeber nicht und ldsst
damit unbeachtet, dass - im Eisenbahnsektor - die Bahnreformen zu neuen
Beteiligungsformen gefiihrt haben und als Inhaber des Unternehmens mehre-
re in Frage kommen konnen. In Frage kommen der sachliche Eigentiimer des
Transportfahrzeuges, der konzessionierte Betreiber, im Eisenbahnbereich
dazu der Netzbenutzer und der Trassenbesteller.!3

Der Begriff des Inhabers stammt aus dem EHG; unter diesem Regime defi-
nierte das Bundesgericht den /nhaber als die Person, auf deren Rechnung und
Gefahr der Betrieb der Eisenbahn gefiihrt wird. Sie kann vom Eigentliimer des
Rollmaterials und vom Konzessionér verschieden sein. Zur Bestimmung, auf
wessen Rechnung und Gefahr der Betrieb zum Zeitpunkt des Unfalls lief, wer
iiber die zum Betrieb notwendigen Gegenstinde und Personen die tatséchli-
che, unmittelbare Verfiigung besitzt, die Betriebseinnahmen bezieht und die
Betriebskosten begleicht. Unerheblich sind hingegeben die Eigentumsver-
héltnisse an einer Bahnanlage und den Transportmitteln.!3® Die Rechtspre-

133 Verweis in Art. 40 EBG.

134 Fiir die Einzelheiten zur Schadensberechnung und -bemessung wird auf die einschli-

gige Literatur verwiesen, vgl. FELLMANN/KOTTMANN, Bd. I, § 6 und 7 m.w.H.

Zur Verjahrung siehe V.J.

Franzosisch: détenteur d’une entreprise ferroviaire; Italienisch: titolare dell’impresa

ferroviaria.

37 Vgl V.A.

138 Art. 9a Abs. 4 EBG lisst zu, dass auch Unternehmen, welche am Eisenbahnverkehr
interessiert sind, ohne selber Eisenbahnverkehrsunternehmen zu sein (sog. Dritte)
Trassen bestellen konnen.

139 BGE 821162 E. 4.

135
136
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chung des Bundesgerichts zum Inhaber gilt als gefestigt und ist auch unter
dem EBG weiterhin einschldgig. Den Ausdruck des Betreibers lehnte der
Gesetzgeber bewusst ab, da dieser in Art. 5 EBG in einem engeren Sinn ver-
wendet wird. !4

a.) Inhaber des Fisenbahn-/Strassenbahnunternehmens

Als Eisenbahnunternehmen im Sinne des EBG gelten alle Unternehmen, wel-
che Eisenbahninfrastruktur bauen und betreiben oder den Eisenbahnverkehr
durchfiihren, die nach ihrer Zweckbestimmung zur Beforderung von Personen
und Glitern beniitzt werden konnen und deren Fahrzeuge spurgefiihrt sind
(Art. 1 Abs. 2 EBG). Der Begriff des Eisenbahnunternehmens umfasst dem-
nach die Infrastrukturbetreiberin und die Eisenbahnverkehrsunternehmen
(auch EVU genannt).'*! Wihrend die Infrastrukturbetreiberin fiir den Bau und
Betrieb der Infrastruktur zustindig ist und dazu einer Konzession bedarf,
fithrt das EVU den Verkehr, wozu sie eine Netzzugangsbewilligung und eine
Sicherheitsbescheinigung bendtigt (Art. 8¢ EBG).!#?

Aufgrund der, durch die Bahnreformen hervorgerufenen Trennung von Ver-
kehr und Infrastruktur kénnen bei einem Schaden die Infrastrukturbetreiberin
wie auch das EVU als Haftungssubjekte in Frage kommen. Gestiitzt auf die
Koordinationsnorm in Art. 40d Abs. 1 EBG haftet der Inhaber eines Eisen-
bahnunternehmens, dass die Infrastruktur eines anderen Eisenbahnunterneh-
mens beniitzt, gegeniiber dem Geschddigten. Daraus ergibt sich, dass das
EVU als Unternehmen, dass das Netz beansprucht und benutzt als Inhaber
des Eisenbahnunternehmens i.S.v. Art. 40b EBG gilt.'*

140 BB1 2007, 4492.

141 Die im Gesetz und in den Materialien verwendete Terminologie ist uneinheitlich. Per

01. Juli 2013 wurde in der NZV (Eisenbahn-Netzzugangsverordnung vom 25. No-

vember 1998 [NZV, SR 742.122]) der Ausdruck «Netzbenutzeriny durch den Aus-

druck «Eisenbahnverkehrsunternehmeny ersetzt (AS 2013 1651).

Die Unterscheidung zwischen der Infrastrukturbetreiberin und dem Eisenbahnver-

kehrsunternehmen wurde mit den Bahnreformen 1 und 2 eingefiihrt, mit dem Ziel der

Liberalisierung des Schienenverkehrs, vgl. Botschaft vom 13. November 1996 zur

Bahnreform, BB1 1996, 909 ff.; Botschaft vom 23. Februar 2005 zur Bahnreform 2,

BBI 2005, 2415 ff.; Zusatzbotschaft vom 09. Marz 2007 zur Bahnreform 2, BB1 2007,

2681 ff.

143 KLETT, Haftung und Versicherung, Rz 15.29; kritisch FELLMANN, Bd. II, Rz 1140 ff.
da eine Besserstellung des Infrastrukturbetreibers nicht gerechtfertigt und ein Verse-
hen des Parlaments sei.

142
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a) Inhaber des Seilbahnunternehmens

Art. 20 SebG nennt jeden Betreiber einer Seilbahn (Luftseilbahn, Standseilbahn
und Skilift) als Haftungssubjekt. Zum Betrieb einer Seilbahn wird eine Betriebs-
bewilligung verlangt (Art. 3 Abs. 1lit. b, Art. 17 SebG 1.V.m. Art. 26 ff. SebV)
sowie eine Haftpflichtversicherung benétigt (Art. 21 SebG).'* Da dem SebG
samtliche Seilbahnbetreiber (Seilbahnen mit Bundeskonzession geméss Art. 3
Abs. 1 SebG sowie solche mit kantonaler Bewilligung gemdss Art. 3
Abs. 2 SebG) unterstellt sind, kommen als Betreiber sowohl Inhaber einer
Bundeskonzession (zum regelméssigen und gewerbsmissigen Transport von
Personen oder Sachen) sowie Inhaber einer kantonalen Bewilligung in Frage.

Gemiss Art. 3 Abs. 4 SebG ist derjenige, der eine Seilbahn bauen und betrei-
ben will verantwortlich fiir die angemessene Ausbildung des fiir die Sicher-
heit zustidndigen Personals. Ausserdem untersteht der Betreiber einer Versi-
cherungspflicht nach Art. 21 SebG.

Der haftpflichtige Betreiber ldsst sich demnach als Inhaber der Betriebsbewil-
ligung ermitteln. In diesem Sinne definiert ferner auch die Seilbahnverord-
nung den Begriff des Seilbahnunternehmens als «Inhaber oder Inhaberin der
Betriebsbewilligung» (Art. 3 Abs. 9 SebV).

b) Inhaber des Schifffahrtunternechmens

Das Gesetz enthélt keine Definition des Schifffahrtunternehmens. Das Schiff-
fahrtsunternehmen bedarf einer Konzession um Reisende regelméssig und
gewerbsmassig auf schweizerischen Gewéssern zu befordern (Art. 7 BSG
1.V.m. Art. 6 ff. PBG). Der Haftung nach EBG unterliegt geméss Art. 30a
BSG nur die konzessionierte Binnenschifffahrt. Haftungssubjekt ist daher der
Inhaber der Konzession.'*

2. Begriff des Betriebs

Die verschuldensunabhingige Gefdhrdungshaftung des EBG erfasst nicht alle
Bereiche, in denen ein Transportunternechmen (Eisenbahn, Strassenbahn,
Schiff oder Seilbahn) tétig ist, sondern beschrénkt sich auf Haftungsfille, die
auf die Verwirklichung von charakteristischen Risiken aus dem Betrieb zu-

144 Die Betriebsbewilligung wird nach den Bestimmungen der Seilbahnverordnung er-
teilt, Art. 26 ff. SebV.

145 FELLMANN, Bd. II, Rz 1363, 1416, mit der Bemerkung, dass nicht die Konzessionie-
rung an sich, sondern die Konzessionspflicht massgebend ist.
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rliickzufithren sind und zur Totung oder Verletzung eines Menschen oder zu
Sachschaden fiihren. Unter dem Regime des EBG reicht es jedoch nicht mehr,
dass der Betrieb des Transportmittels zum Schaden gefiihrt hat, vielmehr
muss er im Einzelfall zur Verwirklichung eines charakteristischen Risikos
filhren. !4

Das Gesetz enthélt keine Definition des Betriebes. Die unter dem ehemaligen
EHG ergangene Rechtsprechung und Lehre beansprucht weiterhin Geltung,
wonach unter den Betrieb der Eisenbahn im Sinne des Gesetzes ausschliess-
lich der Betrieb im technischen Sinne und nicht etwa der unternehmerische
bzw. gewerbliche Betrieb zu verstehen ist. Es wird also «nicht der Betrieb
eines Eisenbahnzuges oder eines einzelnen Wagens verstanden, sondern der
(technische) Betrieb der ganzen Eisenbahnunternehmung, die Summe der
Einzeltatigkeiten, die der Beforderung von Personen und Sachen auf dem
Schienenweg oder der unmittelbaren Vorbereitung hierzu dienen».'¥” Vom
technischen Betrieb abzugrenzen sind der industrielle (insbesondere die Pro-
duktion der Lokomotive) sowie der gewerbliche Betrieb (z.B. Verwaltungs-
arbeiten). !4

In analoger Anwendung auf die Seilbahnen und Schiffe, muss sich der Scha-
den im Zusammenhang mit deren Betrieb im technischen Sinne ereignen,
damit eine Gefdhrdungshaftung nach EBG begriindet werden kann. Grund-
sdtzlich umfasst der Betrieb im technischen Sinne alle Vorgéinge im Zusam-
menhang mit der Fortbewegung und der Vorbereitung eines Transports wie
Ein- und Aussteigen von Passagieren oder Ein- und Ausladen von Waren.

a) Betrieb der Strassen-/Eisenbahn

Unter den Betrieb der Strassen-/Eisenbahn im technischen Sinne fallen samt-

liche Arten der Fortbewegung; der Fortbewegung dienende Hilfsmittel; die
bahnmaéssige Beforderung von Personen und Sachen und die damit zusam-
menhéngende Vorbereitung, wie das Ein- und Aussteigen der Passagiere.'#

146 Vgl. dazu V.B.2.c).

147 BGE 63 11 267, 269; GAUCH, 197; OFTINGER/STARK, Bd. 1I/3, § 27 Rz 90; dies im
Gegensatz zur Haftung im Strassenverkehr nach Art. 58 Abs. 1 SVG, wo vom ma-
schinentechnischen Betriebsbegriff ausgegangen wird, vgl. dazu X.C.1.

148 KLETT, Haftung und Versicherung, Rz 15.30; KONIG, Gefidhrdungshaftung, Rz 43.

149" Das Ein- und Aussteigen fillt zwar unter den technischen Betrieb (BGE 6011 372 E. 1),
sofern aber der Zug stillsteht, verwirklicht sich kein charakteristisches Risiko und es be-
steht damit keine Haftung des Inhabers des Eisenbahnunternehmens; FELLMANN, Bd. II,
Rz 1240; KreTT, Haftung und Versicherung, Rz 15.49; KONIG, Gefahrdungshaftung,
Rz 48.
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Die Fortbewegung wird unabhéngig von deren Art und Grund beurteilt und
umfasst sowohl fahrplanméssige Fahrten wie auch Rangierfahrten.

Ebenfalls vom Begriff des Eisenbahnbetriebes erfasst ist die Eisenbahninfra-
struktur (Hilfsmittel der Fortbewegung) wie Schienen, Weichen, Fahrleitun-
gen und Rollmaterial. Nicht zum Bahnbetrieb gehoren jedoch die dem Betrieb
dienenden Hilfsmittel und Einrichtungen, die nicht unmittelbar zum techni-
schen Betrieb der Eisenbahn beitragen, sondern beispielsweise sicherheits-
technische Aspekte erfiillen. Dies sind Einrichtungen entlang der Bahnlinie,
wie z.B. Barrieren oder Signale. Entsteht der Schaden aufgrund einer Kollisi-
on mit einer Barriere fillt der Sachverhalt nicht in den Anwendungsbereich
von Art. 40b EBG. Ist ein Schaden aber zwar durch ein Hilfsmittel oder eine
Einrichtung entstanden, gleichzeitig aber auch auf Elemente des Eisenbahn-
betriebs zuriickzufiihren, liegt eine Schadigung durch den Eisenbahnbetrieb
i.S.v. Art. 40 EBG vor.!%

Nicht unter den Betrieb der Bahn fillt der Sturz eines Reisenden auf dem
Perron und das Reinigen der ungeheizten Lokomotive sowie die Explosion
einer im Eisenbahnwagen befindlichen Bombe.!*!

Der Bau einer Eisenbahn begriindet keine Gefahrdungshaftung des Eisen-
bahnunternehmens, sofern sich mit dem Eisenbahnbetrieb keine charakteristi-
schen Risiken der Fortbewegung, der verwendeten Energie und der transpor-
tierten geféhrlichen Giiter verwirklichen.!>? Bei einem Sturz eines Arbeiters
im Zusammenhang mit dem Bau einer Fahrleitung ist daher das Tatbestands-
merkmal der charakteristischen Risiken der Eisen-/Strassenbahn nicht erfiillt
und das Bahnunternehmen haftet nicht nach Art. 406 Abs. 1 EBG. Kommt
der Bauarbeiter hingegen wéhrend des Baus einer Bahnanlage mit der
elektrisch geladenen Fahrleitung in Beriihrung oder wird von einer Eisen-
bahnkomposition oder einer Strassenbahn {iberfahren, haftet das Bahnunter-
nehmen nach Art. 405 Abs. 1 EBG.'*

Im Zusammenhang mit den Risiken, die nicht in die Kategorie der charakte-
ristischen Betriebsrisiken fallen, haftet das Eisenbahnunternehmen gestiitzt
auf die Haftungsbestimmungen des OR (z.B. Art. 41, 55, 58 OR) oder sonsti-
gen Haftpflichtnormen.

150 Dies ist zum Beispiel der Fall, der sich heutzutage aufgrund der modernen Ziige nicht

mehr ergeben kann, dass sich ein Passagier aus dem Fenster des fahrenden Zuges
lehnt und sich an einer Geschwindigkeitstafel verletzt, dazu KONIG, Gefahrdungshaf-
tung, Rz 51 f.; FELLMANN, Bd. 11, Rz 1243.

151 OFTINGER/STARK, Bd. 1I/3, § 27 Rz 91.

152 BBI1 2007, 4377 ff., 4491. Anders unter dem echemaligen EHG.

153 Dazu KLETT, Haftung und Versicherung, Rz 15.34 f.
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b) Begriff des Seilbahnbetriebs

Die Haftung geméss Art. 20 SebG i.V.m. Art. 405-40f EBG umfasst Unfille,
die im Zusammenhang mit dem Betrieb der Seilbahn entstehen. Von der Haf-
tung nicht erfasst wird daher die Verkehrssicherungspflicht, die insbesondere
Seilbahnbetreiber in Wintersportgebieten fiir ihre Abfahrtspisten trifft.!>* Dies
stellte der Bundesrat in der Botschaft zum Seilbahngesetz klar und hélt aus-
driicklich fest, dass Art. 20 SebG ausschliesslich die Haftung, wie sie im
Eisenbahnhaftpflichtrecht'> definiert ist, behandelt.!*® Dies galt bereits vor
Inkrafttreten des SebG, womit zu den einzelnen Abgrenzungsfragen die unter
dem Regime des EHG entwickelte Rechtsprechung iibernommen werden
kann.

Unter Betrieb einer Seilbahn wird nur der technische Betrieb, namlich die
Einzeltdtigkeiten, die der Beforderung oder der unmittelbaren Vorbereitung
dienen, subsumiert.'>’

c) Begriff des Binnenschifffahrtbetriebs

Wie bei der Eisenbahn, ist auch bei der Schifffahrt vom Betrieb im techni-
schen Sinne auszugehen.!*® Der Binnenschifffahrtbetrieb umfasst neben der
Fortbewegung auf dem Wasser auch den technischen Betrieb des ganzen
Schifffahrtunternehmens, also alle Einzeltitigkeiten, welche der Beforderung
von Personen und Sachen oder der unmittelbaren Vorbereitung dazu die-
nen.'® Darunter fallen auch der Einsatz von Hilfsmitteln (z.B. Tank) sowie

154 Zur Verkehrssicherungspflicht vgl. unten VILF.

155 Bei Erlass des Seilbahngesetzes im Jahr 2006 bezog sich Art. 20 SebG noch auf das
Eisenbahnhaftpflichtgesetz (BBl 2004, 905). Seit dem 01. Januar 2010 gelten fiir die
Seilbahnen die eben erwdhnten Haftungsbestimmungen des EBG.

156 BBI12004, 916.

157 BGE 130 III 571 E. 3.2. Im BGE 130 III 571 wurde die Haftung eines Rodelbahnbe-
treibers beurteilt. Das Bundesgericht verneinte zwar die Anwendbarkeit des Eisen-
bahnhaftpflichtgesetzes, da eine Rodelbahn am ehesten vergleichbar mit einer Sport-
anlage wie eine Bobbahn oder einer Anlage in einem Vergniigungspark sei (E. 2.2),
fiihrte aber gleichwohl aus, dass - da der Unfall nicht wahrend der Fahrt mit der Auf-
zugsanlage oder beim An- bzw. Abhingen des Rodels geschehen, sondern bei der Ab-
fahrt auf der Rodelbahn - ein unmittelbarer Zusammenhang mit der Beforderung feh-
le, so dass eine Haftung nach dem Eisenbahnhaftpflichtgesetz von vornherein entfalle
(E.3.2).

158 FELLMANN, Bd. II, Rz 1383; dazu vorne V.B.2.

159 FELLMANN, Bd. II, Rz 1385.
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Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten (so etwa das Ein- und Aussteigen oder
das Verladen von Giitern).

3. Charakteristische Risiken

Mit der Revision der Eisenbahnhaftung hat der Gesetzgeber die Haftung der
dem EBG unterstehenden Transportmittel mit dem Kriterium der Verwirkli-
chung von charakteristischen Risiken eingeschrinkt, demnach ldsst sich die
Gefahrdungshaftung nur im Rahmen der Verwirklichung der besonderen
Betriebsgefahren rechtfertigen. Verwirklichen sich also Unfille aufgrund von
anderen, nicht charakteristischen Risiken, unterliegen diese nicht der Geféhr-
dungshaftung. Die Haftung der dem EBG unterstehenden Transportmittel soll
nur fiir jene Gefahrenquellen bestehen, die trotz aller Sorgfalt schwierig zu
beherrschen sind und wo deshalb die Verwirklichung der Gefahr fiir sich
allein eine Haftung rechtfertigt.'®

Unter dem alten EHG beurteilte das Bundesgericht im Zusammenhang mit
der Eisenbahn die rasche Fortbewegung der schweren Massen mittels geeig-
neter Kriafte und die Gefahr, die direkt aus der Kraft resultiert, die fiir die
Traktion beniitzt wird, als besondere, dem Eisenbahnbetrieb inhdrente Gefahr.
Damit bildete insbesondere die elektrische Kraft einen integrierenden Be-
standteil des Eisenbahnbetriebs.!®! Mit der Revision der Eisenbahnhaftpflicht
definierte der Gesetzgeber die Regelung im EBG gegeniiber dem fritheren
Rechtszustand unter dem EHG enger. Der Gesetzgeber definiert die charakte-
ristischen Risiken der Eisenbahn als Quellen besonderer Gefahr, die fiir den
Bahnbetrieb typisch sind!'®? und nennt insbesondere!®*:

—  Die Fortbewegung: Sie kann Zusammenstoss, Entgleisung oder Uberfah-
ren verursachen, aber auch einen Brand infolge {iberhitzter Bremsen oder
einen Sturz infolge Schnellbremsung.

— Die verwendete Energie: Sie kann eine Schiadigung durch Funkenwurf
oder Kohlestaub zur Folge haben.

— Die transportierten gefihrlichen Giiter: Sie konnen z.B. einen Brand
auslosen, der durch transportiertes Benzin verursacht wird.

Anders als noch unter dem EHG ist fiir die Haftung der Bahn aus einem Un-
fall demnach nicht mehr ausreichend, dass der Betrieb die Ursache des Scha-

160 BB12007, 4480.

161 BGE 81 11 558 E. 1.

162 Diese Quellen besonderer Gefahr sind analog auch auf die Strassenbahn, die Seilbahn
und das Schiff iibertragbar.

163 BB12007, 4479, 4491.
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dens ist'*, vielmehr muss fiir die Haftung eine qualifizierte/besondere Gefahr
hinzutreten, die sich im Unfall konkret ausgewirkt hat, um die Haftung des
Eisenbahnunternehmens nach EBG zu begriinden.'® Ein Unfall, der sich
wihrend des ordentlichen Betriebs einer Bahn ereignet, etwa, wenn ein Fahr-
gast beim Anfahren oder reguliren Abbremsen des Zuges oder aufgrund der
seitlichen Bewegungen des Zuges beim Uberfahren von Weichen, im Zug
hinfillt oder in einem Doppelstocker die Treppe herunterstiirzt, fithrt nicht a
priori zu einer Haftung der Bahn.!¢®

Im Zusammenhang mit den Risiken, die nicht in die Kategorie der charakte-
ristischen Betriebsrisiken fallen, ist eine Haftung das Eisenbahnunternehmen
gestiitzt auf die Haftungsbestimmungen, die auch auf iibrige Haftungssubjek-
te Anwendung finden, beispielweise Art. 41, 55, 58 OR, zu priifen.

a.) Fortbewegung

Die Fortbewegung der Bahn, bzw. aller dem EBG unterstehenden Transport-
mittel bringt ein besonderes Schédigungsrisiko, dem sowohl Personen, als
auch Sachen ausgesetzt sind. Es spielt dabei keine Rolle, ob sich die Personen
oder die Sachen im Inneren des Transportmittels oder ausserhalb befinden.
Dies ldsst sich bildhaft mit dem Beispiel einer entgleisenden Eisenbahn oder
einer abstiirzenden Gondel/Sessel'®” illustrieren. Hier sind sowohl Personen in
der Eisenbahn, bzw. Gondel, wie auch solche ausserhalb einer Gefahr ausge-
setzt. Das Beispiel zeigt auch, dass die Geschwindigkeit der Fortbewegung
fiir die Verwirklichung des Risikos unbeachtlich ist. Obwohl die Schidi-
gungsgefahr bei zunehmender Fortbewegungsgeschwindigkeit des Trans-
portmittels steigt, geniigt es fiir die Haftung, wenn sich ein Fahrzeug langsam

164 Unter der Geltung des EHG qualifizierte das Bundesgericht die Realisierung der

Betriebsgefahr nicht als Voraussetzung der Gefahrdungshaftung, sondern es unter-
stellte sogar Unfille beim Ein- und Aussteigen der Gefahrdungshaftung nach Art. 1
EHG (BGE 60 11 372 E. 1). Dies wurde aber bereits unter der Geltung des EHG kriti-
siert. OFTINGER/STARK sprachen sich dafiir aus, dass Unfille die auf die Begleitum-
stinde zuriickzufithren sind im Einzelfall zu beurteilen sind, vgl. OFTINGER/STARK,
Bd. I1/3, § 27 Rz 94 ff.

165 KLETT, Haftung und Versicherung, Rz 15.31 ff.; KONIG, Geféhrdungshaftung,
Rz 60 ff.; FELLMANN, Bd. II, Rz 1244 ff.; VETTER, 75.

166 Vgl. dazu Ausfiihrungen unter VI.A.

167 Absturz eines mit Passagieren besetzten Seilbahnsessels (aufgrund einer nicht korrekt
gekuppelten Klemme), Bergbahnen Meiringen-Hasliberg vom 30. Januar 2017 (SUST
Summarischer Bericht vom 16. Februar 2017).
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fortbewegt.!®® Die Haftung fir Unfille in stillstehenden Eisenbahnwaggons
wird von der Lehre klar abgelehnt.'®

Wihrend der Fortbewegung einer Eisenbahn, Strassenbahn, Seilbahn oder
eines Schiffs sind verschiede Schadensfille denkbar. Der Gesetzgeber!” be-
nennt fiir die Eisenbahn beispielhaft folgende Risiken, welche sich anldsslich
der Fortbewegung verwirklichen kénnen und eine Gefiahrdungshaftung auslo-
sen:

— Zusammenstoss

— Entgleisung

—  Uberfahren

— Brand infolge iiberhitzter Bremsen

—  Schnellbremsung

— weiter Funkenwurf

— Brand von Transportgiitern wie Benzin

Die in der Botschaft aufgezéhlten, eisenbahntypischen Fortbewegungsrisiken
bestehen mit einer mehr oder weniger starken Auspragung auch bei der Stras-
senbahn, Seilbahn und dem Schiff.

Im Zusammenhang mit den Seilbahnen (namentlich Luftseilbahnen, Stand-
seilbahnen und Skiliften!”") ist das charakteristische Risiko des Seilbahnun-
ternehmens zu bejahen etwa beim Absturz eines Sessels oder einer Gondel
infolge eines technischen Problems, aber auch beim Riss des Zugseils, nach
welchem sich die Bahnkabine unkontrolliert abwérts bewegt.!”? Kein charak-

168 KONIG, Gefihrdungshaftung, Rz 64.

169 KLETT, Haftung und Versicherung. Rz 15.31 f.; KONIG, Gefihrdungshaftung, Rz 104;
geméss OFTINGER/STARK waren (unter der Geltung des EHG) Unfille, die nur auf Be-
gleitumstdnde und nicht auf die Fortbewegung zuriickzufiihren sind, immer im kon-
kreten Einzelfall zu priifen. Solche sollten nur dann zu einer EHG Haftung fiihren,
wenn besondere Umsténde dies ausnahmsweise rechtfertigen, vgl. OFTINGER/STARK,
Bd. 1I/3, § 27 Rz 100 ff.; FELLMANN, Bd. II, Rz 1258, wobei er sich zur Verwirkli-
chung charakteristischer Risiken in Bezug auf Eisenbahntiiren und Fenster dussert und
diese beim Stillstand ablehnt.

170 BB1 2007, 4491.

171" Die Unterstellung der Skilifte unter die Gefihrdungshaftung wurde in der Vernehm-
lassung kritisiert, da deren Gefahrenpotential nicht mit jenem von Eisenbahnen ver-
gleichbar ist. Die Unterstellung wurde aus Griinden der Rechtsgleichheit letztlich
trotzdem beflirwortet (BBI 2007, 4474, 4481). Bei Skiliften sind nur wenige charakte-
ristische Risiken in Sinne des EBG denkbar wie beispielsweise lose gewordene Biigel,
die Personen verletzen, oder der Zusammenstoss von Liftbenutzer mit Gegenstdanden
auf dem Lifttrassee (BB1 2007, 4481).

172 VETTER, 76.
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teristisches Risiko der Fortbewegung liegt vor, wenn ein Fahrgast beim An-
fahren stiirzt oder sich im Sessel einen Finger einklemmt.!”?

Bei der Binnenschifffahrt werden schwere Massen mit relativ hoher Ge-
schwindigkeit fortbewegt, wozu grosse Krifte eingesetzt werden. Die Risiken
der Schifffahrt bestehen insbesondere aufgrund der nur beschriankten und
langsamen Reaktionsmoglichkeiten. Brems- und Ausweichmandver sind
begrenzt und nur zeitverzogert moglich. Denkbar ist auch die Blockierung des
Schiffantriebs aufgrund eines Defekts, der dazu fiihrt, dass das Schiff nicht
mehr bremsen kann. Ausserdem verkehren die Kursschiffe nicht alleine auf
dem See, sondern teilen die «Verkehrsfliche» mit anderen Verkehrsteilneh-
mern wie Freizeitbooten, Segelschiffen, Schwimmern'™, Stand-up Paddels
oder Sport-Ruderbooten usw. Unfille konnen sich beispielsweise durch Kol-
lisionen zwischen zwei Kursschiffen'”® oder zwischen einem Kursschiff und
einem anderen Verkehrsteilnehmer!” ergeben. Aufgrund der begrenzten
Bremsmoglichkeit des Schiffes, kann es auch zu Kollisionen mit Gegenstin-
den am Ufer (z.B. Steg oder Hafenmauer) kommen.!”” Solche Kollisionen
filhren oft neben Sachschéden, auch zu Koérperschiden von Passagieren, wel-
che beispielsweise durch den Aufprall stiirzen.

Verunfallt ein Reisender auf dem Schiffssteg oder auf der Hafenmauer, ver-
wirklicht sich, analog des Unfalls auf dem Perron der Eisenbahn, kein charak-
teristisches Risiko. In Frage steht allenfalls eine Haftung des Werkeigentii-
mers, sofern sich der Unfall auf einen Werkmangel zuriickfiithren lasst.!”

173 VETTER, 76, 88.

174 Als Beispiel Kollision zwischen Kursschiff und Schwimmer in Spiez vom 26. Mai
2011, bei welcher die Schiffsbesatzung den Schwimmer (der einen schwarzen Neo-
prenanzug mit Haube trug) aufgrund der Sonneneinstrahlung und dem leichten Wel-
lengang nicht erkannt hatte (SUST Schlussbericht vom 04. September 2012).

Als Beispiel Kollision zweier Dampfschiffe auf dem Vierwaldstittersee vom
19. August 2016 (SUST Vorbericht vom 08. September 2016).

Als Beispiel Kollision zwischen Kursschiff und Doppelzweier-Ruderboot in Bellach
(SO) vom 28. Juli 2016 (SUST Summarischer Bericht vom 31. Januar 2017); Kollisi-
on Kursschiff mit Segeljacht in Romanshorn vom 19. September 2015 (SUST Sum-
marischer Bericht vom 28. Oktober 2015).

Als Beispiel Kollision Kursschiff mit Anlegesteg in Kiisnacht (ZH) vom 20. April
2016 (SUST Vorbericht vom 29. April 2016); Kollision Motorschiff in Kehrsiten-
Biirgenstock mit Anlegestelle und angrenzender Mauer eines Bootshauses (SUST
Schlussbericht vom 12. Januar 2005).

178 FELLMANN, Bd. II, Rz 1390.

175

176

177
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a) Energie

Heute erfolgt der Antrieb einer Eisen- und Strassenbahn fast ausschliesslich
durch Elektrizitat. Dampf- und teilweise Rangierlokomotiven nutzen jedoch
auch {ibrige Energien wie Dampfkondensatoren oder explosive Benzin- und
Ol-Dimpfe. Der Gesetzgeber hat auch diese Energien als charakteristische
Risiken qualifiziert.!”

Die von der Energie ausgehende Gefahr betrifft insbesondere den Eisenbahn-
und Strassenbahnbetrieb, bei welchem die Triebfahrzeuge durch Oberleitun-
gen mit Strom versorgt werden. Die Elektrizitétsleitungen gelten als besonde-
re Gefahr, da insbesondere ihre Berithrung zu gravierenden und lebensbe-
drohlichen Verletzungen fiihren kann. Jegliche Schédigung durch die Elektri-
zitdt der Fahrleitung fillt unter die Eisenbahnhaftpflicht und nicht unter das
Elektrizititsgesetz.'® Damit hat der Gesetzgeber die bundesgerichtliche
Rechtsprechung zum EHG iibernommen, wonach die Gefihrdungshaftung
der Eisenbahn gegeben ist, sobald die Elektrizitit, welche der Fortbewegung
der Eisenbahn dient, einen Schaden verursacht hat.!®! Typische Unfille im
Zusammenhang mit der elektrischen Energie ereignen sich beim Klettern auf
abgestellte Eisenbahnwagen.!%?

Auch bei der Schifffahrt konnen besondere Risiken von den eingesetzten
Kréften ausgehen. Als Antriebsenergie nutzen viele Schiffe den Wasserdampf
oder Dieselantriebe. Ahnlich wie bei der Dampflokomotive, kénnen auch
vom Wasserdampf besondere Gefahren ausgehen. Ferner konnen Dieselmoto-
ren zu Bréinden etc. fithren.'®?

b) Transport gefahrlicher Giiter

Die von der Eisenbahn transportierten gefahrlichen Giiter stellen ein charakte-
ristisches Risiko dar.!® Isoliert betrachtet stellen die Giiter an sich kein cha-

179 BBI12007, 4491.

180 BB12007,4491; BGE 971 180 E. 2; 89 I1 38 E. 1; 81 1 558 E. 1.

181 Die vom Bundesgericht vertretene Meinung, wonach die Haftungsbestimmungen des
EHG bei Unfillen aufgrund der Elektrizititszufuhr exklusiv zur Anwendung gelan-
gen, wurde bereits unter dem EHG kritisiert; OFTINGER/STARK, Bd. I, § 27 Rz 105 f.

182 Vgl. dazu VLF.

183 Als Beispiel Brand im Hilfsmaschinenraum auf Dampfschiff wihrend Rundfahrt,
ausgeldst durch vorgeschadigtes und zu straff zum Klemmbrett des Generators ge-
fihrtes Litzenkabel (SUST Schlussbericht vom 18. Januar 2015).

184 BBI 2007, 4491. Diese Gefahrenquelle wird bisher in Rechtsprechung und Literatur
nicht genannt. Die Gefdhrdungshaftung ist hier nach Ansicht des Gesetzgebers jedoch
notwendig, was sich am Beispiel des Eisenbahnunfalles von Ziirich-Affoltern vom
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rakteristisches Risiko des Eisenbahnbetriebs dar, das Gefiahrdungspotenzial
von gefdhrlichen Giitern, die sich in einem Eisenbahnwagen auf einem Ab-
stellgleis befinden, ist nicht grosser als wenn diese Giiter in einem Lagerhaus
deponiert wiren. Das Risiko entsteht erst in Verbindung mit der Fortbewe-
gung der Eisenbahn oder der verwendeten Energie. Daher stellen transportier-
te gefdhrliche Giter kein eigenstéindiges charakteristisches Risiko des Eisen-
bahnbetriebs dar.!®

Der Transport gefahrlicher Giiter mit dem Schiff oder der Seilbahn ist in der
Praxis auch denkbar. Auf diese Sachverhalte gilt, das soeben ausgefiihrte.

c) Keine charakteristischen Risiken

Nicht unter den Begriff der charakteristischen Risiken des Eisenbahnbetriebs
fallen Vorgénge, die ausschliesslich auf das Verhalten von Menschen zuriick-
zufiihren sind. Dazu zéhlen typischerweise Eile und Stress, aber auch andere
subjektive Befindlichkeiten und Motive des Menschen und des Bahnbenut-
zers, die isoliert betrachtet nicht als typisches charakteristisches Risiko quali-
fiziert werden konnen.!8¢ Bei Unfillen, welche auf das Verhalten von ge-
stressten und sich unbeholfen verhaltenden Passagieren zuriickzufiihren sind,
verwirklicht sich isoliert betrachtet kein bahn- oder schiff-typisches Risiko.
Vielmehr handelt es sich bei der Eile um eine normale Erscheinung unserer
Zeit, die uns lberall begleitet und nicht eine Besonderheit des Transportbe-
triebs darstellt.'” Betreffend Schiden ist daher in jenen Fillen im Einzelfall
zu priifen, ob die charakteristischen Risiken des Bahn- oder Schiffbetriebs
den Schaden verursachten oder nicht. Beispielsweise ist ein Schaden durch
Zusammenstoss zwischen zwei eilenden Reisenden beim Ein- und Aussteigen
nicht auf charakteristische Risiken zuriickzufiihren.!®® Ebenso wenig ist das
charakteristische Risiko der Eisenbahn anzunehmen, wenn ein Passagier auf
das im Flur liegende Gepick stolpert, oder wenn der unsorgfaltig verstaute
Koffer aus dem Gepéackfach auf den Kopf eines Reisenden fillt.

Die Verwirklichung eines charakteristischen Risikos ist ebenfalls zu vernei-
nen bei Gewalt von Reisenden im Rahmen eines Transportes, dies selbst
wenn das Opfer in einem Wagen nur begrenzte Moglichkeiten hat dem Ge-

8. Mérz 1994 zeigte, bei welchem ein Kesselwagen eines Giiterzuges, der etwa 1500
Kubikmeter Benzin transportierte, entgleiste. Das Benzin entziindete sich und es kam
zu einem Grossbrand.

185 KLETT, Haftung und Versicherung, Rz 15.64; FELLMANN, Bd. II, Rz 1251 ff.

186 OFTINGER/STARK, Bd. I1/3, § 27 Rz 100 ff.; KONIG, Gefihrdungshaftung, Rz 106.

187 Bereits im Jahr 1991: OFTINGER/STARK, Bd. 11/3, § 27 Rz 102.

188 S0 auch KONIG, Gefidhrdungshaftung, Rz 106 ff.
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waltausiibenden auszuweichen.'® Wirft ein gewalttitiger Tater sein Opfer vor
die fahrende Eisenbahn ist das charakteristische Risiko zwar verwirklicht, das
Eisenbahnunternehmen kann sich aber regelméssig nach Art. 40c Abs. 1 EBG
entlasten.'”

4. Schadensarten

Die Gefihrdungshaftung nach EBG setzt nach dem ausdriicklichen Wortlaut
des Art. 40b EBG einen Personen- oder Sachschaden'®! (oder beides) voraus.
Der Gesetzgeber hat daher reine Vermogensschiaden, also Schéden, die nicht
als Folge eines Personen- oder Sachschadens eintreten, von der Gefahrdungs-
haftung nach EBG ausgenommen.'%?

a.) Personenschaden

Der Personenschaden bedingt definitionsgeméss einer Verletzung der
menschlichen Gesundheit oder einer Totung, welche sich auf das Vermdgen
des Verletzten auswirkt. Eine Korperverletzung kann in der Beeintrachtigung
der korperlichen oder psychischen Integritit liegen. Ersatzpflichtig sind die
entstandenen Kosten (z.B. Rettungs- und Heilungskosten), die wirtschaftli-
chen Folgen der Arbeits- und Leistungsunfihigkeit (Erwerbsausfall und
Haushaltsfiihrungsschaden) und der Versorgungsschaden beim Todesfall
(Art. 40fEBG 1.V.m. Art. 45 und 46 OR). Es wird auf die allgemeine Litera-
tur zur Schadenberechnung- und -bemessung verwiesen. !>

Die Gefahrdungshaftung nach EBG umfasst, im Unterschied zur Regelung
unter dem ehemaligen EHG, auch die Genugtuung, also den Ersatz fiir erlitte-
ne seelische Unbill. Diese ist selbst dann geschuldet, wenn das Eisenbahnun-
ternehmen an der Tétung oder Verletzung eines Menschen kein Verschulden
trifft. Die Voraussetzungen filir die Ausrichtung einer Genugtuung richten
sich nach Art. 47 und 49 OR (vgl. Verweis in Art. 40 EBG).

189 KoONIG, Gefihrdungshaftung, Rz 108.

190 Dazu V.C.3.

191 Bei Sachschiden sind die Einschrinkungen von Art. 405 Abs. 2 EBG zu beachten
(vgl. sogleich).

192 BBI 2007, 4492: Die Geltendmachung von reinen Vermdgensschiden unter anderen
Haftungsbestimmungen ist nicht ausgeschlossen, wenn eine Verhaltensnorm verletzt
wurde, die den Schutz vor diesen Schiden bezweckt; dazu KONIG, Gefdhrdungshaf-
tung, Rz 115, 161 ff.; FELLMANN, Bd. II, Rz 1196.

193 Statt vieler BK-OR BREHM, Art. 41 ff. OR; FELLMANN/KOTTMANN, Bd. I, Rz 1309 ff.
und 2375 ft.
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a) Sachschaden

Als Sachschaden gilt der Schaden durch Zerstdrung, Beschiddigung oder Ver-
lust einer Sache.' Der klassische Anwendungsfall eines Sachschadens bei
der Verwirklichung eines charakteristischen Risikos anlésslich des Transports
zeigt sich bei der Kollision zwischen Transportmitteln oder mit anderen Ver-
kehrsmitteln auf Kreuzungen oder Ubergingen, bei Zusammenstdssen auf der
Strecke mit Tieren oder Sachen oder bei der Beschédigung von transportier-
tem Gut.

Je nach Qualifikation der geschidigten Sache, fiir die das Unternehmen haf-
tet, findet die strenge Gefiahrdungshaftung nach Art. 406 Abs. 1 EBG oder bei
transportierten Gegenstidnden exklusiv'® die vertragliche Haftung nach PBG
oder subsidiér das Obligationenrecht (Art. 40b Abs. 3 EBG) Anwendung.

Das EBG unterstellt Sachschdaden grundsétzlich der Geféahrdungshaftung!s,
davon ausgenommen sind Sachschéden an Sachen in der Obhut'’? der reisen-
den Person und an beforderten Sachen'®®, deren Haftung sich nach PBG!*
oder bei Frachtgut nach internationalen Vereinbarungen regelt (Art. 40b
Abs. 2 EBG).

Die Ausnahme von der Gefahrdungshaftung bei transportierten Gegenstinden
rechtfertigt sich durch das geringere Schutzbediirfnis des Geschédigten. In
erster Linie trigt der Reisende die Verantwortung, Schiden an den in seiner
Obhut befindlichen Sachen zu vermeiden.?”® Ausserdem ist es moglich Scha-
den an Reisegepdck und Frachtgut zu versichern. Die Regelung entspricht
damit auch derjenigen im internationalen Eisenbahntransportrecht, welche
keine verschérfte Haftung fiir transportierte Sachen vorsieht.

Beziiglich der Haftungsgrundlage (Gefdhrdungshaftung oder Kausalhaftung
bzw. Haftung nach EBG oder Vertrag) und der damit einhergehenden sum-

194 BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 11; der Sachschaden bestimmt sich nicht
mehr nach dem Handelswert, sondern nach dem konkreten Wert gemaéss der subjekti-
ven oder relativen Methode, vgl. KLETT, Haftung und Versicherung, Rz 15.74.

195 Keine Haftungskonkurrenz bzw. ausschliessliche Vertragshaftung bei Schidden an
Obhutssachen des Reisenden und an beforderten Sachen. Vgl. dazu IV.B.

1% Im Vergleich zum ehemaligen EHG stellt dies eine Verschérfung dar. Das EHG sah
eine Gefahrdungshaftung nur dann vor, wenn der Geschidigte neben dem Sachscha-
den gleichzeitig auch einen Personenschaden erlitt.

197 " Siehe dazu IV.B.1.

198 Siehe dazu IV.B.2.

199 Betreffend Anwendung des PGB trotz gesetzlichem Verweis auf das OR (Art. 40
Abs. 2 lit. b EBG) vgl. IV.B.2.

200 BB] 2007, 4481.
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menméssigen Beschriankung?! ist die Unterscheidung zwischen Obhutssa-
chen (=Handgepick), befordertem Reisegepdck und befordertem Frachtgut
im Einzelfall von grosser Bedeutung. Hierzu IV.B.

b) Reiner Vermdgensschaden

Schiden, die weder auf einen Personenschaden, noch einen Sachschaden
zuriickzufiihren sind (reine Vermogensschédden), sind von der Gefahrdungs-
haftung nach Art. 40b EBG nicht erfasst.?

Dem Geschédigten steht die Mdglichkeit zu, seine Anspriiche aus anderen
Rechtsgriinden (ausservertragliche Haftungsbestimmungen wie Art. 41 und
55 OR oder Vertrag) geltend zu machen. Der reine Vermogensschaden ist
nach der im allgemeinen Haftpflichtrecht giiltigen Schutznormtheorie?*® nur
zu ersetzen, wenn die Schiadigung durch Verstoss gegen eine Norm verur-
sacht wurde, die nach ihrem Zweck vor derartigen Schiden schiitzen soll.2%*

c) Weitere Schadenpositionen

Im Zusammenhang mit dem (6ffentlichen) Personentransport sind andere
Schadenpositionen kurz zu besprechen, welche im Nutzungsausfall und im
Schaden durch Verspétung bestehen.

aa) Nutzungsausfall

Wird im Zusammenhang mit einem Ereignis eine Sache oder ein Fahrzeug
beschédigt, entsteht dem Eigentlimer als Folge des Ereignisses und der daraus
folgenden Stilllegung des Betriebes der beschiddigten Maschine, ein Nut-
zungsausfall. Der unmittelbare Schaden betrifft — zumindest bei kommerziell
eingesetzten Sachen, Fahrzeugen und Maschinen — den sog. Nutzungsaus-

201 Das EBG sieht keine Regelung fiir die Schadenersatzbemessung vor, sondern verweist

in Art. 40 EBG auf die allgemeinen Haftungsbestimmungen von Art. 42-46 OR. Die
Haftung fiir Personen- und Sachschaden, ist grundsétzlich unbeschrinkt. Eine Aus-
nahme bildet die Haftung fiir Schaden am Reisegepéck und an beforderten Sachen, fiir
welche eine summenmaéssige Beschriankung besteht.

BBI 2077, 4492 mit Verweis auf die Rechtsprechung zum Strassenverkehrsgesetz
(BGE 106 11 75E.2.; 11711 106 E. 4).

Zur objektiven Widerrechtlichkeitstheorie siche FELLMANN/KOTTMANN, Bd. I, Rz 270.

204 BGE 1221 192 E.7.

202

203
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fall?® — teilweise auch «Chomage» genannt — bzw. das Nichtgebrauchenkon-
nen der beschidigten Sache an sich. Als Folge davon konnen mittelbare Nut-
zungsausfille und nutzlose Aufwendungen entstehen.

Der Nutzungsausfall stellt einen Vermogensschaden dar, der als Folge eines
Sachschadens gestiitzt auf die haftpflichtrechtlichen Grundsétze ersatzpflich-
tig ist, wenn er als adiquate Folge der haftungsbegriindenden Ursache er-
scheint. Dafiir ist Schadenersatz geschuldet, und zwar nicht nur fiir den ei-
gentlichen Produktionsausfall, sondern auch fiir eventuelle vertragliche Er-
satzverpflichtungen wegen Nichterfiillung oder Verzug.

Die Fragen der Ersatzfihigkeit und der Berechnung des Nutzungsausfalls
drehen sich um den Nachweis eines finanziellen und unfallbedingten Nach-
teils. Finanzielle Auswirkungen der fehlenden Benutzungsmoglichkeit aus
kommerziell eingesetzten Sachen stellen die Regel dar.

In den Bereichen des offentlichen Verkehrs und der Nutzfahrzeuge haben
Interessenvertreter der Versicherungsbranche und der betroffenen Versicher-
ten Vereinbarungen hinsichtlich der Erledigungsparameter des Nutzungsaus-
falls, der durch einen Unfall beschéddigten Fahrzeuge, abgeschlossen. Die
Betroffenen der Branche haben damit die Ersatzfihigkeit des Nutzungsaus-
falls anerkannt und dessen Kalkulation definiert.2 Die Berechnungsmodelle
beriicksichtigen neben den Fixkosten wie Systemkosten (Anschaffungskos-
ten), auch Amortisationselemente, Kapitalzinsen und laufende Kosten. Diese
Schadenregulierungspraxis bestétigt die Tauglichkeit der fiir den verfolgten
Zweck entwickelten pragmatischen und 6konomisch sinnvollen Losungsmo-
delle fiir die Schadensberechnung.

bb) Verspdtungsschaden

Bei einem Schadenereignis wird regelméssig die Strecke gesperrt bzw. der
Betrieb durch Rettungs- und Schadenermittlungsarbeiten gestort. Nebst Sach-
schdden an Anlage und Fahrzeugen entsteht regelmissig auch ein sog. Ver-
spatungsschaden, welcher ebenfalls zum ersatzfihigen Folgeschaden zu z4h-
len ist. Das Schadenereignis verursacht eine Stérung des Betriebes mit ver-
schiedenen betriebswirtschaftlichen Effekten.

205 Zum Ganzen: KLETT, Nutzungsausfall, 377 ff.

206 Vereinbarung zwischen dem Verband 6ffentlicher Verkehr (V6V) und dem Schweize-
rischen Versicherungs-Verband (SVV) zur Festlegung der Tagesansétze fiir Cho-
mage-Entschiadigungen vom Mairz 2003 und Kalkulation der Chémage-Entschadi-
gungen des Schweizerischen Nutzfahrzeugverbandes ASTAG vom Mai 2007, welche
vom Ausschuss der Chef-Experten der Schadenleiterkommission des Schweizerischen
Versicherungsverbandes SVV gepriift und genehmigt wurde.
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Zur Aufrechterhaltung des Betriebes bei Streckenunterbruch sind regelmaissig
Ersatzbusse einzusetzen sowie Umleitungen und Bestellungen von Ersatzzii-
gen anzuordnen, oft mit Auswirkung auf das ganze Schienennetz. Die be-
triebswirtschaftlichen Kosten von Verspétungen ergeben sich zudem aus den
Aufwendungen des Transportunternehmens fiir das Informations- und Sto-
rungsmanagement, fiir die Neueinteilung des Personals (Lokfiihrer, Zugper-
sonal usw.), fiir den Einsatz von Notfallmanagement, Care Team, Neupla-
nung des Fahrplans usw. Gegeniiber Reisenden und Transportbestellern ha-
ben die betroffenen Eisenbahnunternehmen Entschddigungen zu leisten.

In der Praxis werden diese Kosten gestiitzt auf die ermittelten finanziellen
Auswirkungen pro Verspdtungsminute quantifiziert.2%’

C. Entlastungsgriinde

Ereignet sich ein Unfall nicht nur aufgrund der Verwirklichung eines charak-
teristischen Risikos, sondern spielen daneben andere Faktoren eine wesentli-
che Rolle, ist zu priifen, ob die Haftung des Transportbetriebs trotzdem gege-
ben ist oder ob der Kausalzusammenhang durch Hinzutreten einer weiteren
Ursache verneint oder aber unterbrochen wird. Gemiss bundesgerichtlicher
Rechtsprechung wird der addquate Kausalzusammenhang unterbrochen, wenn
zu einer an sich adidquaten Ursache eine andere addquate Ursache hinzutritt,
welche einen derart hohen Wirkungsgrad aufweist, dass erstere nach werten-
der Betrachtungsweise als rechtlich nicht mehr beachtlich erscheint.?® Wird
ein Ereignis durch mehrere konkurrenzierende Ursachen herbeigefiihrt, ist die
Intensitdt der jeweiligen Ursachen einander gegeniiberzustellen.

Der Gesetzgeber statuierte in Art. 40c Abs. 1 EBG eine Regelung zur Unter-
brechung des Kausalzusammenhangs. Gemiss Art. 40c Abs. 1 EBG wird der
Inhaber «von der Haftpflicht entlastet, wenn ein Sachverhalt, der ihm nicht
zugerechnet werden kann, so sehr zur Entstehung des Schadens beigetragen
hat, dass er als dessen Hauptursache anzusehen ist».?” Diese Formulierung,
insbesondere der Ausdruck «anzusehen ist», Giberldsst es dem Rechtsanwen-

207 KLETT, Haftung und Versicherung, Rz 15.78.

208 BGE 130111 182 E. 5.4; 116 1I 519 E. 4b; Urteile des Bundesgerichts 4A_115/2014
vom 20. November 2014 E. 6.4.1; 4A_385/2013 vom 20. Februar 2014 E. 5.

Durch die Verweisbestimmungen im SebG und im BSG finden die haftungsunterbre-
chenden Entlastungsgriinde aus Art. 40c EBG auch auf die Seilbahn und die Binnen-
schifffahrt Anwendung.

209
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denden (dem Gericht) eine Wertung vorzunehmen und zu entscheiden wann
ein Entlastungsgrund zuzulassen ist.>!°

Als mogliche Unterbrechungsgriinde werden in Art. 40c Abs. 2 EBG insbe-
sondere die hohere Gewalt, grobes Selbst- und Drittverschulden genannt.?!!
Mit dem Wort insbesondere und der allgemeinen Umschreibung der Entlas-
tungsvoraussetzung in Art. 40c Abs. 1 EBG bringt der Gesetzgeber klar zum
Ausdruck, dass neben den drei klassischen Entlastungsgriinden weitere Griin-
de in Frage kommen kénnen.?'? Dies bestétigt auch die Botschaft des Bundes-
rates, indem betont wird, dass «die allgemeine Umschreibung der Entlas-
tungsvoraussetzungen in Absatz 1 [von Art. 40c EBG] [...] es erlauben [soll],
neben den klassischen Entlastungsgriinden andere Entlastungsgriinde zuzu-
lassen».?!* Damit wurden die Haftungsausschlussgriinde im Vergleich zum
ehemaligen EHG zu Recht ausdriicklich erweitert.?!4

1. Hoéhere Gewalt

Unter hoherer Gewalt wird ein unvorhersehbares, aussergewohnliches Ereig-
nis, das mit unwiderstehlicher Kraft von aussen hereinbricht und unabwend-
bar ist, verstanden.?’® Die Lehre und Rechtsprechung stellen hohe Anforde-
rungen an die hohere Gewalt. Naturgewalt als Ursache geniigt allein nicht,
massgebend ist vielmehr die Vorhersehbarkeit und die Abwendbarkeit im
konkreten Fall. Damit die hohere Gewalt bejaht werden kann, ist eine gewisse
Einmaligkeit (z.B. Jahrhunderthochwasser) an einem unerwarteten Ort oder
in unerwartetem Ausmass gefordert, mit dem absolut nicht gerechnet werden
musste.?!®

210 BRI 2007, 4493; anders im SVG: Art. 58 Abs. 1 SVG anerkennt nur die klassischen

Entlastungsgriinde.

Mit der neuen Bestimmung soll die bisherige Rechtsprechung zu den klassischen

Entlastungsgriinden gemaiss Botschaft nicht geédndert werden, BB1 2007, 4494.

212" Und nicht ausschliesslich wie unter dem ehemaligen EHG (vgl. Art. 1 Abs. 1 EHG); Nicht
mehr als selbstéindige Entlastungsgriinde genannt werden hingegen verbrecherische oder
unredliche Handlungen und die Ubertretung polizeilicher Vorschriften (Art. 6 und 7 EHG).
Sie entlasten nur dann, wenn sie als grobes Selbstverschulden qualifiziert werden konnen,
BBI1 2007, 4493. Dazu KLETT, Haftung und Versicherung. Rz 15.37.

213 BB12007, 4493.

214 BBI1 2007, 4474, 4479, 4481, 4493; vor der Revision des EHG war die Selbsttdtung
als Unterbrechungsgrund nur dann anerkannt, wenn der Suizid einer urteilsfahigen
Person als grobes Selbstverschulden anzusehen war.

215 BGE 11111429 E. 1b.

216 BGE 10011134 E.5; 91 II 474 E.8; GAUcH, 199; KONIG, Gefihrdungshaftung,
Rz 197 ff.; PORTMANN, 242.

211
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Die hohere Gewalt entlastet das Transportunternehmen sofern der in Frage
stehende mitwirkende Zufall derart schwer wiegt, dass er den massgeblichen
Kausalzusammenhang unter dem Gesichtspunkt der Addquanz beseitigt. Im
Zusammenhang mit dem Eisen-, Strassenbahn-, Seilbahn- und Binnenschift-
fahrtsbetrieb wird hohere Gewalt regelmissig bei nicht voraussehbaren Na-
turereignissen und bei terroristischen Handlungen bejaht.?!” Als ausserordent-
liche Naturvorgidnge kommen Erdbeben oder Stein- und Schneelawinen in
Frage. Ein Sommergewitter oder ein heftiger Fohnstoss stellen grundsétzlich
keine hohere Gewalt dar.?!®

Die dem EBG unterstellten Transportunternehmen sind gehalten, sdmtliche
technisch moglichen und zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um voraus-
sehbare Naturgefahren abzuwenden.?!® Es obliegt den Transportunternchmen
beispielsweise Lawinenverbauungen oder Verbauungen gegen Steinschlige
oder Sturmwarnungsmaste an riskanten Stellen aufzustellen.??® Tut sie das
nicht, kann sie sich nicht auf den Entlastungsgrund der hoheren Gewalt beru-
fen.??! Entscheidend fiir die Beurteilung der erforderlichen Schutzmassnah-
men sind die ortlichen Gegebenheiten in Einzelfall. Ist an einer Stelle nicht
mit dem Abgang einer Lawine zu rechnen, kann héhere Gewalt angenommen
werden.

Kriegerische und terroristische Handlungen erfiillen die Voraussetzungen des
Drittverschuldens und der hoheren Gewalt oft kumulativ, da sie unvorherseh-
bar und unvermeidlich sind.???

2. Dritt- und Selbstverschulden

Die haftungsausschliessenden Entlastungsgriinde des groben Selbst- und
Drittverschuldens spielen beide sowohl im Eisenbahn- und Strassenbahnbe-
reich sowie beim Personentransport mit Seilbahnen und Schiffen eine wesent-
liche Rolle.

217 BBI 2007, 4493.

218 BGE 10011 134 E. 5;90 19 E. 2.

219 BGE 88 11283 E. 3c. m.w.H.; Die Unabwendbarkeit ist grundsitzlich zu verneinen,
wenn ein menschliches Fehlverhalten oder ein Werkmangel vorliegt, vgl. BGE 111
11429 E. 1b; 91 II 474 E. 8; hohere Gewalt bejaht trotz Werkmangel im Urteil des
Bundesgerichts 4C.45/2005 vom 18. Mai 2005 E. 4.2.3.

220 BBI12007, 4493 m.w.H. auf OFTINGER/STARK, Bd. I1/3, § 27 Rz 131.

221 OFTINGER/STARK, Bd. 1I/3, § 27 Rz 132; der Fall ereignete sich noch unter dem da-
mals giiltigen EHG, kann jedoch auch fiir das neue EBG iibernommen werden,
vgl. BB1 2007, 4494.

222 KLETT, Haftung und Versicherung, Rz 15.41; KONIG, Gefihrdungshaftung, Rz 201.
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Durch Anerkennung des Selbstverschuldens als Haftungsunterbrechungs-
grund findet die Gefdhrdungshaftung der nach EBG haftenden Transportun-
ternehmen ihre Grenzen in der bestimmungsgeméssen Benutzung der Trans-
portanlagen, bzw. in der Selbstverantwortung der Benutzer.??® Die Gefahr-
dungshaftung ist gerechtfertigt fiir Gefahren, welche sich auch unter Anwen-
dung der grossten Sorgfalt nicht ginzlich beherrschen lassen. Kénnen Unfille
hingegen mit etwas Vorsicht seitens des Benutzers vermieden werden, hat die
Gefihrdungshaftung keine Rechtfertigung.

Das haftungsausschliessende grobe Verschulden des Geschidigten oder des
Dritten entlastet die nach EBG haftende Transportunternehmung dann, wenn
es die einzige Unfallursache darstellt oder gegeniiber anderen Faktoren, na-
mentlich der Betriebsgefahr des Transportunternehmens, an ursdchlicher
Bedeutung so sehr iiberwiegt, dass diese als addquate Mitursache des Unfalls
ausscheiden.??* Dies ist der Fall bei grobem Selbst- oder Drittverschulden, die
die erforderliche Intensitét erreichen um den Kausalzusammenhang zu unter-
brechen oder aber wenn ein Sachverhalt, der dem Transportunternehmen
nicht zugerechnet werden kann, so sehr zur Entstehung des Schadens beige-
tragen hat, dass er als dessen Hauptursache anzusehen ist. Dazu nachfolgend
V.C3.

a) Zum Selbstverschulden
Selbstverschulden liegt geméss konstanter bundesgerichtlicher Rechtspre-

chung dann vor, wenn ein Geschédigter elementare Sorgfaltsregeln ausser
Acht ldsst, die eine verniinftige Person in der gleichen Lage beachtet hétte.??

223 Exkurs: In seiner fritheren Rechtsprechung hatte das Bundesgericht noch die Meinung

vertreten, «ein Selbstverschulden vermdge die Bahn von ihrer Haftpflicht nur dann zu
befreien, wenn das dem Geschddigten vorzuwerfende Verhalten in keiner Weise habe
vorausgesehen werden konnen, so dass die Bahn schlechterdings nicht damit habe
rechnen miissen» (BGE 102 II 363 E. 3 mit Hinweisen auf die frilhere Rechtspre-
chung). Diese Rechtsprechung wurde aufgegeben mit der Begriindung, dass es nach
der Lebenserfahrung héufig geschehe und daher durchaus voraussehbar sei, dass Per-
sonen, die mit dem Bahnbetrieb in Beriihrung kommen, in grobster Art gegen elemen-
tare Gebote der Vorsicht verstossen. Wire in allen diesen Fillen ein ausschliessliches
Selbst- oder Drittverschulden wegen Voraussehbarkeit des in Frage stehenden Verhal-
tens zu verneinen, so verlore die Vorschrift von Art. 1 EHG, wonach sich die Bahnun-
ternehmung durch den Nachweis eines solchen Verschuldens von ihrer Haftung be-
freien kann, praktisch jeden Sinn. Eine Entlastung der Bahnunternehmung kéime dann
nur noch in ganz singuléren Fillen in Frage (BGE 102 11 363 E. 3; 87 11301 E. 2).

24 BGE 8811448 E. 1.

225 BGE 132111249 E. 3.4; 111 1189 E. 1.a.
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Dabei ist von einem Durchschnittsmenschen auszugehen und ein objektiver
Massstab anzuwenden.?® Von jedem Benutzer einer Anlage bzw. eines
Transportmittels ist eine gewisse Selbstverantwortung zu erwarten. Der Um-
gang mit Eisenbahnen und Strassenbahnen, aber auch mit Seilbahnen und
Schiffen aller Art ist heute alltdglich. Die damit verbundenen Gefahren sind
evident und allen Benutzern bekannt, sodass angenommen werden darf, dass
das Publikum das von der Vernunft gebotene Mass an Sorgfalt anwendet.??’
Selbstverschulden ist u.a. zu bejahen, wenn sich der Geschédigte freiwillig
einer Gefahr aussetzt, die er kennt oder kennen miisste.?”® Ein Selbstverschul-
den erreicht die Schwelle der Entlastung, wenn es fiir sich allein die einzige
addquate Ursache des Unfalls darstellt.??

Als klassische Fille von grobem Selbstverschulden werden folgende Sach-
verhalte qualifiziert:

— Auf- oder Abspringen auf oder vom fahrenden Zug wird vom Bundesge-
richt als so schweres Selbstverschulden qualifiziert, welches die Haft-
pflicht der Bahn in der Regel auszuschliessen vermag.?*® Das hochste Ge-
richt bejahte das haftungsausschliessende Selbstverschulden beispielswei-
se bei der verspiteten Bahnkundin, die geradezu blindlings mit hohem
Tempo («wie eine Olympiateilnehmerin») dem anfahrenden Zug nach-
rannte.”*!

—  Uberschreiten von Gleisen oder Befahren eines Bahniibergangs.?*? Bereits
in der dlteren Rechtsprechung erachtete das Bundesgericht das blindlings
Uberfahren eines Bahniiberganges, ohne sich im Geringsten danach um-
zusehen, ob sich ein Zug ndhert, als kausal unterbrechendes Selbstver-
schulden.?

— Berilhrung von Hochspannungsleitungen: Gemaiss bundesgerichtlicher
Rechtsprechung ist jedem urteilsfahigen Menschen bekannt, dass bei Be-
rihrung mit Fahrleitungen Lebensgefahr besteht.?**

— Bei Zusammenstossen zwischen einer Strassenbahn und einem iibrigen
Verkehrsteilnehmer, der das Vortrittsrecht der Strassenbahn nicht beach-
tet und sich dusserst unvorsichtig verhielt.?

226 Urteil des Bundesgerichts 4C_68/2007 vom 13. Juni 2008 E. 12.1.

227 OFTINGER/STARK, Bd. I1/3, § 27 Rz 142.

228 PORTMANN, 243; FELLMANN/KOTTMANN, Bd. I, Rz 2468 ff.

229 BGE 88 11448 E. 1.

230 BGE 102 11363 E. 3.

21 Urteil des Bundesgerichts 5C.213/2004 vom 13. Januar 2006 E. 5.2 f.

232 Urteil des Bundesgerichts 5C.7/2001 vom 20. Juli 2001 E. 2d.

233 BGE 57 11 363, 366 f.; Urteile des Bundesgerichts 4A_453/2008 vom 22. Dezember
2008 E. 6; 5C.7/2001 vom 20. Juli 2001 E. 2.d.

234 BGES89II38E.2.
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Ein Selbstverschulden kann bekanntlich nur vorliegen, wenn der Geschédigte
urteilsfahig ist (Art. 16 ZGB).2*® Im Zusammenhang mit Unfillen mit Kindern
ist stets zu priifen, ob das Kind in der konkreten Situation urteilsfahig war oder
nicht. Gerade jiingere Kinder sind regelméssig nicht fihig, die Gefahren, die
von Transportmitteln ausgehen, zu erkennen und entsprechend zu handeln.
Gemadss Bundesgericht ist bei der Beurteilung des Selbstverschuldens von Kin-
dern auf die durchschnittliche Entwicklung abzustellen.?” Bei urteilsfahigen
Kindern wird das Selbstverschulden regelmissig milder beurteilt.?*® Das Bun-
desgericht bejahte die Urteilsfahigkeit von Kindern im Zusammenhang mit der
Bahn beispielsweise im Falle eines acht-jahrigen Jungen, der trotz Verbot auf
einer Strasse schlittelte und von der Strassenbahn angefahren wurde; bei einem
13-jahrigen Médchen, das auf den anfahrenden Zug aufsprang um piinktlich zur
Schule zu kommen?*? sowie bei einem 15-jahrigen Jungen, der mit einer Stange
(Erdungsstange) den Fahrdraht beriihrte?#.

b) Zum Drittverschulden

Wie in anderen Haftungsbereichen ist eine Verneinung der Haftung wegen
grobem Drittverschulden ebenfalls moglich. Ein haftungsausschliessendes
Drittverschulden ist beispielweise zu priifen, wenn aus welchem Grund auch
immer Gegensténde auf die Gleise gelegt werden; wenn ein schweres Gepick
von einem Bahnkunden schlecht in der oberen Ablage verstaut wird und bei
einer Bremsung auf den Kopf eines Mitreisenden féllt; wenn Eltern ihre Kin-
der unbeaufsichtigt neben den Bahngleisen spielen lassen;**' wenn Eltern ihr
geistig behindertes Kind allein reisen lassen und das Kind verungliickt;**?

235 BGE 88 I1 448 E. 2b; KONIG, HAVE 2014, 33.

236 Die Urteilsfahigkeit bestimmt sich nach Art. 16 ZGB, wonach «jede Person, der nicht
wegen ihres Kindesalters, infolge geistiger Behinderung, psychischer Stérung, Rausch
oder dhnlicher Zustinde die Fihigkeit mangelt, vernunfigemdss zu handelny» urteils-
fahig ist.

237 Urteil des Bundesgerichts 4C.225/2003 vom 24. Februar 2004 E. 5.2.

238 BGE1111189E.1.af,E.2.c; 10211363 E. 4.

2% BGE 102 11 363 E. 4, grobes Selbstverschulden wurde verneint.

240 BGE 7511 68 E. 3, haftungsunterbrechendes Selbstverschulden wurde bejaht, da der

Junge in seinem Alter hétte wissen miissen, dass es immer verboten ist einen elektri-

schen Draht zu beriihren.

Sieche zur Frage der Beaufsichtigung unmiindiger Hausgenossen (Art. 333 ZGB)

BGE 95 11 255 E. 4; FELLMANN, Bd. II, Rz 1281.

242 BGEG60II145E.3 1.

241
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wenn die Eisenbahn gegen ein Fahrzeug, das sich im Lichtraumprofil befin-
det, kollidiert und dabei Dritte geschadigt werden.?*?

Grobes Drittverschulden kann auch vorliegen, wenn eine Person eine andere
vor die fahrende Eisen- oder die Strassenbahn schubst und die Person von der
Bahn erfasst und verletzt wird oder aus der fahrenden Seilbahn/aus dem fah-
renden Schiff stosst und die Person nach dem Freifall auf dem harten Bo-
den/Wasser aufprallt und sich verletzt oder im Wasser ertrinkt. Ein Entlas-
tungsgrund ist unbestrittenermassen gegeben, sofern der Dritte urteilsfahig
ist. Ob dies auch gilt, wenn der Dritte nicht urteilsfahig ist, wird sogleich
diskutiert (vgl. V.C.3).

Nicht als Dritte gelten Hilfspersonen des Eisenbahnunternehmens. Gestiitzt
auf die Koordinationsnorm in Art. 40d EBG gilt die Infrastrukturbetreiberin
haftungsrechtlich analog einer Hilfsperson des Eisenbahnunternehmens, das
ihre Infrastruktur benutzt, und muss sich das Verhalten der Infrastrukturbe-
treiberin anrechnen lassen.?** Konsequenterweise kann sich die Netzbenutze-
rin gegeniiber den Geschédigten bei Vorliegen eines Verschuldens der Infra-
strukturbetreiberin von der Haftung nicht befreien.?*

3. Allgemeiner Entlastungstatbestand nach
Art. 40c Abs. 1 EBG

Art. 40c Abs. 1 EBG sieht vor, dass der Inhaber des Eisenbahnunternehmens
von der Haftpflicht entlastet wird, wenn ein Sachverhalt, der ihm nicht zuge-
rechnet werden kann, so sehr zur Entstehung des Schadens beigetragen hat,
dass er als dessen Hauptursache anzusehen ist.>** Demnach ist der Inhaber des
Eisenbahnunternehmens in jenen Fillen von der Haftung entlastet, in denen
die charakteristischen Risiken des Eisenbahnbetriebs nur eine zufillige, un-

243 BGE 68 11 253 E. 2b: Armeeangehdrige, die mit Geschiitzen die Gleise unvorsichtig
iiberquerten.

244 Dazu V.B.l.a.).

245 KLETT, Haftung und Versicherung, Rz 15.48; FELLMANN, Bd. II, Rz 1174 ff.; KONIG,

Gefahrdungshaftung, Rz 219, 320.

Der allgemeine Entlastungsgrund wurde im Rahmen der Transportrechtsrevision einge-

fiigt. Unter dem ehemaligen EHG scheiterte die Haftungsentlastung des Eisenbahn-

unternehmens daran, dass der Suizid eines Urteilsunfdhigen mangels Urteilsfahigkeit

nicht unter den Entlastungsgrund des groben Selbstverschuldens subsumiert werden

konnte. Ein anderer einschldgiger Entlastungsgrund auf welchen sich die Eisenbahnun-

ternehmung hétte stiitzen konnen, existierte nicht; BB1 2007, 4479 f.

246
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bedeutende Ursache des Schadens darstellen.*’ Die allgemeine Umschrei-
bung der Entlastungsvoraussetzungen in Art. 40c Abs. 1 EBG soll es erlau-
ben, neben den klassischen Entlastungsgriinden auch andere Entlastungs-
griinde zuzulassen.?*®

Eine abschliessende Aufzihlung der Entlastungsgriinde im Gesetz sowie in
der Botschaft lehnte der Gesetzgeber ausdriicklich ab und ibertrug diese
Aufgabe dem Rechtsanwendenden. Nach der hier vertretenen Meinung darf
der Entlastungsgrund nicht allzu eng ausgelegt werden, da er sonst die vom
Gesetzgeber zugesprochene Bedeutung verliert.2*

Der Gesetzgeber hat im Rahmen der Gesetzesrevision den Suizid und den
Suizidversuch explizit nicht als Haftung begriindenden Sachverhalt angese-
hen, unabhéngig davon, ob die verunfallte Person im Zeitpunkt des Unfalles
urteilsunfdhig und somit schuldféhig war.?° Als weiteres Beispiel in welchem
ein Entlastungsgrund des Transportunternehmens zu bejahen ist, nennt die
Botschaft die Kollision mit einem Auto, das wegen eines technischen Defekts
von seiner Fahrbahn abkommt und auf einen fahrenden Zug stiirzt. Dabei
verwirklicht sich ein von dem geschédigten Fahrzeughalter zu vertretendes
charakteristisches Risiko, wofiir der Inhaber des Eisenbahnunternehmens
nicht haftbar gemacht werden kann.>!

Als Entscheidgrundlage fiir die Bejahung eines Entlastungsgrundes gestiitzt
auf Art. 40c Abs. 1 EBG bieten sich folgende Kriterien an:

— Es bedarf einer Teilursache, die ausserhalb des Zurechnungsbereichs des
Eisenbahnunternehmens liegt.

— Diese eisenbahnfremde Teilursache wiegt so stark, dass sie als Haupt-
ursache anzusehen ist, sodass die Verwirklichung der charakteristischen
Risiken nur noch eine zufillige unbedeutende Teilursache des Schadens
war.??

247 KLETT, Haftung und Versicherung, Rz 15.37; FELLMANN, Bd. II, Rz 1285 ff.; KONIG,
Gefahrdungshaftung, Rz 180.

248 BB12007, 4493.

249 A M. FELLMANN, Bd. II, Rz 1286, der sich fiir eine zuriickhaltende Anwendung aus-
spricht; KONIG, Gefédhrdungshaftung, Rz 195, wonach Art. 40c Abs. 1 EBG nicht ex-
tensiv ausgelegt und angewendet werden darf.

250 BBI 2007, 4474, 4479, 4481, 4493; unter dem Regime des EHG wurde die Selbsttd-
tung einer urteilsfahigen Person als grobes Selbstverschulden angesehen und als Ent-
lastungsgrund anerkannt, nicht aber diejenige einer urteilsunfahigen Person: OFTIN-
GER/STARK, Bd. I, § 3 Rz 154 f.

251 BBI 2007, 4481, 4493; kritisch: FELLMANN, Bd. II, Rz 1287 ff., weist insbesondere
darauf hin, dass die vom Geschédigten gesetzte Ursache fiir das Unfallereignis durch
das charakteristische Risiko des Bahnbetriebs verstarkt wird.

252 KoNIG, Gefdhrdungshaftung, Rz 228 ff.
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Allgemein gilt demnach, dass der Inhaber des Eisenbahnunternehmens in all
jenen Fillen von der Haftung entlastet wird, in denen die charakteristischen
Risiken des Eisenbahnbetriebs nur eine zufillige und unbedeutende Ursache
des Schadens darstellen.?>

Nach der hier vertretenen Auffassung sind in der Kategorie der weiteren Ent-
lastungsgriinde auch alle Sachverhalte zu priifen, die mangels Urteilsfahigkeit
nicht unter Art. 40c Abs. 2 EBG (Selbst- und Drittverschulden) subsumiert
werden konnen.

Dies ist der Fall bei einer Kollision eines Fallschirmspringers, mit der Bahn
oder mit einer Oberleitung, selbst wenn den Fallschirmspringer kein Ver-
schulden trifft, weil er beispielsweise in Ohnmacht gefallen ist.>** Auch das
Verhalten einer urteilsunfdhigen Person, welche auf den Bahngleisen geistig
verwirrt umbherirrt und von einem Zug erfasst wird, soll die Bahn von einer
Haftung entlasten, nachdem nicht das Verschulden und die Verschuldensfd-
higkeit, sondern das ursdchliche Verhalten von Menschen massgeblich ist.?5

Auch die Verursachung eines Schadens durch einen urteilsunfahigen und
somit nicht schuldféhigen Dritten, beispielsweise durch einen Stoss eines
wartenden Fahrgastes vor den einfahrenden Zug durch einen Dritten in alko-
holisierten Zustand, wirkt ebenfalls haftungsentlastend.

4. Einzelne Aspekte der Entlastung

Im Zusammenhang mit den Entlastungsgriinden sind verschiedene Konstellati-
onen zu beriicksichtigen, welche Auswirkungen auf die Haftung haben. Einer-
seits kann es vorkommen, dass das Transportunternehmen neben dem Selbst-
verschulden des Geschidigten ein zusétzliches Verschulden trifft oder eine
erhdhte Betriebsgefahr zum Unfall fiihrt. Andererseits ist es auch moglich, dass
bei einer Kollision sowohl das Selbstverschulden des Geschédigten, wie auch
die Betriebsgefahr seines (von ihm gelenkten) Motorfahrzeugs zusammenwir-
ken. Im Folgenden wird aufgezeigt, wie sich solche hinzutretenden Umstinde
auf die Haftung bzw. Entlastung aus der Haftpflicht auswirken.

2533 BBI 2007, 4481.

254 KONIG, Gefihrdungshaftung, Rz 233.

255 Die Botschaft schldgt in solchen Fillen eine Kiirzung des Schadenersatzes in analoger
Anwendung von Art. 54 OR (Billigkeitshaftung der urteilsunféhigen Person) vor (BBl
2007, 4377 ff., 4493); BK-OR BREHM, Art. 54 OR N 51 f.
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a) Kumulation von Selbst-und Drittverschulden

Die Rechtsprechung hat vereinzelt die Kumulation von grobem Selbst- und
Drittverschulden anerkannt. Dies beispielsweise bei einer Schicksalsgemein-
schaft, wo das Zusammenwirken zwischen Selbstverschulden der Geschédig-
ten und Verschulden des Dritten eine gemeinsame Einheit bilden.?® Diese fiir
die Haftungsreduktion entwickelte Rechtsprechung, ldsst sich analog auf die
Frage der Unterbrechung des addquaten Kausalzusammenhanges {ibertra-
gen.”’ Erreicht ein Selbst- oder Drittverschulden im Einzelfall nicht die In-
tensitit zur Unterbrechung des Kausalzusammenhangs und liegen keine wei-
teren Umsténde vor, die zu einer Entlastung in Sinne von Art. 40c Abs. 1
EBG fiihren, kann es nach Art. 40fEBG i1.V.m. Art. 44 OR zu einer Herab-
setzung des Schadenersatzes fiihren.

b) Verschulden des Transportunternehmens und erhdhte
Betriebsgefahr

Die beschriebenen Befreiungsgriinde vermogen die Transportunternehmung
dann zu entlasten, wenn sie die einzige Unfallursache darstellen oder gegen-
iiber anderen Faktoren, namentlich der Betriebsgefahr der Transportunter-
nehmung, an ursidchlicher Bedeutung so sehr {iberwiegt, dass diese als ada-
quate Mitursache des Unfalls ausscheiden. Haben neben der mit dem Betrieb
der jeweiligen Transportunternehmung normalerweise verbundenen Betriebs-
gefahr noch weitere, von der Transportunternehmung zu vertretende Umstén-
de, wie insbesondere das Verschulden von Angestellten der Bahn oder eine
iiber das normale Mass hinausgehende erhdhte Betriebsgefahr den Unfall
mitverursacht, so reicht in der Regel auch ein grobes Selbst- oder Drittver-
schulden nicht aus, die Transportunternehmung vollstindig von ihrer Haft-
pflicht zu befreien.?s®

256 Vgl. dazu Ausfiihrungen im Urteil des Bundesgerichts 4C.365/1999 vom 11. Januar
2000 E. la.

257 Im Urteil des Bundesgerichts 5C.213/2004 vom 13. Januar 2006 E. 5.3 musste das
Bundesgericht die Frage der Kumulation von Selbst- und Drittverschulden nicht mehr
priifen, da das Selbstverschulden der Geschidigten allein zur Haftungsunterbrechung
ausreichte. Die Vorinstanz bejahte dennoch die Schicksalsgemeinschaft zwischen der
Geschiddigten und dem Dritten und daher ein gemeinsames haftungsunterbrechendes
Verschulden (OGer Ziirich LB10107 vom 27. August 2001 E. 7e).

258 BGE 102 11363 E. 3; 87 1I 301 E. 2; Urteile des Bundesgerichts 4A_453/2008 vom
22. Dezember 2008 E. 3.2; Urteile 4A_220/2010 und 4A_222/2010 vom 11. Oktober
2010, E. 6.
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Als erhéhte Betriebsgefahr gelten beeinflussbare Umsténde, die das charakte-
ristische Risiko des Transportunternehmens erhohen bzw. vergréssern. Ein
unbewachter Bahniibergang stellt noch keine erhohte Betriebsgefahr dar.?%
Eine erhohte Gefahrenursache stellt hingegen die unzureichende Signalisation
oder Gebiisch unmittelbar vor einem uniibersichtlichen Bahniibergang dar,
sofern dadurch die Sicht der Beteiligten gehindert wird.>®® Schlechte Sicht-
verhiltnisse, bedingt durch Nebel oder Regen, werden grundsétzlich nicht als
erhohtes Betriebsrisiko qualifiziert, es sei denn, das Transportunternehmen ist
in der Lage, die Situation zu beeinflussen.?*! Das Transportunternehmen kann
sich ausnahmsweise trotz Vorliegen einer erhdhten Betriebsgefahr von seiner
Haftung entlasten, wenn den Geschidigten ein derart grobes Selbstverschul-
den trifft, dass dieses die einzige addquate Ursache des Schadens darstellt.26?

5. Verbrechen und Ubertretungen

Verbrecherische oder unredliche Handlungen und die Ubertretung polizeili-
cher Vorschriften galten unter dem Regime des ehemaligen EHG als selb-
stindige Entlastungsgriinde (Art. 6 und 7 EHG). Unter dem neuen Recht
entlasten diese Verhalten die Bahn nur insofern, als sie grobes Selbstver-
schulden oder Drittverschulden darstellen oder unter den allgemeinen Entlas-
tungstatbestand von Art. 40c Abs. 1 EBG fallen.

D. Mehrzahl von Haftpflichtigen und
Zurechnungstatbestinde

Wird ein Schaden durch mehrere Beteiligte hervorgerufen, so stellt sich die
Frage nach der Zurechnung von Haftung und Risiken. Es stellt sich insbeson-
dere die Frage, wie der Gesamtschaden unter Berlicksichtigung der Beitrége
des Schadigers und des Geschédigten aufzuteilen ist.

Grundsitzlich sind folgende drei Fallgruppen zu differenzieren:

— Mehrere Haftpflichtige verursachen einem Dritten einen Schaden: Es
liegt eine Mehrzahl von Haftpflichtigen vor. Mit Ausnahme der in
Art. 40d EBG statuierten Kaskadenhaftung des Betreibers des Eisenbahn-

259 Urteil des Bundesgerichts 4A_453/2008 vom 22. Dezember 2008 E. 3.2.

260 Urteile des Bundesgerichts 5C.276/2002 vom 08. April 2003 E.2.2; 5C.7/2001 vom
20. Juli 2001 E. 2e.

261 Doch so entschieden im Urteil des Bundesgerichts 5C.276/2002 vom 08. April 2003
E.22f

262 KoNIG, Gefdhrdungshaftung, Rz 206.
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verkehrs und des Betreibers der Infrastruktur (vgl. Rz 185 ff.), regelt
das EBG die Haftung mehrerer natiirlicher und juristischer Personen
nicht.?®* Gestiitzt auf den Verweis in Art. 40 EBG beurteilt sich die Haf-
tung im Aussen- und im Innenverhiltnis nach Art. 51 OR, wenn kein ge-
meinsames Verschulden i.S.v. Art. 50 OR vorliegt. Es wird auf die all-
gemeine Literatur verwiesen.?*4

— Zwei (oder mehrere) Parteien schidigen sich gegenseitig und haben ge-
genseitige Haftungsanspriiche. Es handelt sich dabei um eine Haftungs-
kollision im klassischen Sinne. Die Haftungskollision wird beziiglich der
Schiden der Halter von Motorfahrzeugen in Art. 61 SVG ausdriicklich
geregelt (vgl. Rz 193 ff.). Die Lehre leitet aus diesem Tatbestand den all-
gemeinen Grundsatz der sektoriellen Haftungsverteilung ab, wonach die
Schadensquote auf die einzelnen Ersatzpflichtigen nach den Umsténden
festzulegen ist.

— Keine eigentliche Haftungskollision findet dann statt, wenn der Gesché-
digte zwar zum Schaden beigetragen hat, aber nicht haftpflichtig gemacht
wird. Haben gewisse Umsténde, fiir die der Geschédigte einstehen muss,
auf die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens eingewirkt, hat
der Richter die Haftung gestiitzt auf Art. 44 Abs. 1 OR zu ermissigen
(vgl. Rz 199 {f.)

1. Kaskadenhaftung nach Art. 40d EBG

Die Koordinationsnorm in Art. 40d Abs. 1 EBG berticksichtigt eine typische
Eisenbahnkonstellation, ndmlich die Trennung von Infrastruktur und Ver-
kehr.?> Gestiitzt auf die Koordinationsnorm in Art. 40d Abs. 1 EBG haftet
der Inhaber eines Eisenbahnunternehmens, dass die Infrastruktur eines ande-
ren Eisenbahnunternehmens beniitzt, gegeniiber dem Geschidigten. Die Inf-
rastrukturbetreiberin gilt daher haftungsrechtlich analog einer Hilfsperson des
EVU, dass ihre Infrastruktur benutzt. Das EVU muss sich also das Verhalten
der Infrastrukturbetreiberin anrechnen lassen.?

Erst wenn das EVU nicht bestimmbar ist, haftet gegeniiber dem Geschédigten
der Inhaber des Unternehmens, das die Infrastruktur betreibt (Art. 40d

263 Anders das SVG in Art. 60 und 61, vgl. dazu unten X.J.

264 Ausfiihrlich BK-OR BREHM, Art. 50/51 OR; FELLMANN, Bd. II, Rz 1316 f. m.V.a.
FELLMANN/KOTTMANN, Bd. I, Rz 2720 ff.

265 ygl. dazu V.B.1.a.)

266 BBI1 2007, 4480: Das Parlament hat sich explizit gegen die in der Botschaft vorge-
schlagene Solidarhaftung der Netzbenutzerin und des Betreibers der Infrastruktur,
welche im Entwurf von Art. 40d EBG vorgesehen war, entschieden.
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Abs. 3 EBG).?" Dies ist der Fall, wenn auf der Strecke, auf welcher sich der
Unfall ereignete, im fraglichen Zeitraum mehrere Ziige verkehrten.

a) Haftung im Innenverhéltnis/Riickgriff

Gestiitzt auf Art. 40d Abs. 2 EBG kann die primir haftende Netznutzerin auf
die Infrastrukturbetreiberin Riickgriff nehmen, wenn die Infrastruktur die
Entstehung des Schadens mitverursacht hat. Eine Mitverursachung i.S.v.
Art. 40d Abs. 2 EBG liegt vor, wenn die Infrastrukturbetreiberin zumindest
eine Teilursache zu vertreten hat, beispielsweise, wenn sich die charakteristi-
schen Risiken des Eisenbahnbetriebes aufgrund eines Mangels der Infrastruk-
tur — z.B. aufgrund beschédigter Gleise —verwirklichen. Eine Teilursache ist
insbesondere zu bejahen, wenn die Infrastrukturbetreiberin ein Verschulden
am Schadensereignis trifft,>*® wie beispielsweise bei einer falschen Weichen-
einstellung oder einer falschen Einschaltung eines Signals.

Art. 40d Abs. 2 EBG regelt weder den Inhalt, noch den Umfang des Regres-
ses und bestimmt nicht, nach welcher Norm die Infrastrukturbetreiberin ge-
geniiber dem Eisenbahnunternehmen haftet. Im Innenverhéltnis ist der Scha-
den unter den beteiligten Haftpflichtigen, unter Wiirdigung aller Umstinde, in
Analogie zu Art. 50 Abs. 2 OR (unechte Solidaritit)*®® zu verteilen. Bei der
Festlegung der Regressquote sind das Verschulden und die besonderen kon-
kreten Umstidnde zu beriicksichtigen und zu gewichten.?”°

Zwischen Netzbenutzerin und Infrastrukturbetreiberin besteht regelmaissig
eine vertragliche Beziehung, so dass die Schadloshaltung nach den vertragli-
chen Grundsitzen abzuwickeln ist. In der Praxis sind die Details {iber das
Innenverhiltnis regelmissig im sog. Infrastrukturbenutzungsvertrag bzw. in
den jeweiligen Allgemeinen Geschéftsbedingungen fiir die Beniitzung der
Eisenbahninfrastruktur (AGB-ISB), welche integrierenden Bestandteil der
Netzzugangsvereinbarung bilden, geregelt.

b) Subsididre Haftung der Infrastrukturbetreiberin

Ist die schddigende Netzbenutzerin nicht bestimmbar, so haftet nach
Art. 40d Abs. 3 EBG gegeniiber dem Geschidigten die Infrastrukturbetreibe-

267 Siehe dazu V.B.1.

268 BGE 13711352 E. 4. 1.

269 BK OR-BREHM, Art. 51 N 133; KONIG, Gefihrdungshaftung, Rz 396 ff.
270 BK OR-BREHM, Art. 50 N 57 ff.
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rin.?"" Gerade bei einem dichten Fahrplan kommt es vor, dass nicht mehr
rekonstruiert werden kann, welcher Zug einen bestimmten Schaden verur-
sacht hat. Wenn beispielweise Schottersteine oder Flugschnee die an der
Bahnlinie entlang parkierten Autos beschéddigen oder wenn ein Gegenstand
von einem vorbeifahrenden Zug einen Schaden verursacht, aber nicht sofort
entdeckt wird, kann die schidigende Netzbenutzerin womdglich nicht mehr
bestimmt werden. Dasselbe ist der Fall, wenn eine von einem Zug erfasste
Person beim Gleis gefunden wird, aber zuverldssige Angaben iiber den invol-
vierten Zug fehlen. In diesen Fillen greift die Haftung des Infrastrukturbe-
treibers nach Art. 40d Abs. 3 EBG.

Die Haftung nach Art. 40d Abs. 3 EBG ist insofern aussergewdhnlich, als —
entgegen den Haftungsgrundsitzen — kein Kausalzusammenhang im engeren
Sinn zwischen Schaden und Tatigkeit der haftpflichtigen Infrastrukturbetrei-
berin verlangt ist. Erforderlich ist aber der Nachweis eines Zusammenhangs
mit dem Betrieb eines — wenn auch nicht bestimmten — Eisenbahnunterneh-
mens, also die Beteiligung von fahrendem Rollmaterial.?”

Das Gesetz dussert sich nicht {iber einen allfélligen Regress der Infrastruktur-
betreiberin auf das Eisenbahnunternehmen, wenn sich dieses nachtriglich
bestimmen ldsst. Auch diese Schadloshaltung hat nach den vertraglichen
Grundsétzen zu erfolgen. Die Regelung ist regelmissig im Infrastrukturbe-
nutzungsvertrag bzw. in den jeweiligen AGB-ISB zwischen Eisenbahnunter-
nehmen und Infrastrukturbetreiberin Eisenbahnunternehmen geregelt.

2. Kollisionen von Haftungsarten

Schéadigen sich bei einem Schadenereignis zwei gegenseitig und haben beide
einen Haftungsanspruch gegeneinander, spricht die Lehre gemeinhin von
«Haftungskollisionen» oder «Kollision von Haftungsarten».?’> Es wirken
dabei Ursachen zusammen, die von verschiedenen Personen zu vertreten
sind.?’

Der Ausdruck der «Haftungskollision» stammt aus dem Strassenverkehrsge-
setz, in welchem in Art. 61 Abs. 1 SVG explizit geregelt ist, dass bei einer
Kollision mehrerer Motorfahrzeuge der Schaden den Haltern aller beteiligten
Motorfahrzeuge nach Massgabe des von ihnen zu vertretenden Verschuldens

271 Die Ausfiihrungen in der Botschaft beziehen sich auf die urspriinglich vom Bundesrat

vorgesehene und vom Parlament verworfene Solidarhaftung in Art. 40d EBG, BBI
2007, 4474, 4520.

272 FELLMANN, Bd. II, Rz 1163 ff.; KLETT, Haftung und Versicherung, Rz 15.133 ff.

213 KELLER, Bd. 1, S. 377; OFTINGER/STARK, Bd. I, § 9 N 3 ff,

274 KELLER, Bd. 1, S. 377.
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auferlegt wird, wenn nicht besondere Umsténde, namentlich die Betriebsge-
fahren eine andere Verteilung rechtfertigen.?’” Das EBG enthilt keine Kolli-
sionsvorschriften.

Der typische Anwendungsfall einer «Haftungskollision» im Rahmen des
Eisenbahnbetriebs bildet die Kollision eines Zuges mit einem Tier und einem
Auto auf der Strecke. Als Schadenursachen fallen die ungeniigende Beauf-
sichtigung des Tieres, die Betriebsgefahr des Motorfahrzeugs bzw. der Bahn,
ein zusétzliches Verschulden der Tierhalterin bzw. des Motorfahrzeughal-
ters/Inhabers des Eisenbahnunternehmens in Betracht. 27

Die Rechtsprechung hat im Zusammenhang mit der Bedeutung der einzelnen
Mitursachen die Methode der sektoriellen Verteilung angewendet und im
Rahmen von Art. 59 Abs. 2 SVG bei einer Kollision zwischen einem Motor-
fahrzeug und einem Fussgidnger?”’; im Zusammenhang mit der Kollision von
einer SVG-Haftung mit einer anderen Gefahrdungshaftung?’® oder mit einer
Kausalhaftung (Beriicksichtigung der konkurrierenden Haftung des Werkeigen-
tiimers und des Fahrzeuglenkers)?”® besttigt.

Die Bildung der Haftungsquoten aufgrund der sog. sektoriellen Verteilung
erlaubt eine Aufteilung mitverursachender Teilgrossen wie Verschulden oder
Betriebsgefahr. Dabei wird die Gesamtheit der rechtserheblichen Ursachen
mit 100% eingesetzt. Jeder Ursache wird je nach Gewicht ihre Quote zuge-
teilt. Das Gewicht ergibt sich bei Verschulden aus dessen Grosse, bei Kausal-
haftungen aus deren Intensitét, bei Betriebsgefahr aus deren Schiadigungspo-
tential. Zu beriicksichtigen sind ebenfalls das Vorliegen einer sog. erhohten
Betriebsgefahr.

Im bereits erwdhnten Bundesgerichtsentscheid 5C.7/2001 vom 20. Juli 2001
wurde die Bahn trotz grober Fahrlissigkeit der Verunfallten als haftbar betrach-
tet mit der Begriindung, dass das grobe Selbstverschulden der Verunfallten
angesichts der erhohten Betriebsgefahr und der uniibersichtlichen Verhéltnisse
nicht geeignet sei, den addquaten Kausalzusammenhang zu unterbrechen. Unter
Beriicksichtigung des grobfahrldssigen Verhaltens der Verunfallten und ange-
sichts der erhohten Betriebsgefahr erachtete das Bundegericht als bundes-
rechtskonform sowohl die Bahn als auch die Verunfallte den Schaden tragen zu
lassen, mithin beide Ursachen als addquat kausal zu betrachten.?°

25 Vgl. dazu X.J.2.

276 KELLER, Bd. 1, S. 377.

277 BGE 132 I11 249 E. 3.1; Urteil des Bundesgerichts 6S.13/2006 vom 30. August 2006
E.4.423.

278 Urteil des Bundesgerichts 5C.7/2001 vom 20. Juli 2001.

2% BGE 1081151 E.5f; 129 1 65 E. 7.

280 Urteil des Bundesgerichts 5C.7/2001 vom 20. Juli 2001 E. 4.
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3. Zurechnung von Risiken

Die Bezeichnung «Haftungskollision» oder «Kollisionen von Haftungsarteny,
ist unzutreffend, wenn sich bei einem Unfall — ohne gegenseitige Haftbarkeit
— eine Gefahr realisiert, die dem Geschidigten zuzurechnen ist. Es handelt
sich dabei nicht um eine Haftung des Geschidigten, sondern lediglich um die
Zurechnung von Risiken im Rahmen der Schadenersatzbemessung.?®! Nach
dem allgemeinen Grundsatz von Art. 44 Abs. 1 OR wird der Ersatzanspruch
des Geschadigten erméssigt, wenn Umstdnde vorliegen, fiir die der Gesché-
digte einstehen muss.?%

Dies kann beispielweise der Fall sein, wenn ein Zug durch Gegenstinde auf
den Geleisen entgleist. Es stellt sich bei einer solchen Konstellation die Frage,
ob sich die Bahn die Betriebsgefahr anrechnen lassen soll.

Damit eine Zurechnung der Eisenbahnrisiken beriicksichtig werden kann,
muss sich die Betriebsgefahr der Bahn in rechtserheblicher Weise auf den
Schaden ausgewirkt haben. Die Betriebsgefahr ist dabei nicht abstrakt zu
bestimmen, vielmehr ist zu beriicksichtigen, ob und wenn ja in welchem Mas-
se sie sich in der konkreten Situation ausgewirkt hat.?®3 Verwirklicht sich das
charakteristische Risiko im konkreten Fall jedoch nicht?®, fillt eine Minde-
rung des Ersatzanspruchs gestiitzt auf Art. 44 Abs. 1 OR ausser Betracht,
sofern keine anderweitigen Umstidnde vorliegen, fiir welche die Bahn einzu-
stehen hat.

E. Haftung fiir Hilfspersonen

Das dem EBG unterstellte Transportunternehmen haftet fiir seine Hilfsperso-
nen, die in Ausiibung der dienstlichen oder geschéftlichen Verrichtungen
einen Schaden verursachen.”®> Der Inhaber des Transportunternehmens hat
sich das Verhalten von Personen, deren er sich zum Betrieb der Infrastruktur
oder des Eisenbahnverkehrs bedient, wie sein eigenes anrechnen zu lassen.?¢

Gestiitzt auf die Koordinationsnorm in Art. 40d EBG gilt die Infrastrukturbe-
treiberin haftungsrechtlich analog einer Hilfsperson des Eisenbahnunterneh-
mens, das ihre Infrastruktur benutzt, und muss sich das Verhalten der Infra-

281 FELLMANN/KOTTMANN, Bd. I, Rz 2561.

282 BGE 108 1151 E. 5.a.

283 Urteil des Bundesgerichts 6B_309/2016 vom 10. November 2016 E. 2.1.
284 Giehe dazu V.B.3.

285 Vgl. dazu auch oben V.B.1.

286 BK OR-BREHM, Art. 55 N 21 f.; KONIG, Gefihrdungshaftung, Rz 219.
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strukturbetreiberin anrechnen lassen.?®” Da kein Subordinationsverhaltnis
besteht, handelt es sich dennoch nicht um eine Hilfsperson i.S.v. Art. 55 OR.

F. Haftung von Mitarbeitern der Transportunternehmen

Verursacht ein Mitarbeiter des Transportunternehmens einen Schaden, stellt
sich die Frage, inwiefern dieser — allenfalls neben dem Unternehmen — be-
langt werden kann. Im Zusammenhang mit der Haftung der Transportunter-
nehmen ist stets zu priifen, ob es sich beim betroffenen Transportunterneh-
men um ein Offentlich-rechtliches Unternehmen handelt und daher das Ver-
antwortlichkeitsgesetz des Bundes oder aber die kantonalen Haftungsgesetze
zum Tragen kommen. Gegebenenfalls sind zivilrechtliche Anspriiche gegen
den Mitarbeiter regelmissig ausgeschlossen.?8

G. Haftung gegeniiber Passagieren ohne giiltigen
Fahrausweis

Das Fahren ohne giiltigen Fahrausweis hat keine Auswirkung auf die Anwen-
dung der gesetzlichen Gefahrdungshaftung nach Art. 40b Abs. 1 EBG.
Nimmt das Handgepick oder das Reisegepack Schaden, kann sich auch der
Reisende, der iiber keinen giiltigen Fahrausweis verfiigt, auf die vertraglichen
Bestimmungen des PBG berufen. Diese finden, unter Annahme eines konklu-
denten Vertragsverhiltnisses,”® ausschliesslich Anwendung.®® Der Inhaber
des Eisenbahnunternehmens untersteht damit auch dann der eingeschriankten
Haftung nach PBG bzw. VPB, wenn ein giiltiger Fahrausweis fehlt. Wiirde
man bei Reisenden ohne giiltigen Fahrausweis nicht von einem faktischen
Vertragsverhiltnis ausgehen, wéren sie bessergestellt als die zahlenden
Passagiere, was stossend wiére.

Diese Kategorie erfasst auch die Reisenden ohne Fahrausweis im Rahmen
von Testfahrten, Fiihrerstands-Fahrten usw.

287 FELLMANN, Bd. II, Rz 1175 f.; KONIG, Gefédhrdungshaftung, Rz 322.

288 z.B. Art. 3 Abs. 3 VG; § 6 Abs. 4 Haftungsgesetz Kanton Ziirich.

289 Der Passagier muss fiir ein Billett sorgen und dieses gegebenenfalls entwerten (Art. 20
PBG, Art. 57 Abs. 1 und 2 VPB). Gemiss T600 (Stand 01.06.2017) Ziff. 08.01 akzep-
tiert der Kunde oder die Kundin mit dem Erwerb eines Fahrausweises und/oder mit dem
Einstieg in den Zug die geltenden Tarifbestimmungen.

290 BBI 2007, 4493, 4499; HOCHSTRASSER/RUSCH, Rz 75; KLETT, Haftung und Versiche-
rung, Rz 15.62; KONIG, Gefdhrdungshaftung, Rz 132.
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Zur Haftung gegeniiber Passagieren ohne giiltigen Fahrausweis im internatio-
nalen Personentransport vgl. IX.C.

H. Vertragliche Haftungsbeschrinkungen

Gestiitzt auf den allgemeinen Grundsatz der Vertragsfreiheit steht es den
Parteien frei, die gesetzlichen Haftungsbestimmungen zu dndern und die Haf-
tung damit zu verschirfen oder auszuschliessen. Dieser Grundsatz wird im
Transportrecht jedoch stark eingeschrankt, indem nahezu alle transportrecht-
lichen Erlasse die Mdglichkeit der Freizeichnung beschrdanken und als nichtig
bezeichnen (Art. 40e Abs. 1 EBG). Nichtig sind jedoch nur Abreden, die vor
Eintritt des schidigenden Ereignisses abgeschlossen wurden. Entschidi-
gungsvereinbarungen nach dem schidigenden Ereignis bleiben zuléssig. Sol-
che Vergleiche sind aber innerhalb eines Jahres nach ihrem Abschluss an-
fechtbar, wenn sie eine offensichtlich unzuléngliche Entschidigung festsetzen
(Art. 40e Abs. 2 EBG).?’! Offensichtlich unzulanglich ist eine Entschddigung,
wenn zwischen Leistung und Gegenleistung ein offenbares Missverhiltnis
besteht. Ob ein solches Missverhéltnis besteht, hat der Richter nach einem
objektiven Massstab zu beurteilen.?? Aufgrund von Art. 40e Abs. 2 EBG
kann sich der Geschddigte zudem auf die Vertragsanfechtung geméss den
Regeln des OR, namentlich wegen Ubervorteilung, Irrtum, absichtlicher T4u-
schung oder Drohung berufen.

Aufgrund der Verweise in den jeweiligen Spezialgesetzen®3, gelten die Aus-
fithrungen auch fiir Seilbahnen und Schiffe.

L. Anspruchskonkurrenz

In Bezug auf die Gefahrdungshaftung enthdlt das EBG keine Normen fiir eine
ausschliessliche Haftung. Die Haftung nach Art. 40b Abs. 1 EBG fiir Perso-
nen- und Sachschdden (mit Ausnahme der transportierten Sachen?*) konkur-
riert somit mit der Delikts- sowie der Vertragshaftung.>

1 Diese Bestimmung deckt sich inhaltlich mit Art. 87 Abs. 2 SVG; FELLMANN, Bd. II,
Rz 1314; zur offensichtlichen Unzulénglichkeit der Entschidigung vgl. Urteil des
Bundesgerichts 4C.219/2001 vom 31. Oktober 2001 E. 2.

22 BGE 109 11347 E. 2.

293 Art. 30a BSG; Art. 20 SebG.

24 Vgl. dazu IV.B.3.

295 Ausfiihrlich FELLMANN, Bd. II, Rz 1181 f.; KONIG, Gefihrdungshaftung, Rz 405 ff.,
422 ft., 427; zur Anspruchskonkurrenz bei internationalen Transporten vgl. IX.
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Die zum Transport verwendete Energie gilt als Teil des charakteristischen
Risikos, demnach haftet das Transportunternehmen nach EBG, wenn sich ein
Schaden im Zusammenhang mit der Elektrizitdt verwirklicht. Geméss Bot-
schaft des Bundesrates kommt die Haftung nach EBG exklusiv zur Anwen-
dung.?*® Es besteht keine Anspruchskonkurrenz.?’

J. Verjihrung gesetzlicher Anspriiche

Das EBG regelt die Verjdhrung nicht. Aufgrund des Verweises in
Art. 40fEBG auf die Bestimmungen des OR findet auf den gesetzlichen An-
spruch nach Art. 406 ff. EBG Art. 60 OR Anwendung. Danach verjdhrt der
Anspruch des Geschidigten auf Schadenersatz oder Genugtuung innert einem
Jahr von dem Tage hinweg, an dem der Geschéddigte Kenntnis vom Schaden
und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat (relative Verjdhrungs-
frist), jedenfalls aber mit dem Ablauf von zehn Jahren (absolute Verjahrungs-
frist). Die strafrechtlichen Verjdhrungsfristen sind vorbehalten (Art. 60 Abs. 2
OR).?® Damit gilt, wenn die Klage aus einer strafbaren Handlung hergeleitet
wird, fiir welche das Strafrecht eine ldngere Verjahrung vorschreibt, diese
Verjahrungsfrist auch fiir den Zivilanspruch gilt (Art. 60 Abs. 2 OR). Es wird
auf die allgemeine Literatur verwiesen.?”

29 BB12007, 4491.

297 Die Lehre bejaht die Anspruchskonkurrenz teilweise: FELLMANN, Bd. II, Rz 1188 ff,;
KONIG, Gefahrdungshaftung, Rz 85 mit der Begriindung, dass Art. 40b Abs. 1 EBG
und Art. 27 Abs. 1 EleG gleichwertige Bestimmungen seien, allerdings schliesse
Art. 27 Abs. 2 EleG den Ersatz fiir Storungen im Geschiftsbetrieb aus; geschuldet sei
nach EleG somit nur der Schaden nach der objektiven abstrakten Schadenbemes-
sungsmethode.

2% Die Anwendung von Art. 60 Abs. 2 OR setzt weder eine vorgingige Strafverfolgung
noch ein Strafurteil voraus. Erforderlich ist einzig, dass eine strafbare Handlung gege-
ben ist. Liegt zur Zeit der Einleitung der Zivilklage kein Entscheid des Strafrichters
vor, so hat der Zivilrichter dariiber zu befinden, ob ein Straftatbestand erfiillt ist. Die
langeren Verjdhrungsfristen des Strafrechts sind grundsétzlich nur auf die Person an-
wendbar, welche die strafbare Handlung begangen hat. Die bundesgerichtliche Recht-
sprechung hat eine Ausdehnung der ldngeren Frist auf juristische Personen zugelas-
sen. Die langere strafrechtliche Verjdhrungsfrist ist trotz fehlender Straffahigkeit auch
juristischen Personen entgegenzuhalten, welche den von ihren Organen verursachten
Schaden zu ersetzen haben. Vgl. zur Rechtsfrage BK OR-BREHM, Art. 60 N 98 ff.;
BGE 11211172 E. II/2¢; zur langeren Verjdhrungsfrist (Art. 60 Abs. 2 OR) fiir die
Hilfspersonenhaftung (Art. 55 OR), vgl. BGE 122 [I1 225 E. 5.

299 Statt vieler BK-OR BREHM, Art. 60 OR; FELLMANN/KOTTMANN, Bd. I, Rz 3027 ff,,
insb. Rz 3061 ff.
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Die unter dem Regime des EHG viel diskutierte Bestimmung der zweijdhrigen
Verjahrungsfrist ab Unfalldatum nach Art. 14 EHG ist durch die allgemeine
Verjdhrungsregelung flir unerlaubte Handlungen nach OR ersetzt worden.

K. Sicherheitspflicht und direktes Forderungsrecht

Aufgrund des erhdhten Schadenpotentials haben die Transportunternehmen
ihre Leistungsfahigkeit in einem vorgegebenen Umfang sicherzustellen.
Das EBG kniipft die Erteilung einer Netzzugangsbewilligung an das EVU
unter anderem an die Voraussetzung der finanziellen Leistungsfdhigkeit und
des geniligenden Versicherungsschutzes (Art. 8d Abs. 1 lit. b). Der Versiche-
rungsschutz ist geniigend, wenn das Unternehmen gegen die Folgen seiner
Haftpflicht mit bis zu einem Betrag von CHF 100 Millionen je Schadenereig-
nis versichert ist oder gleichwertige Sicherheiten vorweist (Art. 5a NZV). Der
Betreiber der Infrastruktur unterliegt keiner Versicherungspflicht.

Das EBG gewihrt dem Geschédigten kein direktes Forderungsrecht gegen-
iiber der Versicherung. Passivlegitimiert ist daher das Transportunternehmen.

Eine besondere Versicherungspflicht sehen auch die Partikulargesetze fiir die
Seilbahnen und die Schifffahrt vor (Art. 21 SebG sowie Art. 31 BSG):

Fiir die Seilbahn wird die Bewilligung fiir deren Betrieb nur gegen Nachweis
einer «geniigenden» Versicherung erteilt (Art. 17 Abs. 3 lit. d 1.V.m. Art. 21
SebG). Gesetz und Verordnung schreiben keine pauschalen Mindestversiche-
rungsbetrdge vor. Von der Versicherungspflicht ausgenommen sind Ansprii-
che des Eigentiimers und naher Verwandter (vgl. Art. 21 Abs. 2 lit. a und b
SebG) sowie Sachschidden an beforderten Sachen (vgl. Art. 21 Abs. 2 lit. ¢
SebG). Auch das SebG rdumt dem Geschidigten kein direktes Forderungs-
recht gegeniiber der Versicherung ein.

In der Binnenschifffahrt darf ein Schiff vor Abschluss einer Haftpflichtversi-
cherung nicht in Verkehr gebracht werden (Art. 31 Abs. 1 BSG). Fiir Schiffe,
die Personen gewerbsmaéssig befordern ist eine Mindestversicherungssumme
von CHF 70°000.00 pro zugelassener Passagier, mindestens aber CHF 5 Mio.
pro Unfallereignis vorgeschrieben (Art. 155 Abs. 2 BSV). Auch bei der Bin-
nenschifffahrt kénnen gewisse Anspriiche von der Versicherung ausgenom-
men werden (vgl. Art. 32 BSG).

Im Gegensatz zum EBG und SebG statuiert das BSG ein direktes Forderungs-
recht des Geschadigten gegeniiber der Versicherung (Art. 33 BSG). Demnach
hat der Anspruchsteller die Wahl seine Anspriiche gegen das Transportunter-
nehmen oder aber unmittelbar gegen den Versicherer geltend zu machen. Der
Versicherer kann Einreden aus dem Versicherungsverhdltnis dem Geschédig-
ten nicht entgegenhalten (Art. 33 Abs. 2 BSG).
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VI.  Kasuistik Eisenbahn/Strassenbahn — Typische
Unfille

A. Sturz in der fahrenden Strassen-/Eisenbahn

Ein typischer Bahnunfall stellt der Sturz eines Passagiers im fahrenden Zug/in
der fahrenden Strassenbahn dar. Bei «Sturz-Fillen» stellt sich primér die
Frage, ob sich ein charakteristisches Risiko — als Haftungsvoraussetzung fiir
die Gefahrdungshaftung nach EBG — verwirklicht.3%

Der Gesetzgeber nennt in der Botschaft als Beispiele fiir die Verwirklichung
von charakteristischen Risiken der Fortbewegung ausdriicklich den Sturz
infolge Schnellbremsung, den Zusammenstoss, die Entgleisung, das Uberfah-
ren und den Brand infolge iiberhitzter Bremsen. Daraus ergibt sich, dass nicht
jeder Schaden der anlésslich der Fortbewegung entsteht, von der Gefihr-
dungshaftung erfasst werden soll, sondern eine ausserordentliche Situation
vorliegen, bzw. sich eine besondere Gefahr ausgewirkt haben muss.

Bei Sturz-Unfillen in der fahrenden Eisenbahn/Strassenbahn ist folglich zu
unterscheiden, ob sich ein Unfall wéhrend des ordentlichen und stérungsfrei-
en Betriebs ereignet hat oder eine weitere Gefahr hinzugetreten ist. Stiirzt ein
Fahrgast beim reguldren Anfahren oder Abbremsen der Eisenbahn/Stras-
senbahn oder bei der Weicheniiberfahrt aufgrund der seitlichen Bewegung
oder in einem doppelstockigen Zug die Treppe hinunter, 16st dies keine Ge-
fahrdungshaftung der Bahn nach EBG aus, da sich kein charakteristisches
Risiko verwirklichte. 3!

Ebenso wenig 16sen — mangels Verwirklichung eines charakteristischen Risi-
kos — der Sturz eines Fahrgastes iiber ein auf dem Boden liegendes Handge-
pack, das Stiirzen eines unsorgfiltig verstauten Koffers aus dem Gepéckfach
auf den Kopf eines Reisenden oder der Herzinfarkt eines Passagiers — selbst

300 Vgl vorne V.B.2.

301 Gl. M. HOCHSTRASSER/RUSCH, Rz 55, sie zihlen beispielhaft auf, dass der Schaden
eines Passagiers, der im Zug stolpert, von einem Mitreisenden verletzt wird oder ei-
nen Herzinfarkt erleidet, nicht von der Gefahrdungshaftung erfasst wird. Es ist jedoch
unklar, ob sie bei diesen Fillen die Verwirklichung eines charakteristischen Risikos
verneinen oder den Kausalzusammenhang; VETTER, 76; a.M. KONIG, Gefdhrdungshaf-
tung, Rz 102 ff., der die Meinung vertritt, dass die Fortbewegung immer ein besonde-
res Schadigungsrisiko mit sich bringe, sobald die Eisenbahn in Bewegung sei. KONIG
subsumiert daher auch Schéden, welche nur teilweise auf die Fortbewegung der Bahn
zuriickzufiihren sind, grundsétzlich unter die Gefdhrdungshaftung. Im Einzelfall ist
jedoch die Kausalitét zu priifen.
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wiéhrend der Fahrt — keine Gefdhrdungshaftung aus.3?? Selbst wenn man von
der Verwirklichung eines charakteristischen Risikos ausgehen wiirde, miisste
der Kausalzusammenhang zwischen der Verwirklichung des charakteristi-
schen Risikos (also der Fortbewegung) und dem Schaden verneint werden.
Der Sturz hitte sich auch in der stillstehenden Bahn ereignen kénnen.

B. Unfille beim Ein- und Aussteigen

Unfille, die Reisende im Zusammenhang mit dem Ein- und Aussteigen erlei-
den, subsumierte das Bundesgericht in seiner fritheren Rechtsprechung unter
den Betrieb der Eisenbahnen und damit unter die Haftung geméss ehemali-
gem EHG.>® Mit der Einfiihrung des EBG wurde die Gefihrdungshaftung
des Eisenbahnunternehmens eingeschrinkt, indem der Betrieb nur bei Ver-
wirklichung der charakteristischen Risiken eine Gefdhrdungshaftung der
Eisenbahn verursacht. Steht die Eisenbahnkomposition still, wie dies wahrend
dem Fin- und Aussteigen der Fall ist, wirken keine charakteristischen Risiken
des Eisenbahnbetriebes.

Schéden, die beim Ein- und Aussteigen eintreten, fallen demnach nicht unter
die Gefihrdungshaftung des EBG.3** Ebenso wenig unterstehen der Gefahr-
dungshaftung Fille, bei welchen allein das automatische Zuschliessen von
Tiiren oder Fenstern die Schadenursache darstellt, nicht aber die Fortbewe-
gung der Eisenbahn. Weder die automatischen Tiiren noch die Fenster stellen
ein charakteristisches Risiko der Eisenbahn dar.

C. Auf- und Abspringen auf und aus dem fahrenden
Zug/Strassenbahn

Von den oben genannten Unféllen beim Ein- und Aussteigen sind diejenigen
abzugrenzen, bei denen ein Passagier auf den bereits rollenden oder noch
rollenden Zug oder auf die rollende Strassenbahn auf- oder abspringt. Sind
der Zug bzw. die Strassenbahn (noch) in Bewegung, spielt das charakteristi-
sche Risiko der Fortbewegung der Bahn beim Unfall mit.

Das Bundesgericht qualifizierte das Auf- und Abspringen auf den und aus
dem fahrenden Zug regelmadssig als schweres Selbstverschulden, welches die

302 Gl. M. HOCHSTRASSER/RUSCH, Rz 55; KONIG, Gefidhrdungshaftung, Rz 66, jedoch mit
der Begriindung des unterbrochenen Kausalzusammenhangs.

303 BGE 102 11363 E. 3; GAUCH, 197, OFTINGER/STARK, Bd. I1/3, § 27 Rz 100 und 102.

304 BBI 2007, 4480, 4491, letzter Absatz; FELLMANN, Bd. II, Rz 1255; KONIG, Gefihr-
dungshaftung, Rz 103.
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Haftpflicht der Bahn in der Regel auszuschliessen vermag. Das menschliche
Verhalten wird dabei als Hauptursache des Schadens betrachtet, welches die
Verursachung des Schadens durch die charakteristischen Risiken des Bahnbe-
triebs (z.B. durch die Fortbewegung) als unbedeutend erscheinen 14sst.3%

Das Bundesgericht hatte im Jahr 1976 unter dem Regime des EHG den Fall
eines 14-jdhrigen Madchens zu beurteilen. Das Miadchen verlor beim Auf-
springen auf einen bereits anfahrenden Zug das Gleichgewicht und stiirzte auf
die Geleise. Das Bundesgericht qualifizierte das Selbstverschulden unter
Beriicksichtigung des jugendlichen Alters der Geschédigten und unter Be-
rlicksichtigung von sonstigen subjektiven Faktoren (Angst, den Zug zu ver-
passen und zu spit in die Schule zu kommen), als nicht hinreichend schwer,
um die Betriebsgefahr der Eisenbahn nicht mehr als addquate Unfallursache
anzusehen. Die Haftung des Eisenbahnunternehmens wurde grundsitzlich
bejaht und im Rahmen von Y festgelegt.3 Ein halbes Jahrhundert spéter darf
der Sachverhalt strenger beurteilt werden, da die mit dem Umgang mit der
Bahn verbundenen Risiken als bekannt gelten. Die erhohten Sicherheitsstan-
dards in den heute zirkulierenden Wagen soll die Selbstverantwortung der
Benutzer der Bahn nicht reduzieren. Es darf vielmehr angenommen werden,
dass das Publikum das von der Vernunft gebotene Mass an Sorgfalt anwen-
det.3%7 Der verspitete Passagier, der dem anfahrenden Zug nachrennt, handelt
grobfahrldssig. Das haftungsausschliessende Selbstverschulden befreit das
Transportunternechmen von der Haftung 3%

D. Weitere Verhalten von Menschen

Nicht unter den Begriff der charakteristischen Risiken des Eisenbahnbetriebs
fallen Vorgénge, die ausschliesslich auf das Verhalten von Menschen zuriick-
zufithren sind. Dazu zéhlen typischerweise Eile und Stress.’” Auch beim
Uberschreiten der Gleise, um schneller auf die andere Seite der Bahnanlage
zu kommen oder bei Unfillen aus Folge von Vandalismus, verwirklichen sich
keine charakteristischen Risiken des Eisenbahnbetriebs.

Das Verhalten von Menschen kann je nach Intensitét zu einer Haftungsentlas-
tung der Bahn fiihren. In den meisten Fillen kann dem Geschédigten entwe-
der grobes Selbstverschulden gestiitzt auf Art. 40c Abs. 2 lit. b EBG vorge-

305 BGE 102 11363 E. 3; Urteil des Bundesgerichts 5C.213/2004 vom 13. Januar 2006
E.5.3.

306 BGE 102 11363 E. 7.

307 So auch schon in OFTINGER/STARK, Bd. 11/3, § 27 Rz 142.

308 Urteil des Bundesgerichts 5C.213/2004 vom 13. Januar 2006 E. 5.2 f.

309 OFTINGER/STARK, Bd. 11/3, § 27 Rz 100 ff.; KONIG, Gefidhrdungshaftung, Rz 106.
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worfen werden®'? oder es liegt ein allgemeiner Entlastungsgrund gemdiss
Art. 40c Abs. 1 EBG?!! vor.

E. Tiere im Gleis

Nicht selten sind Kollisionen der Bahn oder Strassenbahn mit Tieren. Meis-
tens ereignen sich die Kollisionen mit Grosstieren wie Pferden und Kiihen,
die in der Nédhe von den Eisenbahngleisen weiden. Denkbar sind auch Kolli-
sionen von Hunden und Katzen mit Strassenbahnen. Aufgrund ihrer geringen
Grosse verursachen Letztere meist nur geringe Schéiden.

Wenn ein Tier auf die Bahnanlage gelangt, ist von einer ungeniigenden Be-
aufsichtigung und von ungeniigenden Massnahmen in der Planung, Konstruk-
tion oder Unterhalt von Tierzdunen auszugehen. Der Tierhalter haftet im Falle
eines Ausbrechens nach Art. 56 OR fiir die vom Tier entstandenen Schéiden,
es sei denn er kann beweisen, dass er alle moglichen Massnahmen getroffen
hat, um dies zu verhindern.

Der Gesetzgeber hat in Art. 40c Abs. 1 EBG, neben den klassischen Entlas-
tungsgriinden, eine Erweiterung der Entlastungsmoglichkeiten auf Umsténde,
die auf das menschliche (Fehl-) Verhalten zuriickzufiihren sind, zugelassen
bzw. beabsichtigt.3!> Sind beim Tierhalter die ungeniigende Beaufsichtigung
bzw. die ungeniigenden Massnahmen zur Verhinderung des Ausbrechens der
Tiere als Hauptursache des Schadens anzusehen, dann kann sich das Eisen-
bahnunternehmen auf den Entlastungsgrund berufen und von jeglicher Haf-
tung befreien.

Die Kollision mit Grosstieren kann nebst der Verletzung und Toétung der
betroffenen Tiere zu grosseren Schiden an der Eisenbahninfrastruktur fiihren.

Der Betrieb muss wihrend der Aufrdumarbeiten eingestellt und umgeleitet
werden. Nebst dem Sachschaden (Reparatur, Reinigung der Infrastruktur)
entsteht dem Eisenbahnunternehmen regelmissig ein sog. Verspétungsscha-
den’", bedingt durch die Unterbrechung der Strecke, welcher nach Art. 56
OR vom Tierhalter zu tragen ist, sofern dieser den Befreiungsbeweis nicht
erbringen kann.

310 vgl. dazu V.C.2.
31yl dazu V.C.3.
312 BBI12007, 4493.
313 Zum Verspétungsschaden siche V.B.4.c)bb).
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F. Unfille aufgrund der Bahninfrastruktur

Typische Bestandteile der Bahninfrastruktur sind Schienen, Weichen, Schot-
tersteine, Fahrleitungen und Perrons. Schédden, die im Zusammenhang mit
solchen Bestandteilen der Eisenbahninfrastruktur stehen, erfiillen die Voraus-
setzungen des charakteristischen Risikos des Bahnbetriebes jedoch erst, wenn
eine eisenbahntypische bzw. strassenbahntypische Gefahr hinzukommt. Nur
dann haftet das Eisenbahnunternehmen geméss Art. 40b Abs. 1 EBG.3!

Stiirzt ein Fahrradfahrer oder ein Fussginger beispielsweise beim Uberqueren
eines Eisen- oder Strassenbahniiberganges, da er mit dem Rad oder dem Ab-
satz in eine Schiene gerédt und verletzt sich dabei, ist grundsitzlich nur eine
Haftung gestiitzt auf die Bestimmungen des OR (Art. 41 bzw. 58 OR) zu
priifen. Wird der Fahrradfahrer oder Fussgédnger hingegen nach dem Sturz
vom Zug oder der Strassenbahn {iberrollt und schwer verletzt, ist eine Haf-
tung des Transportunternehmens nach Art. 405 Abs. 1 EBG zu priifen.

G. Unfille mit anderen Strassenverkehrsteilnehmern/bei
Bahniibergingen

Nicht selten ereignen sich im Strassenverkehr Kollisionen zwischen Strassen-
bahnen und weiteren Strassenverkehrsteilnehmern," die auf die grobe Miss-
achtung von Verkehrsregeln oder grobe Unachtsamkeit Letzterer zuriickzu-
filhren sind. Im Eisenbahnverkehr sind Unfille bei Bahniibergangen nicht
selten.

Bei einer Kollision zwischen einer Bahn und einem Auto mit Personenscha-
den sind einerseits die Betriebsgefahr und andererseits das Verschulden der
Parteien fiir die Ermittlung der Haftungsanteile zu beriicksichtigen. Das Bun-
desgericht hat die involvierten Betriebsgefahren stets 2/3:1/3 zu Lasten der
Bahn festgesetzt.’'® Diese grundsitzliche Verteilung der Betriebsgefahren
wird modifiziert, wenn Verschulden oder erhdhte Betriebsgefahr mitspielen.
Im Zusammenhang mit Kollisionen zwischen einer Bahn und einem Auto gilt
nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung als grobes Verschulden des Auto-

314 Vgl. dazu oben V.B.2.

315 In BGE 92 II 354 hatte sich das Bundesgericht mit der Kollision zwischen der Stras-
senbahn und einem Bagger auseinanderzusetzen, welcher sich Zwecks Beladung eines
LKWs immer wieder ins Lichtraumprofil der Strassenbahn bewegte. Der Entscheid
erging unter dem damals geltenden EHG.

316 Zur Methode der sektoriellen Haftungsaufteilung siche hinten X.J.3 und Urteile des
Bundesgerichts 5C.7/2001 vom 20. Juli 2001 E. 4; 4A 5/2014 vom 02. Juni 2014
E.5.2; BGE 132 II1 249 E. 3.1; BK OR-BREHM, Art. 44 N 35 ff., 39b.
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fahrers insbesondere das Befahren eines unbewachten Bahniiberganges, ohne
Abkldrung der Verkehrsverhiltnisse®'” und bei starkem Regen,*!® ohne Kon-
trollblick nach links, ungebremst und abgelenkt durch die Beifahrerin. Als
erschwerend wurde beriicksichtigt, dass sie als Ortskundige mit den Verhalt-
nissen vertraut war und demnach wusste, dass die Autofahrerin einen unbe-
wachten Bahniibergang passierte und deshalb besondere Vorsicht hitte wal-
ten lassen miissen.>"”

VII. Kasuistik Seilbahn — Typische Unfille

A. Eingeklemmte Finger

Ein haufiges Ereignis im Zusammenhang mit dem Betrieb der Seilbahn stellt
das Einklemmen der Finger dar. Passagiere klemmen ihre Fingen beispiels-
weise beim Schliessen von Tiiren, Fenstern oder Sesselbahnen ein. Ein be-
sonderes Risiko bringen die dlteren Anlagen, bei welchen Tiiren von Seil-
bahnkabinen oder Biigel von Sesselliften manuell durch die Reisenden ge-
schlossen werden miissen. Eine besondere Gefahr bringen auch Sessellifte,
bei denen die aufliegende Sitzfliche beweglich ist und auf einen Metallrah-
men gedriickt werden muss.

Durch das Einklemmen von Fingern verwirklicht sich kein charakteristisches
Risiko des Seilbahnbetriebes. Eine Haftung nach Art. 20 SebG i.V.m.
Art. 40b EBG kommt nicht in Frage.’?® Zu priifen wére allenfalls ein Werk-
mangel und eine darauf basierende Haftung (Art. 58 OR). Sessel und Seil-
bahnkabinen bilden Werke im Sinne des Gesetzes. Ob ein Mangel dieses
Werkes vorliegt ist im Einzelfall zu priifen.

B. Unfille beim Ein- und Aussteigen

Im Unterschied zur Eisen- und Strassenbahn steht die Seilbahn bzw. Sessel-
bahn beim Ein- und Aussteigen selten still. Wahrend bei der Eisen- und Stras-
senbahn das charakteristische Risiko der Fortbewegung aufgrund des Still-
stands der Bahn per se zu verneinen ist, ist darauf bei der Seilbahn niher
einzugehen.

317 Urteil des Bundesgerichts 5C.7/2001 vom 20. Juli 2001 E. 2d.

318 Urteil des Bundesgerichts 5C.276/2002 vom 08. April 2003 E. 4.

319 Urteil des Bundesgerichts 4A_453/2008 vom 22. Dezember 2008 E. 6.
320 VETTER, 88.
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Ein typischer Unfall beim Aussteigen ereignet sich beispielsweise, wenn eine
Sesselbahn im Winter Fussgiinger transportiert und der Liftwart aus Unacht-
samkeit vergisst das hohe Tempo des Lifts zu drosseln. Die Fussgéinger koén-
nen aufgrund des hohen Tempos nicht aussteigen und stiirzen. Allenfalls
verletzt die weiterlaufende Sesselbahn den Fussgénger zusétzlich.

Auch wenn der Sessellift und die Seilbahn zum Ein- und Aussteigen der
Passagiere nicht anhalten, handelt es sich grundsétzlich um den normalen
Betrieb. Der Ankniipfungspunkt fiir eine Gefdhrdungshaftung ist nicht gege-
ben.’?! Der geschilderte Unfall ereignet sich jedoch aufgrund des Bedienungs-
fehlers des Liftwarts nicht wahrend des ordentlichen Ablaufes, sodass die
Verwirklichung des charakteristischen Risikos bejaht werden kann.*?

C. Absturz von Sessel und Gondeln

Trotz hoher Sicherheitsvorschriften kommt es in seltenen Fillen zu einem
Absturz von Sesseln oder Seilbahnkabinen. Grund dafiir kann beispielsweise
ein heftiger Fohnsturm sein, welcher zur Entgleisung des Trageseils und zum
Absturz von Sesseln oder Gondeln fiihrt. Denkbar ist auch ein Absturz auf-
grund einer nicht korrekt gekuppelten Klemme.*?

Der Schaden der aus dem Absturz resultiert ist auf die Verwirklichung eines
charakteristischen Risikos der Seilbahn zuriickzufiihren, womit eine Haftung
nach Art. 20 SebG i.V.m. Art. 405 EBG in Frage kommt.

Je nach Ursache, die zum Absturz fiihrt, ist zu priifen, ob sich die Seilbahnun-
ternehmung allenfalls auf einen Entlastungsgrund stiitzen kann. Bei Naturer-
eignissen ist der Entlastungsgrund der héheren Gewalt zu priifen, der jedoch
nur bejaht werden kann, sofern das Naturereignis unvorhersehbar und unab-
wendbar war und die Hauptursache des Unfalles darstellt.?>* Die Vorausset-
zungen sind im Einzelfall zu priifen. Fohnstiirme sind normalerweise voraus-
sehbar und stellen daher keinen Entlastungsgrund dar. Fiihrt jedoch ein abso-
lut unvorhersehbarer Fohnsturm zum Absturz eines Sessels oder einer Gon-
del, kann héhere Gewalt im Einzelfall vorliegen.

321 FELLMANN, Bd. II, Rz 1453.

322 A.M. VETTER, 89, welcher das charakteristische Risiko der Seilbahn verneint mit dem
Hinweis, dass auch transportrechtlich keine Haftung besteht, da keine sichere Trans-
portpflicht geschuldet ist.

So passiert bei den Bergbahnen Meiringen-Hasliberg; SUST Summarischer Bericht
vom 16. Februar 2017.

324 vgl. VILC.

323
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D. Erkrankung auf stillstehendem Sessel

Fiir den Seilbahnbetrieb ist charakteristisch, dass die Passagiere sich wesent-
lich von der Erdoberfldche entfernen und bei Pannen und Unféllen nicht ein-
fach aussteigen konnen, sondern durch Rettungsaktionen auf den Erdboden
zuriickgebracht werden miissen.

Fiihrt ein technischer Defekt dazu, dass alle Passagiere einer Seilbahn mittels
Helikopter evakuiert werden miissen, kommt es bald zu stundelangen Warte-
zeiten. Es handelt sich dabei um ein seilbahnspezifisches Risiko. Folglich
haftet das Seilbahnunternehmen dafiir, wenn die Passagiere aufgrund des
Wartens erkranken.?”® Dasselbe gilt, wenn ein Passagier sich wihrend der
Rettungsaktion verletzt oder einen Schock erleidet.*?

E. Kollision mit Leitungen und Seilen

Typische Unfille sind auch die Kollisionen von Fallschirmspringern oder
Gleitschirmfliegern mit einem Seil, einer Leitung, einem Sessel oder einer
Gondel.

Bei diesen Kollisionen mit Seilen oder Leitungen verwirklicht sich kein cha-
rakteristisches Risiko. Dasselbe gilt, wenn ein Fallschirmspringer oder ein
Gleitschirmflieger mit einem Passagier, der sich auf einer Sesselbahn befin-
det, kollidiert und diesen dabei verletzt. Selbst wenn man in diesen Féllen ein
charakteristisches Risiko bejahen wiirde, konnten sich Seilbahnunternehmen
regelmissig auf die Entlastungsgriinde des groben Selbst- bzw. Drittverschul-
dens des Piloten (Art. 40c Abs. 2 EBG) oder auf den allgemeinen Entlas-
tungstatbestand von Art. 40c Abs. 1 EBG berufen und von der Haftung ent-
lasten.

F. Exkurs: Verkehrssicherung in Sportgebieten

In Zusammenhang mit dem Betrieb einer Seilbahn stellt sich die Frage der
Haftung des Transportunternehmens fiir die Abfahrt. Wie bereits ausgefiihrt
ist die Verkehrssicherungspflicht, wie sie v.a. fiir Seilbahnen in Winterspor-
torten fiir die von ihnen betriebenen Abfahrtspisten besteht,*?’ nicht Gegen-
stand von Art. 20 SebG i.V.m. Art. 40 EBG.’?® Das Bundesgericht qualifi-

325 OFTINGER/STARK, Bd. II, § 27 Rz 111.
326 OFTINGER/STARK, Bd. II, § 27 Rz 111.
327 BGE 113 11246 E. 3.

328 BBI 2004, 916.; sowie VETTER, 83 ff.
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ziert die Pflicht die Pisten zu sichern als vertragliche Nebenpflicht des Seil-
bahn- und Skiliftbetreibers.?* Da sich bei einer Verletzung auf einer Abfahrt
kein charakteristisches Risiko des Seilbahnbetriebs verwirklicht, scheidet eine
Gefdhrdungshaftung nach Art. 20 SebG 1.V.m. 405 Abs. 1 EBG aus. In Frage
kommt eine Haftung fiir die ungeniigende Pistensicherung nach Art. 97
Abs. 1 1.V.m. Art. 398 Abs. 2 OR. Die Verkehrssicherungspflicht hat auch
eine Grundlage im Deliktsrecht und ergibt sich aus der allgemeinen Schutz-
pflicht dessen, der einen Zustand schafft, woraus angesichts der erkennbaren
konkreten Umstinde ein Schaden entstehen konnte.33® Von der Rechtspre-
chung noch nicht abschliessend geklédrt und in der Lehre umstritten ist die
Frage, ob Skipisten Werkcharakter haben und Bergbahn- und Skiliftunter-
nehmen neben der allgemeinen Deliktshaftung (Art. 41 OR) auch aus der
Werkeigentiimerhaftung (Art. 58 OR) belangt werden konnen. 33!

VIII. Kasuistik Binnenschifffahrt — Typische Unfille

A. Unfille beim Ein- und Aussteigen

Unfille die sich beim Ein- und Aussteigen in das stillstehende Transportmit-
tel ereignen, stellen auch im Zusammenhang mit der Schifffahrt grundsétzlich
keine charakteristischen Risiken dar.

Ereignet sich ein Unfall, weil sich das Schiff wihrend des Ein- oder Ausstei-
gens der Reisenden bewegt, ist im Einzelfall zu priifen, ob sich allenfalls das
charakteristische Risiko der Fortbewegung verwirklicht hat und die Haftung
des Inhabers des Schiffahrbetriebs nach Art. 30a BSG i.V.m. Art. 40b EBG
begriinden kann. Wird das charakteristische Risiko bejaht, ist immer ein
Selbstverschulden des Reisenden zu priifen. Die Reisenden trifft eine grossere
Vorsichtspflicht, wenn die Landung, beispielsweise aufgrund starken Wellen-
gangs, erschwert ist.

329 BGE 130 III 193 E. 2.2; Urteil des Bundesgerichts 4A_206/2014 vom 18. September
2014 E. 3.2.

330 Urteil des Bundesgerichts 4A_206/2014 vom 18. September 2014 E. 3.2.

31 BGE 130 11 193 E. 2.2 mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4A_206/2014 vom
18. September 2014, E. 3.2; VETTER, 92 ff.; allg. zur Verkehrssicherungspflicht BUT-
LER, 55 ff.
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B. Sturz im fahrenden Schiff

Passagiere konnen sich auch durch einen Sturz aufgrund des Wellengangs
oder aufgrund eines am Boden liegenden Gegenstandes wéhrend der Fahrt
verletzen, sei es auf Deck oder auf der Treppe. Die Ausfiihrungen zum Sturz
in der fahrenden Eisenbahn (vgl. VI.A) lassen sich analog auf die Schifffahrt
iibertragen. Daraus folgt, dass Sturz-Ereignisse nur dann eine Gefidhrdungs-
haftung des Schifffahrtunternehmens auslosen, wenn sich diese nicht im
Rahmen des ordentlichen Betriebs ereignen. Stiirzt ein Reisender beim regu-
laren Anfahren und Bremsen des Schiffes oder aufgrund des normalen Wel-
lengangs, kommt eine Gefdhrdungshaftung der Eisenbahn nicht in Frage. da
sich kein charakteristisches Risiko verwirklicht.

C. Brand auf dem Schiff

Sowohl bei Dampf- wie auch bei Dieselschiffen konnen durch technische
Defekte und die grosse erzeugte Energie Brinde**? oder gar Explosionen
entstehen.’? Ereignen sich Brinde auf Schiffen ist insbesondere problema-
tisch, dass die Passagiere auf dem Schiff nur beschriankte Fluchtmoglichkei-
ten haben. Die beschrinkten Mdglichkeiten der Rettung sind schiffstypisch.

Da das charakteristische Risiko auch von der verwendeten Energie ausgehen
kann, verwirklicht sich beim Brand des Motors ein charakteristisches Risiko
und die Gefdhrdungshaftung des Schifffahrtsunternehmens greift.

D. Kollisionen mit anderen Verkehrsteilnehmern

Auf dem See kommt es in der Praxis teilweise zu Kollisionen zwischen zwei
Schiffen’** oder zwischen einem Schiff und anderen «Verkehrsteilnehmerny.
Es handelt sich dabei insbesondere um Freizeitsportler wie z.B. Stand-up
Paddler, Ruderer, Kanufahrer oder Schwimmer.?%

332 7.B. Brand im Hilfsmaschinenraum auf einem Dampfschiff wihrend Rundfahrt,

ausgeldst durch vorgeschédigtes und zu straff zum Klemmbrett des Generators ge-
fiihrtes Litzenkabel (SUST Schlussbericht vom 18. Januar 2015).

Z.B. Explosion auf einem Dampfschiff vom 18. August 2003 auf dem Genfersee
(SUST Schlussbericht vom 19. Dezember 2003).

Z.B. Kollision zweier Dampfschiffe auf dem Vierwaldstéttersee vom 19. August 2016
(SUST Vorbericht vom 08. September 2016).

Z.B. Kollision zwischen Kursschiff und Schwimmer in Spiez vom 26. Mai 2011
(SUST Schlussbericht vom 04. September 2012); Kollision zwischen Kursschiff und

333
334

335

78 KOLT Schriftenreihe 9



IX. Haftung im internationalen Personentransport nach CIV

Grundsitzlich verwirklicht sich auch in diesen Unféallen immer das charakte-
ristische Risiko der Fortbewegung. Im Einzelfall ist zu priifen, ob sich das
Schifffahrtsunternehmen auf einen Entlastungsgrund wie z.B. grobes Selbst-
verschulden stiitzen kann. Das grobe Selbstverschulden ist bei Missachtung
des Vortrittes der Kursschiffe’*® zu bejahen. Ebenfalls als grobfahrléssig zu
beurteilen ist das Verhalten eines Schwimmers, welcher mit einem schwarzen
Neoprenanzug ohne Boje in unmittelbarer Néhe des Schiffanlegesteges
schwimmt. Durch die dunkle Kleidung ist er vom Kapitdn kaum erkennbar.

E. Kollisionen mit dem Anlegesteg

Nicht selten kollidieren Schiffen beim Landen mit den Anlegestegen. Durch
eine Kollision eines Schiffes mit dem Anlegesteg in Kiisnacht (ZH) im Friih-
ling 2016 wurden mehrere Personen (z.T. schwer) verletzt.**’

Kollidiert ein Schiff mit dem Anlegesteg oder einem anderen Bestandteil des
Ufers, verwirklicht sich ein typisches charakteristisches Risiko des Schiffes.
Durch die Fortbewegung der grossen Massen, der Trigheit des Schiffes und
die beschrankte Bremsmoglichkeit des Kapiténs ist die Lenkbarkeit und Re-
aktionsfahigkeit des Schiffes beschréinkt.

Da der Unfall auf die Verwirklichung der charakteristischen Risiken zuriick-
zufiihren ist, ist die Haftung des Schifffahrtunternehmens fiir den verursach-
ten Personen- und Sachschaden grundsétzlich zu bejahen.

IX. Haftung im internationalen Personentransport
nach CIV

A. Einleitung

Im internationalen Eisenbahnverkehr finden die internationalen Regelungen
des COTIF Anwendung. Bei diesen Normen geht es um direkt anwendbares
Recht und sie gehen als volkerrechtliche Vertrdge den Normen des Internati-

Doppelzweier-Ruderboot in Bellach (SO) vom 28. Juli 2016 (SUST Summarischer
Bericht vom 31. Januar 2017).

336 Art. 44 Abs. 3 BSV.

37 SUST Vorbericht vom 29. April 2016; Kollision Motorschiff in Kehrsiten-Biirgen-
stock mit Anlegestelle und angrenzender Mauer eines Bootshauses (SUST Schlussbe-
richt vom 12. Januar 2005).
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onalen Privatrechts vor (Art. I Abs. 2 IPRG3*®).3* Die Normen des COTIF
finden in Eisenbahnverkehr Anwendung, sobald die Fahrkarte grenziiber-
schreitend ausgestellt ist. Folglich gehen die Haftungsregeln des CIV und des
CIM den Haftungsregeln des nationalen Rechts vor. Bei der internationalen
Personenbeforderung treten somit die Bestimmungen nach CIV an Stelle der
Vertragshaftung des PBG. Da die Regeln des CIV auch den Haftungsbestim-
mungen des EBG vorgehen, haftet das Eisenbahnunternehmen im Rahmen
der internationalen Personenbeforderung ausschliesslich nach CIV, selbst
wenn das schidliche Ereignis in der Schweiz eingetreten ist. Das Landesrecht
findet erst dann Anwendung, wenn das COTIF keine einschldgige Bestim-
mung enthilt (Art. 8 § 2 COTIF).

B. Uberblick iiber die Rechtsquellen

Fiir die internationale Beforderung von Personen, Gepéck und Gitern ist das
Ubereinkommen vom 9. Mai 1980 iiber den internationalen Eisenbahnverkehr
COTIF mit seinen Anhéngen (u.a. CIV fiir den Personenverkehr und CIM fiir
den Giiterverkehr) zu berticksichtigen.34

Das COTIF ist fiir die Schweiz bereits 1985 (bzw. in gednderter Fassung
2006) in Kraft getreten. Da die Bestimmungen des CIV und des CIM als vol-
kerrechtliche Vertrdge den Normen des IPRG vorgehen, gehen auch die Haf-
tungsregeln des CIV und des CIM denjenigen des nationalen Rechts (PBG,
GUTG und EBG) vor.3*' Das Landesrecht findet Anwendung, wenn das CO-
TIF keine einschligige Bestimmung enthilt (Art. 8 § 2 COTIF). Dies ist bei-
spielweise im ausservertraglichen Bereich der Fall, welcher weder nach CIV
noch nach CIM geregelt ist. Die Frage nach dem anwendbaren Landesrecht
beantwortet sich nach dem IPRG. Gemiss Art. 133 IPRG gelangt Schweizer
Recht zur Anwendung, sofern Schidiger und Geschidigter ihren gewo6hnli-
chen Aufenthalt in der Schweiz haben oder die unerlaubte Handlung in der
Schweiz begangen wird.

Das CIV regelt den Gerichtsstand in Art. 57 § 1 CIV, wonach die Parteien
durch Vereinbarung eines der Gerichte der Mitgliedstaaten vorsehen kénnen

3% Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 iiber das Internationale Privatrecht (IPRG),

SR 291.

39 Urteil des Bundesgerichts 5C.80/2005 vom 24. Oktober 2005, E. 3.1; BSK IPRG-
AMSTUTZ/VOGT/WANG, Art. 117 N 67 und 84; BSK OR I-STAEHELIN, Art. 440 N 15;
ZK IPRG-KELLER/KREN KOSTKIEWICZ, Art. 117 N 115.

340 Ausfiihrlich in FREISE, 46 ff.; KLETT, Haftung und Versicherung, Rz 15.444 ff.

341 BSK IPRG-SCHNYDER/GROLIMUND, Art. 1 N 15; KONIG, Gefiahrdungshaftung, Rz 14
und 433.
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oder ihre Anspriiche vor den Gerichten des Mitgliedstaates geltend machen,
auf dessen Gebiet der Beklagte seinen Wohnsitz, seinen gewdhnlichen Auf-
enthalt, seine Hauptniederlassung, die Zweigniederlassung oder die Ge-
schéftsstelle hat, welche den Beforderungsvertrag geschlossen hat (Art. 57
§ 1 CIV). Andere Gerichte sind nach Art. 57 § 1 CIV ausgeschlossen.

Die vertraglichen Haftungsbestimmungen des CIV sind exklusiv anwendbar
(Art. 52 § 1 CIV und Art. 41 § 1 CIM). Die Normen im CIV sind umfassend
und detailliert. In einzelnen Punkten verweist das Abkommen auf die nationa-
le Regelung.

C. Haftung nach CIV

Das CIV enthilt einheitliche Rechtsvorschriften, die fiir jeden Vertrag iiber
die entgeltliche oder unentgeltliche internationale Beforderung von Personen
auf der Schiene gelten, unabhidngig von einem System eingetragener Linien.
Die Beforderung mittels mehrerer aufeinander folgenden Beforderern stellt
eine einzige Beforderung dar. Im Titel I der Allgemeinen Bestimmungen
findet sich der Anwendungsbereich des CIV. Demnach erfassen seine Vor-
schriften grundsétzlich alle Beforderungen von Personen und Gepackstiicken
mit internationalem Beforderungsausweis (Art. 1 § 1 CIV). Die Haftung des
Beforderers ist unter dem Titel IV des CIV geregelt. Bei Totung und Verlet-
zung von Reisenden sind Art. 26 ff. CIV massgebend. Fiir die Nichteinhal-
tung des Fahrplans ist Art. 32 CIV relevant. Beziiglich der Haftung fiir Hand-
gepick, Tiere, Reisegepick und Fahrzeuge sind Art. 33 ff. CIV einschlégig.
Die Haftung entspricht weitgehend jener des nationalen Eisenbahngesetzes
und den transportrechtlichen Bestimmungen des Transportgesetzes.

Der Vertrag iiber die Beforderung von Personen ist als Konsensualvertrag aus-
gestaltet, wobei ein oder mehrere Beforderungsausweise den Abschluss und
den Inhalt dieses Vertrages — bis zum Beweis des Gegenteils — beweisen (Art. 6
§ 3 CIV). Somit ist die rechtliche Natur dieses Vertrages mit der Natur der
Beforderungsvertriige, wie sie sich aus anderen internationalen Ubereinkom-
men betreffend die Beforderung von Personen mit anderen Beforderungsmit-
teln ergibt, vergleichbar.>** Fiir das Zustandekommen des Beforderungsvertrags
ist einzig der iibereinstimmende Wille der Parteien, einen Vertrag iiber eine
internationale Personenbeforderung zu schliessen, notwendig. >+

342 7.B. Art. 4 Abs. 2 WA (Abkommen zur Vereinheitlichung von Regeln iiber die Be-
forderung im internationalen Luftverkehr, abgeschlossen in Warschau am 12. Oktober
1929, SR 0.748.410, Art. 5 und 6 CVR...((nicht lesbar in Korrekturfahne)).

Das Fehlen eines giiltigen Beforderungsausweises kann jedoch Rechtsfolgen gemiss
Art. 9 § 1 CIV nach sich zichen.

343
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Zum Abschluss eines Beforderungsvertrages zwischen dem Schienenbeforde-
rer und einem Passagier ohne giiltigen Fahrausweis &dusserte sich auch der
Gerichtshof der Europédischen Union (EuGH) in einem Vorabentscheidungs-
verfahren. Der EuGH hielt fest, dass es auf das einschligige nationale Recht
ankomme. Art. 6 (2) der ER CIV3** in Anhang I des PRR sei dahin auszule-
gen, dass er nationale Vorschriften, wonach eine Person, die ohne giiltigen
Fahrausweis Zug fihrt und diese Situation nicht innerhalb der festgelegten
Frist in Ordnung bringt, in keiner vertraglichen Beziehung zum Eisenbahnun-
ternehmen stehe, nicht ausschliesse.’*

1. Personenschaden

Die Eisenbahn haftet fiir den Schaden, der dadurch entsteht, dass ein Reisen-
der durch Unfall im Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb wihrend sei-
nes Aufenthaltes in den Fahrzeugen oder beim Ein- oder Aussteigen getdtet,
verletzt oder sonst in seiner korperlichen oder geistigen Gesundheit beein-
trachtigt wird (Art. 26 § 1 CIV). Art. 26 § 2 CIV listet eine Reihe von Griin-
den ausserhalb des normalen Betriebs der Eisenbahn auf, die der Eisenbahn
erlauben, sich von der kausalen Haftung zu befreien. Dabei handelt es sich
primdr um Umstinde, die die Bahn nicht beeinflussen kann.

Art. 27 und 28 CIV beschreiben den Umfang des Schadensersatzes bei To-
tung und Verletzung und verweisen auf das Landesrecht fiir einen allfalligen
weitergehenden Schaden (Art. 29 CIV). Einen solchen weitergehenden Scha-
den ist beispielwese die Genugtuung nach schweizerischem Recht. Der Scha-
denersatz ist in der Regel in Form eines Kapitalbetrages zu leisten. Wenn das
Landesrecht den Schadensersatz in Form einer Rente zulésst, kann der ver-
letzte Reisende oder der Anspruchsberechtigte die Zahlung einer Rente ver-
langen (Art. 30 § 1 CIV). Die Hohe des zu leistenden Schadensersatzes rich-
tet sich nach Landesrecht. Es gilt fiir jeden Reisenden eine Hochstgrenze von
175 000 Rechnungseinheiten®*® (Sonderziehungsrechte — SZR3*) fiir den
Ersatz im Kapitalform oder eine diesem Betrag entsprechende Jahresrente

344 Einheitliche Rechtsvorschriften fiir den Vertrag iiber die internationale Eisenbahnbe-

forderung von Personen (Anhang A zum Ubereinkommen in der Fassung des Proto-

kolls von 1999) (ER CIV).

EuGH C-261/15, Nationale Maatschappij der Belgische Sporwegen NV gegen Gregory

Demey vom 21. September 2016; zur nationalen Regelung in der Schweiz vgl. V.G.

346 Art. 9 COTIF 1999 definiert den Begriff Rechnungseinheit wie folgt: Die in den
Anhéngen vorgesehene Rechnungseinheit ist das Sonderziehungsrecht (SZR), wie es
vom Internationalen Wahrungsfonds definiert ist.

347 Wechselkurs vom 08. Juni 2017: SZR 1 = CHF 1,33874.

345
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(Art. 30 § 2 CIV), sofern das Landesrecht eine niedrigere Hochstgrenze vor-
sieht.348

2. Schaden an Handgepdck und an Tieren

Der Beforderer haftet bei Verlust oder Beschddigung von Handgepéck und an
den mitgefiihrten Tieren kausal, wenn der Schaden im Zusammenhang mit
der Totung und Verletzung der Reisenden, die sie mitfithren, entsteht (Art. 33
§ 1 CIV). Ansonsten haftet der Beforderer nur, wenn ihn ein Verschulden
trifft (Art. 33 § 2 CIV). Der Schadenersatz ist summenmassig auf 1400 Rech-
nungseinheiten pro Reisenden beschrinkt (Art. 34 CIV).

3. Schaden am Reisegepdck

Die Eisenbahn haftet fiir den Schaden, der durch génzlichen oder teilweisen
Verlust oder durch Beschiadigung des Reisegepécks in der Zeit von der An-
nahme zur Beforderung bis zur Auslieferung entsteht sowie fiir die verspétete
Auslieferung (Art. 35 § 1 CIV). Art. 35 §§ 2-3 CIV listet die Umstidnde im
Bereich des Reisenden auf, nach welchen sich der Beforderer von der Haf-
tung befreien kann. Diese sind durch die Bahn zu beweisen (Art. 36 CIV).
Die Hohe der Entschddigung bei Verlust oder Beschiddigung des Reisege-
packs ist in Abhéngigkeit des Gewichtes und der Anzahl der Gepickstiicke
begrenzt (Art. 38 und 39 CIV). Auch die Entschddigung bei verspiteter Aus-
lieferung ist tarifarisch festgelegt und beschrinkt (Art. 40 CIV).

4. Verwirkung und Verjihrung bei Personenschaden und
Reisegepdck nach CIV

Wie im nationalen Transport, ist auch im internationalen Bereich ein geson-
dertes Melde-/Reklamationsverfahren zu beachten.

348 Nach CIV 1980 lag dieser Betrag noch bei SZR 70 000. Vergleichend wird darauf
hingewiesen, dass in Deutschland im Rahmen der Gefahrdungshaftung der Eisenbahn
nach dem Haftpflichtgesetz ein Hochstbetrag von EUR 600 000 fiir den betroffenen
Reisenden gilt; der von der CIV mindestens verlangte niedrigere Hochstbetrag spielt
somit fiir Deutschland keine Rolle.
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Die Fristen fiir das Erldschen von Anspriichen und die Verjahrung geméss
Art. 58-60 CIV sind auf alle Schadenersatzanspriiche, welche auf dem Be-
forderungsvertrag griinden, anwendbar.

Mittels schriftlicher Reklamation sind Anspriiche aus Verletzung und Tétung
von Reisenden zu melden, ansonsten erloschen sie (Art. 58 § 1 CIV), es sei
denn, der Beforderer hat auf andere Weise vom Unfall des Reisenden Kennt-
nis erhalten, der Berechtigte war nicht in der Lage den Unfall rechtzeitig
anzuzeigen oder aber der Beforderer hat den Unfall durch sein Verschulden
verursacht (Art. 58 §2 CIV). Die Modalititen der Reklamation sind in
Art. 55 § 1 und 3 CIV beschrieben. Adressat der Reklamation ist der Beforde-
rer, gegen den Anspriiche gerichtlich geltend gemacht werden konnen. Re-
klamationen betreffend die Haftung des Beforderers bei Totung und Verlet-
zung von Reisenden hat der Berechtigte innerhalb von 12 Monaten, nachdem
er vom Schaden Kenntnis erhalten hat, schriftlich an denjenigen Beforderer
zu richten, der die Beforderungsleistung, bei der sich der Unfall ereignet hat,
gemaiss Beforderungsvertrag zu erbringen hatte. Wurde dieser Teil der Befor-
derung nicht vom Bef6rderer, sondern von einem ausfiihrenden Beforderer
erbracht, kann der Berechtigte die Reklamation stattdessen auch an Letzteren
richten (Art. 56 § 1 CIV i.V.m. Art. 26 § 5 CIV). Bildete die Beforderung
Gegenstand eines einzigen Vertrages und wurde sie von aufeinander folgen-
den Beforderern ausgefiihrt, kann die Reklamation auch an den ersten oder
letzten Beforderer sowie an den Beforderer gerichtet werden, der im Staat des
Wohnsitzes oder des gewohnlichen Aufenthaltes des Reisenden seine Haupt-
niederlassung oder die Zweigniederlassung oder Geschiftsstelle hat, durch
die der Vertrag geschlossen worden ist.

Das Vorgehen und die Reklamation bei Verlust, Beschiddigung und verspéte-
ter Auslieferung von Reisegepick sind in Art. 54 ff. CIV geregelt. Die Be-
schidigung oder der teilweise Verlust des beforderten Gegenstandes ist mit-
tels Tatbestandsaufnahme zu dokumentieren (Art. 54 CIV). Die Modalititen
der Reklamation sind in Art. 55 § 2 und 3 CIV beschrieben. Mit der vorbe-
haltlosen Annahme des Reisegepécks durch den Berechtigten sind alle An-
spriiche gegen das Eisenbahnunternehmen erloschen (Art. 59 § 1 CIM). Die
Ausnahmen davon, u.a. bei dusserlich nicht erkennbaren Schiden, sind detail-
liert in Art. 59 § 2 lit. a—d CIV beschrieben. Der Berechtigte hat seine Rekla-
mation nach Beendigung der Reise schriftlich an das ausgebende Unterneh-
men oder an einen an der Durchfiihrung des Beforderungsvertrags beteiligten
Beforderer zu richten (Art. 55 § 2 CIV i.V.m. Art. 56 § 2 und 3 CIV). Der
Reisende muss das Original des Beforderungsausweises und alle weiteren
dienlichen Dokumente (z.B. Verspitungsbescheinigung des Beforderers)
vorweisen (Art. 55 § 3 CIV).
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Die schriftliche Reklamation bewirkt die Hemmung der Verjihrungsfrist
(Art. 55 CIV). Die Hemmung der Verjahrung dauert bis zu dem Tag, an dem
der Beforderer die Reklamation schriftlich zuriickweist und die beigefiigten
Belege zuriicksendet. Wird dagegen der Reklamation teilweise stattgegeben,
beginnt die Verjéhrung fiir den noch streitigen Teil der Reklamation wieder
zu laufen. Die Beweislast liegt bei demjenigen, welcher sich auf die Einrei-
chung der Reklamation oder auf die Erteilung einer Antwort und die Riickga-
be der Belege beruft. Ausgeschlossen ist, dass weitere Reklamationen, welche
denselben Anspruch betreffen, die Verjdhrung hemmen (Art. 60 § 4 CIV).

Anspriiche bei Totung und Verletzung von Reisenden verjihren in drei Jah-
ren, gerechnet vom ersten Tag nach dem Unfall (Art. 60 § 1 lit. a CIV). An-
spriiche der Hinterbliebenen miissen in drei Jahren, gerechnet vom ersten Tag
nach dem Tod des Reisenden, spitestens aber in fiinf Jahren nach dem Unfall
geltend gemacht werden (Art. 60 § 1 lit. b CIV). Anspriiche bei Verlust, Be-
schddigung, verspdteter Auslieferung von Reisegepdck verjihren in einem
Jahr, bzw. in 2 Jahren bei Vorliegen von Absicht oder Fahrlassigkeit (Art. 60
§ 3 CIV). Die Geltendmachung verjéhrter Anspriiche mittels Widerklage oder
Einrede ist ausgeschlossen (Art. 60 § 5 CIV). Im Ubrigen gelten fiir die
Hemmung und die Unterbrechung der Verjahrung das Landesrecht (Art. 60
§ 6 CIV).

X. Beforderung auf der Strasse

Im offentlichen Personenverkehr auf der Strasse werden fiir den Transport
vorwiegend Autobusse und Trolleybusse eingesetzt. Diese bilden Gegenstand
dieses Kapitels.

Wie einleitend ausgefiihrt, bestimmt sich die Haftungsgrundlage auch beim
Transport auf der Strasse aufgrund des benutzten Transportmittels, des
Transporttitels und der Art des Schadens.’*® Transportunternehmen, welche
die 6ffentliche Personenbeforderung auf der Strasse durchfiihren und iiber ein
entsprechende Konzession verfligen, unterstehen der vertraglichen Haftung
nach PBG. Fiir die Personenbeférderung ohne Konzession kommt das OR zur
Anwendung. Die ausservertragliche Haftung fiir Personen- und Sachschidden
(ohne transportierte Sachen, die im PBG geregelt ist) richtet sich — sowohl fiir
konzessionierte, als auch fiir nicht konzessionierte Transportunternechmen —
nach SVG.3

3 vgl. dazu I1LD.
330 zum Uberblick iiber die Rechtsquellen im Transportrecht vgl. II1.

KOLT Schriftenreihe 9 85

279

280

281

282



283

284

285

286

Teil 1: Die Haftung im &ffentlichen Personenverkehr

Fiir Trolleybus-Unternehmen, welche die konzessionierte Personenbeforde-
rung durchfiihren, gilt zusitzlich das Trolleybus-Gesetz*'.>2 Ein Trolleybus
ist ein motorisch angetriebenes Fahrzeug, welches die zur Bewegung benétig-
te elektronische Energie aus einer Fahrleitung entnimmt und auf 6ffentlichen
Strassen verkehrt, ohne an Schienen gebunden zu sein (Art. 1 Abs. 2 TrG).
Damit verbinden sich die Risiken des Motorfahrzeugs und des Storms. Die-
sem Umstand wird im Rahmen der Haftung Rechnung getragen.’>* Die Haf-
tung des Trolleybusunternehmens erstreckt sich auch auf die in Art. 58 Abs. 2
und 3 SVG vorgesehene Haftung fiir speziell umschriebene Nichtbetriebsun-
fille. Ndheres zur Haftung der Trolleybusse vgl. unten XI.

A. Geltungsbereich von Art. 58 SVG

1. Sachlicher Geltungsbereich — Unterstellte Fahrzeuge

Der sachliche Geltungsbereich von Art. 58 SVG beschrinkt sich auf Schéden,
die durch Motorfahrzuge verursacht wurden. Geméss Legaldefinition versteht
man unter Motorfahrzeug «jedes Fahrzeug mit eigenem Antrieb, durch den es
auf dem FErdboden wunabhingig von Schienen fortbewegt wird»
(Art. 7 Abs. 1 SVG).3** Darunter fallen neben Autos und Bussen auch Ar-
beitsmotorwagen (z.B. Strassenwalzen), landwirtschaftliche Motorfahrzeuge
und Pistenmaschinen.’>® Der eigene Antrieb fehlt bei Anhédngern, wie auch
bei Fahrzeugen, die durch menschliche oder tierische Muskelkraft fortbewegt
werden (z.B. Pferdekutschen). Sie fallen daher nicht in den Anwendungsbe-
reich des SVG.3%¢

Trolleybusse unterstehen dem SVG «nach Massgabe der Gesetzgebung iiber
die Trolleybusunternehmungen» (Art. 7 Abs. 2 SVG).

Schienenfahrzeuge, wie beispielsweise die Strassenbahnen, fallen nicht unter
den Anwendungsbereich des SVG. Die Verkehrsregeln finden jedoch trotz-
dem Anwendung, wenn die Strassenbahn auf 6ffentlichen Strassen fahrt
(Art. 48 SVG).>’

331 Bundesgesetz vom 29. Mirz 1950 iiber die Trolleybusunternechmen (Trolleybus-

Gesetz, TrG, SR 744.21).

352 FELLMANN, Bd. II, Rz 1059.

353 ygl. IILF und XI.

354 Strassenbahnen fallen nicht unter die gesetzliche Definition und unterliegen nicht der
Haftung nach SVG; vgl. dazu oben V.

355 OFTINGER/STARK, Bd. 11/2, § 25 Rz 48.

336 OFTINGER/STARK, Bd. 11/2, § 25 Rz 51.

337 Vgl. dazu oben V.
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Einen Spezialfall bilden sogenannte Zwitterfahrzeuge, d.h. Fahrzeuge, die
sich sowohl im Wasser wie auch an Land fortbewegen konnen. Sie sind eine
Mischung zwischen Schiff und Bus. Diese Zwitterfahrzeuge sind bereits in
einigen ausldndischen Stddten bei Touristen beliebte Sightseeing-Fort-
bewegungsmittel.>® In der Schweiz gibt es bisher keine solchen Zwitterfahr-
zeuge. Beziiglich der Haftung kann aber trotzdem festgehalten werden, dass
sie unter den Anwendungsbereich des SVG fallen wiirden, sobald sie sich am
Land fortbewegen.?*

Vom sachlichen Geltungsbereich von Art. 58 SVG ausgenommen sind Rad-
fahrer (Art. 70 SVG)**® und Motorfahrridder. Diese sind der Haftung nach
Obligationenrecht unterstellt (Art. 89 Abs. 1 SVG i.V.m. Art. 34 VVV3%),
Motorfahrzeuge von geringer Motorkraft oder Geschwindigkeit, wie Motor-
handwagen, Motoreinachser, die nur von einer zu Fuss gehenden Person ge-
filhrt werden konnen sowie Behindertenfahrstiihle sind von der Versiche-
rungspflicht befreit (Art. 89 Abs. 1 SVG i.V.m. Art. 38 VVV).

2. Ortlicher Geltungsbereich

Der Anwendungsbereich der Normen iiber die Haftpflicht und Versicherung
des Motorfahrzeughalters ist Ortlich nicht beschrinkt. Die Haftungsnormen
gelten daher fiir Schadensereignisse, welche auf 6ffentlichen Strassen entste-
hen, wie auch solche, die sich auf einem Fabrikareal oder einer Privatstrasse
ereignen.’? Das Bundesgericht bejahte die Anwendbarkeit auch bei einer
Kollision eines Pistenfahrzeugs mit einem Skifahrer.3¢

Zu beachten ist, dass die Verkehrsregeln im Gegensatz zu den Haftungsregeln
nur auf den Verkehr auf 6ffentlichen Strassen anwendbar sind (Art. 1 Abs. 2
SVG i.V.m. Art. 1 VRV).

358 S0 z.B. in Hamburg oder in Tokyo.

359 OFTINGER/STARK, Bd. 11/2, § 25 Rz 52; FELLMANN, Bd. II, Rz 193.

360 Da ein Fahrrad ohnehin nicht iiber einen Motor verfiigt, wire diese Klarstellung im
Gesetz nicht ndtig gewesen; FELLMANN, Bd. II, Rz 189.

361 Verkehrsversicherungsverordnung vom 20. November 1959 (VVV; SR 741.31).

362 GIGER, SVG-Komm, Art. 1 N 2 ff.

363 BGE 116 I1 214 E. 1b.
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3. Personlicher Geltungsbereich — Haftpflichtige
Personen

Das SVG ist sowohl auf Private, wie auch auf Bund, Kantone und Gemeinden
sowie andere Offentliche Korporationen und Anstalten anwendbar
(Art. 73 Abs. 1 SVG). Aus diesem Grund richtet sich die Haftung bei Scha-
den durch ein Fahrzeug des Kantons oder des Bundes nicht nach den kantona-
len oder eidgendssischen Verantwortlichkeitsgesetzen, sondern nach SVG.3%

Bund und Kantone sind jedoch von der Versicherungspflicht ausgenommen
(Art. 73 Abs. 1 SVG).3%

B. Haftungssubjekt¢

Art. 58 SVG bestimmt den Halter des Motorfahrzeuges als Haftpflichtsubjekt,
ohne den Begriff des Halters ndher zu definieren. Als Halter eines Fahrzeu-
ges ist derjenige zu qualifizieren, auf dessen Rechnung und Gefahr der Be-
trieb erfolgt und der zugleich iiber das Fahrzeug und allenfalls iiber die zum
Betrieb erforderlichen Personen die tatsdchliche, unmittelbare Verfiigung
besitzt.**” Demnach hat der Halter iiber die wirtschaftliche**® und die gegen-
stdndliche/betriebsbezogene’® Verfligungsmacht zu verfiigen.’’® Unbeacht-
lich sind hingegen die Eigentumsverhéltnisse oder der Eintrag im Fahrzeug-
ausweis.’”! Wer im konkreten Fall als Halter und damit als Subjekt der Haft-
pflicht gilt ist immer anhand der konkreten Gegebenheiten zu bestimmen. Im
Einzelfall sind die verschiedenen Faktoren abzuwigen und die gesamten
Umsténde zu beriicksichtigen.3”?

364 FELLMANN, Bd. II, Rz 198.

Zu Versicherungspflicht vgl. X.K.

Ausfiihrliche Stellungnahme zu verschiedenen Lehrmeinungen und Illustrierung mit
Beispielen in: FELLMANN, Bd. II, Rz 220 ff.

367 BGE 129 111 102 E. 2.1; BGE 92 1 39 E. 4a.

368 Der wirtschaftlich Verfiigungsberechtigte triigt die finanziellen Lasten, die mit dem
Betrieb des Fahrzeuges zusammenhéngen (Betriebs- und Unterhaltskosten, sowie Ver-
sicherung und Steuern); siche auch FELLMANN, Bd. II, Rz 220 ff. m.w.H.

Massgebend ist nicht, wer die momentane Beniitzungsmoglichkeit des Fahrzeugs hat,
sondern wer dariiber entscheiden kann, wann und in welchem Rahmen er das Fahr-
zeug gebraucht; sieche auch FELLMANN, Bd. II, Rz 223 ff. m.w.H.

370 GIGER, SVG-Komm, Art. 58 N 25.

371 FELLMANN, Bd. II, Rz 217.

372 BGE 129 111 102 E. 2.1.

366

369
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Neben natiirlichen Personen kdnnen auch juristische Personen die Halterei-
genschaft eines Motorfahrzeuges innehaben. Mdglich sind selbstverstéindlich
auch Personen des 6ffentlichen Rechts (Art. 73 Abs. 1 SVG).37

Der Halter hat fiir jedes, auch nicht schuldhafte Verhalten des Lenkers oder
Hilfspersonen einzustehen, soweit er nach Art. 58 Abs. 1 SVG haftet.3”* Der
Halter haftet jedoch nur bei Verschulden des Lenkers oder der Hilfsperson im
Falle der Haftung fiir Nichtbetriebs-Verkehrsunfille nach Art. 58 Abs. 2 SVG
sowie bei der Haftung zwischen Motorfahrzeughaltern fiir Sachschdden nach
Art. 61 Abs. 2 SVG.37

Der Halter hat also fiir alle Fahrzeugfiihrer, insbesondere seine Hilfspersonen,
einzustehen. Ob es sich bei den Hilfspersonen um eigenes Personal (eigene
Chauffeure) oder andere Personen handelt, denen der Halter den Betrieb er-
laubt, ist nicht von Bedeutung.’’® Die Funktion der Hilfsperson muss sich
jedoch auf den Betrieb im Sinne von Art. 58 Abs. 1 SVG beziehen und auf
die Verwirklichung der Betriebsgefahr auswirken, ansonsten keine Halterhaf-
tung gegeben ist. Hilfspersonen sind Personen, die sich unmittelbar an der
Fiihrung des Fahrzeugs beteiligen, indem sie Tétigkeiten ausiiben, die iibli-
cherweise dem Lenker obliegen. Darunter fallen z.B. Personen, die voriiber-
gehend das Lenkrad halten, die Hupe oder das Licht betdtigen, aber auch
Personen, die die Fiihrung mit ithrem Verhalten mittelbar beeinflussen, wie
z.B. ein Fahrlehrer.’”” Der fiir die Kontrolle und den Verkauf von Billetten
zustindige Kondukteur eines Busunternehmens ist hinsichtlich seiner Tétig-
keit als Kondukteur nicht als Hilfsperson im Sinne des SVG zu qualifizie-
ren.’’8

Im offentlichen Personenverkehr stellt sich in diesem Zusammenhang die
Frage, ob der Halter fiir das Verhalten der Fahrgéste einzustehen hat. Der
Tatbestand des Betriebs und damit die Halterhaftung nach Art. 58 Abs. 1
SVG, kommt nur dann in Frage, wenn sich die Fahrgéste durch ihr Verhalten
an Betriebsfunktionen beteiligen, aus ihnen heraus handeln oder in solche
eingegriffen haben. Greift beispielsweise ein Fahrgast ins Lenkrad und verur-
sacht damit einen Unfall, kann sich der Halter gegeniiber Geschédigten nicht
auf Drittverschulden berufen und sich somit nicht von der Haftung befreien.
Der Fahrgast wird einer Hilfsperson gleichgestellt, fiir welche der Halter

373 OFTINGER/STARK, Bd. I1/2, § 25 Rz 128.

374 GIGLER, SVG Kommentar, Rz 45; FELLMANN, Bd. II, Rz 262 m.w.H.; OFTINGER/
STARK, Bd. 112, § 25 Rz 150.

375 FELLMANN, Bd. II, Rz 262.

376 OFTINGER/STARK, Bd. I1/2, § 25 Rz 134,

377 FELLMANN, Bd. II, Rz 270 ff.

378 OFTINGER/STARK, Bd. I1/2, § 25 Rz 135.
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einzustehen hat.’” Das gleiche gilt auch, wenn ein Fahrgast die Tir 6ffnet
und dadurch einen Unfall verursacht.

In der Praxis ist die Qualifikation des Halters fiir den Geschidigten nicht
immer von Bedeutung, da dem Geschidigten geméss Art. 65 Abs. 1 SVG ein
direktes Forderungsrecht gegeniiber dem Versicherer zusteht.!

C. Haftung bei Betrieb des Fahrzeuges nach
Art. 58 Abs. 1 SVG

Gemdss Art. 58 Abs. 1 SVG haftet der Halter des Motorfahrzeugs, wenn
durch den Betrieb eines Motorfahrzeugs ein Mensch getdtet oder verletzt
wird oder ein Sachschaden entsteht.*®? Es handelt sich um eine sogenannte
Betriebshaftung, bei welcher sich die Gefahrdungshaftung durch die besonde-
ren Gefahren des Betriebs rechtfertigt.

Um die Haftung nach Art. 58 Abs. 1 SVG zu begriinden, geniigt der Nach-
weis des Kausalzusammenhangs zwischen dem Betrieb des Motorfahrzeugs
und dem Schaden. Ein Verschulden des Halters oder eine Ordnungswidrigkeit
bilden keine Haftungsvoraussetzungen. Der Halter des Motorfahrzeuges haf-
tet sogar fiir Zufall.’®

Ist das Fahrzeug nicht in Betrieb, sieht das SVG ausnahmsweise trotzdem
eine Haftung vor, wenn der Geschidigte bei einem Verkehrsunfall ein Ver-
schulden des Halters oder einer Person, fiir die der Halter verantwortlich ist,
nachweisen kann oder eine fehlerhafte Beschaffenheit des Motorfahrzeuges
am Unfall mitgewirkt hat (Art. 58 Abs. 2 SVG). Des Weiteren haftet der Hal-
ter nach Ermessen des Richters «auch fiir Schiaden infolge der Hilfeleistung
nach Unfillen seines Motorfahrzeuges, sofern er fiir den Unfall haftbar ist
oder die Hilfe ihm selbst oder den Insassen seines Fahrzeuges geleistet wur-
de» (Art. 58 Abs. 3 SVGQ).

Die Gefdhrdungshaftung nach Art. 58 Abs. 1 SVG kommt auch dann zur
Anwendung, wenn ein Passagier mit welchem ein Vertrag geméss PBG be-

379 OFTINGER/STARK, Bd. II/2, § 25 Rz 145.

380 SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Rz 928.

381 ygl. dazu X.K.

382 Zum Betriebsbegriff, vgl. sogleich X.C.1.

33 Dazu bestimmt das Gesetz ausdriicklich, dass der Halter fiir einen Unfall, der auf-
grund seines unverschuldeten fehlerhaften Fahrzeugs entsteht, haftbar ist (Art. 59
Abs. 1 SVG); OFTINGER/STARK, Bd. 11/2, § 25 Rz 19.
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steht, durch den Betrieb eines Fahrzeuges verletzt oder getotet wird (Art. 51
Abs. 2 PBG).3%

1. Betrieb des Fahrzeugs

Die Gefdhrdungshaftung des Halters eines Fahrzeugs kommt gemdiss
Art. 58 SVG nur dann in Frage, wenn sich eine Betriebsgefahr des Motor-
fahrzeuges verwirklicht, d.h. der Schaden®®> durch den Betrieb des Fahrzeugs
entsteht. Die Auswirkung der besonderen Betriebsgefahr bildet damit die
Voraussetzung fiir die Anwendung der Gefdhrdungshaftung nach Art. 58
Abs. 1 SVG.

Gemiss hochstrichterlicher Rechtsprechung ist im Strassenverkehr vom ma-
schinentechnischen Betriebsbegriff**¢ auszugehen.’®” Der Betrieb wird dem-
nach bejaht, «<wenn der schadenstiftende Unfall in seiner Gesamtheit betrach-
tet, mit der besonderen Gefahr, die durch den Gebrauch der maschinellen
Einrichtungen (Motor, Scheinwerfer usw.) des Motorfahrzeuges geschaffen
wird, zusammenhdngt»*%8. Vereinfacht ausgedriickt, gilt, dass ein Fahrzeug in
Betrieb ist, wenn es sich fortbewegt. Die besondere Gefahr geht dann von
seiner Geschwindigkeit, seiner Kraft, der Masse oder seinem Uberraschungs-
und Blende-effekt aus.’® Mit der Geschwindigkeitszunahme wird auch die
Fahigkeit, die Richtung rasch zu dndern bzw. Ausweichmandver zu vollbrin-
gen sowie schnell anzuhalten schwierig. Die besondere Betriebsgefahr liegt
auch im engen Kontakt mit anderen Strassenbeniitzern, u.a. besteht eine er-
hohte Gefdhrdung anderer beim Mandvrieren, insbesondere auf belebter und
rasch befahrener Strasse. Die Haftung wird auch dann bejaht, wenn das Fahr-
zeug sich ohne laufenden Motor unter Ausniitzung der Schwerkraft fortbe-
wegt, also beispielsweise wenn es einen Abhang hinunterrollt.>*® Der Be-
triebsbegriff wird auch bejaht, wenn ein Motorfahrzeug angesichts einer Ge-
fahr anhélt mit der Absicht sofort weiterzufahren, es dann aber vorher zur

384 Fiir die Haftung fiir Hand- und Reisegepick vgl. IV.B.

385 Korper- oder Sachschaden.

386 Dies im Gegensatz zum Begriff des Eisenbahnbetriebs, wo vom betrieblichen Be-
triebsbegriff ausgegangen wird, vgl. dazu V.B.2.

BGE 97 I1 161 E. 3b worin sich das Bundesgericht mit den Revisionsarbeiten ausei-
nandersetzt und bestdtigt, dass am bereits vor der Revision verwendeten maschinen-
technischen Betriebsbegriff festgehalten werden kann; bestétigt in: BGE 107 11 269
E.laund 11411376 E. 1 b.

38 BGE 10711269 E. 1 a.

389 SCHAFFHAUSER, Rz 938; NIGG, 25 f.

3% OFTINGER/STARK, Bd. 11/2, § 25 Rz 354; FELLMANN, Bd. II, Rz 376 ff. m.w.H.

387
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Kollision kommt. Steht das Fahrzeug hingegen mit abgestelltem Motor und
ausgeschalteten Scheinwerfern still, ist es grundsitzlich nicht in Betrieb.*!

Entsteht der Schaden nur anldsslich des Betriebes eines Motorfahrzeuges,
fillt dies nicht unter die Haftung nach Art. 58 Abs. 1 SVG.*? Dies ist bei-
spielsweise der Fall, wenn einem Mitfahrer beim Zuschlagen der Tiire einen
Finger zerquetscht®** oder wenn ein Motorradfahrer gegen die offene Tiire
eines stehenden Autos fahrt und stiirzt.*** In beiden Féllen wird der Unfall
weder durch die Bewegung des Fahrzeuges noch durch eine Funktion seiner
maschinellen Einrichtungen verursacht. Das Bundesgericht verneinte den
Betrieb auch im Falle wo ein Soldat sich an der Hand verletzte, weil die
klemmende Ladewand des LKWs (mit laufendem Motor) plétzlich aufsprang
(ohne dass ein Zusammenhang mit dem Betrieb, insbesondere mit der Er-
schiitterung durch den laufenden Motor, bestand).’ Wird jedoch die Tiir
eines fahrenden Autos gedffnet und trifft einen Dritten ausserhalb des Fahr-
zeuges, liegt die Ursache der Kollision in der Fortbewegung als Normalfall
des Betriebs.?*® Die Geschwindigkeit des Motorfahrzeuges spielt keine Rolle.
Die Fortbewegung durch die eigene Schwerkraft wird derjenigen durch den
Motor gleichgestellt.>*?

Der Betrieb erfasst hingegen die Gesamtheit der Vorgénge, welche mit der
Fortbewegung zusammenhédngen. Darunter fillt auch einen Unfall, welcher
entsteht weil der Fiihrer oder ein Fahrgast einen Arm ausstreckt und einen
Dritten ausserhalb des Fahrzeuges trifft.3%

In Anlehnung an die «Hunter»-Rechtsprechung®” hat das Bundesgericht die
Haftung des Motorfahrzeughalters nach Art. 58 SVG fiir Schockschaden von
Angehorigen unmittelbarer Unfallopfer bejaht. Danach ist auch derjenige als
durch den Betrieb eines Motorfahrzeuges im Sinne von Art. 58 SVG direkt
Geschidigte anzusehen, der infolge der Nachricht iiber den Unfalltod eines
Angehorigen einen Schock erleidet.*

31 DAHLER/SCHAFFHAUSER, § 13 Rz 13.24; GIGER, SVG-Komm, Art. 58 N 52; bleiben
hingegen die Scheinwerfer eingeschaltet, so befindet sich das parkierte Auto in Be-
trieb, da das Auto auch in diesem Fall eine Gefahr durch Blenden eines entgegen-
kommenden Fahrzeuges darstellt, vgl. BGE 63 11 339 E. 1.

32 BGE 107 11269 E. 1a.

393 BGE 63 11 267, 269.

3% BGE8811455E. 1.

3% BGE 107 11269 E. 2c.

39 NIGgG, 28 f.

397 BGE 63 11 267, 269 f.

398 OFTINGER/STARK, Bd. 11/2, § 25, Rz 358.

3% BGE 11211 118.

400 BGE 138 11 276 E. 3.
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2. Sonderfall stillstehende Fahrzeuge

Beim offentlichen Personenverkehr stehen Busse regelméssig still um Fahr-
géste an den Haltestellen ein- und aussteigen zu lassen. Normalerweise wird
der Motor wihrend diesem Vorgang nicht ausgeschaltet. Oft warten Busse
auch an den Endstationen fiir eine gewisse Zeit. Ereignet sich ein Unfall wéh-
rend des Stillstands des Busses, ist fraglich, ob der Betriebsbegriff i.S.v.
Art. 58 Abs. 1 SVG erfiillt ist. Da die Gefiahrdungshaftung des Fahrzeughal-
ters nur bei Bejahung des Betriebs in Frage kommt, ist die Qualifikation von
Bedeutung.

Vermehrt wird diskutiert, ob das zeitliche Element bei der Abgrenzung von
Betrieb und Nichtbetrieb eine Rolle spielt.*! In der Doktrin werden unter-
schiedliche Ansitze vertreten.*%?

Grundsitzlich ist der Betriebsbegriff bei kurzzeitigem Anhalten mit laufen-
dem Motor auf der Fahrbahn zu bejahen, obwohl sich das Fahrzeug nicht
fortbewegt. Steht das Fahrzeug hingegen am Fahrbandrand, ist der Betriebs-
begriff zu verneinen.*®

Die Kasuistik zu diesem Abgrenzungsthema ist gross. ™ Das Bundesgericht
bejaht grundsitzlich den Betrieb beim Stillstand auf der Fahrbahn, und ver-
neint ihn am Fahrbahnrand.*%

401 NIGG, 27 f. m.w.H.; OFTINGER/STARK, Bd. I1/2, § 25, Rz 360; kritisch: SCHAFFHAU-

SER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Rz 944.

Vgl. Uberblick iiber Doktrin in: EMMENEGGER/GEISSELER, 17 f.

403 Vgl EMMENEGGER/GEISSELER, 16 f.; FELLMANN, Bd. II, Rz 379 m.w.H.

404 Betriebsbegriff bejaht: BGE 63 11339, 343 (Scheinwerfer eines parkierten Autos
blendeten anderen Lenker, der Fussgénger anféhrt); BGE 64 11237 E. 1 (PW hélt an
um Kollision zu vermeiden); BGE 110 11423 E. 1 (Anhénger kippt auf Bahniiber-
gang, einige Minuten spéter kommt es zur Kollision mit dem Zug); BGE 113 II 323
E. 2 (Panne im Tunnel, 90 Sekunden spiter kommt es zum Zusammenstoss mit nach-
folgendem LKW); Betriebsbegriff verneint: BGE 102 I1 281 E. 2 (Lastwagen, der in-
nerorts circa 30 Minuten zum Auf- und Abladen von Waren anhielt, Unfall nach 10
Minuten); BGE 100 II 49 E. 2 (Taxi, welches in einer Strassenausbuchtung vor einem
Hotel mit stillstehendem Motor einen Fahrgast auslud); EMMENEGGER/GEISSELER, 17.

405 Urteil 4A_83/2015 vom 15. Juni 2015: Kollision eines Motorrades mit der Ladebord-
wand eines LKW, der teilweise auf der rechten Fahrspur, teilweise auf dem Trottoir
parkiert war. Der LKW befand sich mit rund 70 cm auf dem Trottoir, in seiner restli-
chen Breite auf der Strasse und liess damit - links des LKW's - auf der rechten Fahr-
spur einen Durchfahrbereich von etwas mehr als einem Meter offen. Das Bundesge-
richt fithrt kurzgefasst aus: Der LKW sei im Zeitpunkt des Unfalls auf dem Trottoir
parkiert gewesen und nicht in Betrieb. Art. 58 Abs. 1 SVG komme demzufolge nicht
zur Anwendung. Abgelehnt wurde eine Haftung des Halters gemiss Art. 58 Abs. 2
SVG und andererseits die Haftung gestiitzt auf den Gefahrensatz.

402
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Autobusse des offentlichen Personentransports befinden sich wihrend dem
Auf- und Abladen von Passagieren an Haltestellen in Betrieb. Nach der hier
vertretenen Auffassung fillt hingegen ein Bus, der an der Endstation in einer
Busschlaufe wartet unabhingig davon, ob der Motor abgestellt ist oder z.B.
zwecks Heizung eingeschaltet bleibt, nicht unter den Betriebsbegriff. Solche
stillstehenden Busse sind von der Gefdhrdungshaftung von Art. 58 Abs. 1
SVG nicht erfasst. Im Einzelfall ist zu priifen, ob eine Haftung nach Art. 58
Abs. 2 SVG in Frage kommt (vgl. sogleich X.D), wonach der Halter jedoch
nur bei Verschulden haftet.

3. Kausalzusammenhang zwischen Betrieb und Schaden

Der Fahrzeughalter haftet nach Art. 58 Abs. 1 SVG nur dann, wenn der Scha-
den durch den Betrieb seines Motorfahrzeugs entstanden ist. Zwischen dem
Schaden und dem Betrieb des Fahrzeugs wird damit zwingend ein natiirlicher
und adidquater Kausalzusammenhang vorausgesetzt. Der maschinelle Betrieb
des Fahrzeuges muss zum Schaden gefiihrt haben und der Schaden muss
Folge der Verwirklichung der besonderen Gefahr des Fahrzeugs sein.*%

D. Haftung ohne Betrieb des Fahrzeuges nach
Art. 58 Abs. 2 SVG

Art. 58 Abs. 2 SVG erginzt Abs. 1 in dem Sinne, dass der Halter auch fiir
einen Verkehrsunfall haftet, der nicht durch einen Betriebsvorgang des Fahr-
zeuges veranlasst worden ist.*”7 Nach Art. 58 Abs. 2 SVG haftet der Halter
auch bei einem Verkehrsunfall, der nicht durch ein in Betrieb befindliches
Motorfahrzeug verursacht wird, sofern der Geschédigte beweist, dass den
Halter oder Personen, fiir die er verantwortlich ist, ein Verschulden trifft oder
dass die fehlerhafte Beschaffenheit**®® des Motorfahrzeuges mitgewirkt hat.

Fir die Haftung nach Art. 58 Abs. 2 SVG werden vorausgesetzt, dass das
Fahrzeug nicht in Betrieb ist und ein Verkehrsunfall*® verursacht, das Fahr-
zeug demnach im Verkehr ist. Verkehr herrscht immer dort, wo Fahrzeuge

406 FELLMANN, Bd. II, Rz 391; SCHAFFHAUSER, Rz 976.
47 BGE 107 11 269 E. 1a.

408 7ur fehlerhaften Beschaffenheit vgl. X.F.5.

409 Das SVG definiert den Verkehrsunfall nicht.

94 KOLT Schriftenreihe 9



X. Beforderung auf der Strasse

und Fussginger regelméssig in einer bestimmten Dichte zirkulieren.*'° Im
Verkehr ist ein Fahrzeug ebenfalls, wenn es ausserhalb der Fahrbahn (z.B. auf
einem Parkplatz oder in einer Haltebucht) oder am Rande des Verkehrs anhalt
oder parkiert ist; wenn ein abgestelltes Fahrzeug ungewollt ins Rollen kommt
oder wenn ein Insasse eines abgestellten Fahrzeugs durch das Offnen einer
Fahrzeugtiire andere Verkehrsteilnehmer verletzt.*!!

Art. 58 Abs. 2 SVG bezieht sich insbesondere auf Unfallsituationen, wie das
Anhalten oder Parkieren an untunlicher Stelle. Ein am Strassenrand stehender
Lastwagen oder Autobus bildet nur mit seiner Masse ein Hindernis, es ver-
wirklicht sich jedoch keine Gefahr, die mit dem Betrieb zusammenhéngt. Ob
der Motor lauft und die Ziindung zwecks Funktionieren der Blinker oder
Heizung eingeschaltet ist, spielt keine Rolle.*!2

In Bezug auf den o6ffentlichen Personenverkehr ist eine Haftung des Trans-
portunternehmens nach Art. 58 Abs. 2 SVG beispielsweise zu priifen, wenn
ein Bus vorilibergehend an seiner Endhaltestelle abgestellt ist, bevor der
Chauffeur die Fahrt fortsetzt. Der Bus befindet sich nach der hier vertretenen
Auffassung nicht im Betrieb aber im Verkehr.

Ein Verkehrsunfall eines nicht in Betrieb stehenden Fahrzeugs kann nur vor-
liegen, wenn noch andere Verkehrsteilnehmer darin verwickelt sind.*13

Auf Tatbestinde, auf welche Art. 58 Abs. 1 und Abs. 2 SVG nicht anwendbar
sind, ist eine Haftung nach Art. 41 ff. OR zu priifen.

E. Haftung bei Hilfeleistungen nach Unfall nach
Art. 58 Abs. 3 SVG

Leistet jemand nach einem Verkehrsunfall Hilfe und kommt dabei zu Scha-
den*'*, haftet nach Ermessen des Richters je nach Konstellation der Fahr-
zeughalter oder ein Dritter dafiir (Art. 58 Abs. 3 SVG):

410 Ni1GG, 38; Die Kollision auf der Skipiste zwischen einem Pistenfahrzeug mit ausge-

schaltetem Motor mit einem Skifahrer gilt als Verkehrsunfall, vgl. BGE 116 11 214
E. 1.b.

411 SCHAFFHAUSER, Rz 1072; Nicht im Verkehr befindet sich ein Traktor auf einer Wiese
(BGE 114 11 376 E. 1.a); auch bei der Verletzung eines Insassen beim Be- oder Aus-
steigen aus einem Fahrzeug oder beim Be- und Entladen ereignet sich kein Verkehrs-
unfall (BGE 107 II 269 E. 2.c); einen Verkehrsunfall verneinte das Bundesgericht so-
dann in einem Fall, bei dem sich am Kreismihanhénger zwei Messer 10sten und eine
Fahrleitung der Eisenbahn durchtrennte (BGE 114 11 376 E. 1.a).

412 BGE 107 1269 E. 1.a.

413 NiGa, 39.
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— Haftet der Halter fiir den priméiren Unfall nach Art. 58 Abs. 1 oder Abs. 2

oder nach Art. 61 SVG*'5, haftet er auch fiir den Schaden der anlisslich
der Hilfeleistung entstand.

— Haftet der Halter fiir den primdren Unfall nicht, haftet er dem Hilfeleis-

tenden nur, wenn ihm selbst oder den Insassen seines Fahrzeugs Hilfe ge-
leistet wird. Ansonsten der Hilfeleistende nur gegen einen Dritten vorge-
hen kann.*®

Bei Anspriichen des Hilfeleistenden aus Art. 58 Abs. 3 SVG sind die Voraus-
setzungen von Art. 422 OR (Geschéftsfiihrung ohne Auftrag) sinngemaéss
anwendbar. Die Hilfeleistung muss damit im Interesse und unter Beriicksich-
tigung des erkennbaren oder mutmasslichen Willens des Hilfsbediirftigen
erbracht werden, dies mit der erforderlichen Sorgfalt. Die Verrichtungen des
Hilfeleistenden sollen notwendig oder niitzlich und den Verhéltnissen ange-
messen sein.*!’

F. Haftungsausschluss und Entlastungsgriinde

Sind die Voraussetzungen fiir die Gefahrdungshaftung nach Art. 58 SVG
erfiillt, kann sich der Halter von der Haftpflicht befreien, wenn er beweist,
dass der Unfall durch hohere Gewalt oder grobes Verschulden des Gescha-
digten oder eines Dritten verursacht wurde, ohne dass ihn selbst oder Perso-
nen, fiir die er verantwortlich ist, ein Verschulden trifft oder dass eine fehler-
hafte Beschaffenheit des Motorfahrzeuges mitgewirkt hat (Art. 59 Abs. 1
SVG)

Grundsitzlich wird der addquate Kausalzusammenhang unterbrochen, wenn
zu einer an sich adidquaten Ursache eine andere Ursache hinzutritt, die einen
derart hohen Wirkungsgrad aufweist, dass erstere nach wertender Betrach-
tungsweise als rechtlich nicht mehr beachtlich erscheint. Dabei ist die Intensi-
tdt der beiden Ursachen entscheidend.*'

414 Gemeint sind Personen- und Sachschiden; GIGER, SVG-Komm, Art. 58 N 58.

415 Zum Begriff des Halters vgl. X.A.3.

416 GIGER, SVG-Komm, Art. 58 N 57.

417 SCHAFFHAUSER, Rz 1081.

418 Urteil des Bundesgerichts 4A 115/2014 vom 20. November 2014 E.6.4.1;
BGE 130 IIT1 182 E. 5.4; 116 11 519 E. 4b je mit Hinweisen.
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1. Hohere Gewalt

Wie bereits unter der Haftung der Eisenbahn ausgefiihrt, liegt hohere Gewalt
vor, wenn ein unvorhergesehenes, unabwendbares und aussergewohnliches
Ereignis von aussen hereinbricht. Es besteht kein Zusammenhang zwischen
dem Betrieb des Fahrzeugs und dem Ereignis. Fiir weitere Ausfithrungen wird
auf die unter der Haftung der Eisenbahn dargelegten Grundsétze und Defini-
tion der hoheren Gewalt verwiesen.*!

Keine hohere Gewalt liegt bei Vereisung der Strasse, plotzlich auftretender
Nasse, Méngel des Strassenbelags oder bei Explosion des Fahrzeuges infolge
mangelhafter Konstruktion oder Ohnmacht des Fahrzeugfiihrers vor.**

Aufgrund des sehr engen Anwendungsbereichs der hoheren Gewalt hat dieser
Entlastungsgrund in der Praxis eine eher geringe Bedeutung.

2. Grobes Selbstverschulden

Auch das grobe Selbstverschulden des Geschidigten kann ein Entlastungs-
grund darstellen. Geschédigter ist derjenige der einen Korper- oder Sachscha-
den erleidet und nicht selber Halter ist.*?!

Das Bundesgericht bejaht grobes Verschulden (grobe Fahrléssigkeit), wenn
der Strassenbeniitzer elementare Vorsichtsregeln verletzt, deren Beachtung
sich jedem verstindigen Menschen in der gleichen Lage und unter den glei-
chen Umstdnden aufdringt.*?? Das Selbstverschulden des Verletzten muss
eine derartige Intensitét erreichen, dass es als einzige beachtliche Ursache fiir
das Schadenereignis erscheint und die Betriebsgefahr des Fahrzeuges recht-
lich irrelevant erscheint.*”® Eine Haftungsentlastung kommt demnach nur
dann in Betracht, wenn den Halter seinerseits kein Verschulen trifft und auch
keinerlei Erhohung der Betriebsgefahr auf seiner Seite am Schaden mitge-
wirkt hat.424

Das Selbstverschulden bedingt Urteilsfahigkeit des Verletzten, welche der
Halter zu beweisen hat. Kinder im Vorschulalter gelten im Strassenverkehr
als nicht urteilsfahig, da ihnen das nétige Urteilsvermogen beim Umgang mit

49 Vol V.C.I.

420 SCHAFFHAUSER, Rz 1021 f.

41 Vgl. auch die Ausfiihrungen zur Eisenbahnhaftung V.C.2.
422 BGE1111189E. 1.2;9511573 E. 2.a.

423 Vgl. FELLMANN, Bd. II, Rz 640 ff.

4% DAHLER/SCHAFFHAUSER, § 11 Rz 11.34.
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Gefahren im Strassenverkehr fehlt.*?> Sind die Kinder ilter, ist ein allfélliges
Verschulden unter Umstidnden weniger schwer zu werten als dasjenige eines
Erwachsenen.*?¢ Klare Altersgrenzen ab wann einem Kind ein grobes Ver-
schulden vorgeworfen werden kann, fehlen. Nach der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung scheidet ein grobes Verschulden von Kindern unter neun
Jahren generell aus.*”” Bei einem 13-jahrigen Fahrradfahrer bejahte das Bun-
desgericht grobes Verschulden, als dieser mit hoher Geschwindigkeit von
einer uniibersichtlichen Nebenstrasse in die Hauptstrasse einbog, wo er mit
einem Lastwagen kollidierte.*”® In der Doktrin liegt die Altersgrenze tenden-
ziell hoher.*” Kann dem Kind aufgrund seines Alters kein grobes Selbstver-
schulden vorgeworfen werden, fallt ein Haftungsausschluss ausser Betracht.
Dennoch ist das Verschulden im Rahmen von Art. 59 Abs. 2 SVG haftungs-
mindernd zu beriicksichtigen. Zu beachten ist, dass dem Kind die mangelnde
Beaufsichtigung durch die Eltern nicht als Selbstverschulden entgegengehal-
ten werden kann. Auch haftungsausschliessendes Drittverschulden wird i.d.R.
nicht angenommen. Allfdllige Anspriiche des Halters gegeniiber den Eltern
wiren auf dem Regressweg geltend zu machen (Art. 60 Abs. 1 SVG).#° In
der Lehre wird die Meinung vertreten, dass die Betriebsgefahr als Unfallursa-
che stirker ins Gewicht fillt als die mangelnde Beaufsichtigung durch die
Eltern und damit (bei beidseitiger Schuldlosigkeit) der Halter eine Haftungs-
quote von mindestens % zu tragen hat.*!

Das Bundesgericht bejahte das grobe Selbstverschulden eines Fussgéngers,
der ohne Seitenblick und tiberraschend den Fussgingerstreifen betrat*? sowie
eines Radfahrers, der aus einer uniibersichtlichen Seitenstrasse vorschrifts-
widrig auf die Hauptstrasse fihrt und mit einem Motorrad kollidiert**3. Gro-
bes Verschulden des Geschédigten liegt auch vor, wenn ein Motorradfahrer
bei ungiinstigen Sichtverhéltnissen eine Kurve schneidet und mit einem kor-

425 EMMENEGGER/GEISSELER, 34; EMMENEGGER/GEISSELER sprechen sich fiir die analoge
Anwendung von Art. 54 OR aus, wobei dies in der Praxis nur selten vorkommen wird,
ndmlich nur in Féllen bei denen der Versicherungsschutz ungeniigend und zugleich
die Finanzierungskraft des geschidigten Kindes besser ist.

426 FELLMANN, Bd. II, Rz 650 f.

427 BGE1111189E.1bm.V.a. BGE 10411184 E. 2 f.

428 Unveroffentlichtes Urteil des Bundesgerichts vom 18. Januar 1955, zit. in: EMME-
NEGGER/GEISSELER, 34, Fn. 173.

429 EMMENEGGER/GEISSELER, 35.

430 EMMENEGGER/GEISSELER, 42.

431 EMMENEGGER/GEISSELER, 42.

42 BGE9511184E. 3.

43 BGE 63 11209 E. 2a.
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rekt fahrenden Auto kollidiert oder wenn ein Viehhiiter seine Kuh iiber eine
Hauptstrasse treibt, ohne sich zu vergewissern, dass die Strasse frei ist.***

Lasst sich das Selbstverschulden des nichtmotorisierten Geschéddigten als
grobfahrldssig qualifizieren, hat er gegeniiber dem Halter des Motorfahrzeugs
voll fiir den Schaden einzustehen und verliert seinen eigenen Schadenersatz-
anspruch ginzlich, vorausgesetzt, dass den Halter kein Verschulden und keine
erhohte Betriebsgefahr treffen.*3

Ist das Selbstverschulden nicht grobfahrlédssig, wird es immerhin bei der Be-
messung des Schadenersatzes beriicksichtigt (Art. 43/44 OR). Das Bundesge-
richt bejahte eine Schadensreduktion von % bei einem Fussgénger, der neben
anderen Personen nicht auf dem Trottoir, sondern auf der Strasse ging und bei
schlechten Sichtverhédltnissen von einem Auto angefahren wurde, weil der
Lenker durch ein parkiertes Auto geblendet wurde.**

3. Grobes Drittverschulden

Das Verhalten eines Dritten vermag den Kausalzusammenhang nur zu unter-
brechen, wenn diese Zusatzursache derart ausserhalb des normalen Gesche-
hens liegt, derart unsinnig ist, dass damit nicht zu rechnen war.**” Denkbar ist
beispielsweise der Fall indem ein Fussgénger einen anderen unverhofft vom
Trottoir in die Fahrbahn stosst und dieser mit einem Motorfahrzeug kollidiert
oder ein Fahrradfahrer, der unter Ausserachtlassung jeglicher Vorsicht iiber
einen Stopp fahrt und das korrekt fahrende Auto zum Ausweichen zwingt,
welches dadurch mit einem anderen Fahrzeug kollidiert.

Dritte konnen alle Personen sein, die weder Geschédigte noch Haftpflichtige
sind. Personen, fiir deren Verschulden der Halter nach Art. 58 Abs. 4 SVG
verantwortlich ist, konnen nicht Dritte sein. Bei Beteiligung mehrerer Halter
an einem Unfall, kdnnen auch die anderen Halter gegeniiber dem belangten
Halter Dritte sein.**

Auch beim Drittverschulden sind objektive Umstidnde des Unfalls sowie die
Urteilsfahigkeit des Dritten zu beriicksichtigen. Das Verhalten des Dritten
wird am Massstab eines sorgfiltigen und umsichtigen Verkehrsteilnehmers

44 GIGER, SVG-Komm, Art. 59 N 7.

435 DAHLER/SCHAFFHAUSER, § 11 Rz 11.34.

46 BGE 63 11339E. 1.

47 Urteil des Bundesgerichts 4A 115/2014 vom 20. November 2014 E.6.4.1;
BGE 116 11 519 E. 4b.

438 SCHAFFHAUSER, Rz 1064.
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bemessen. Wie beim Selbstverschulden wird auch beim Drittverschulden
grobe Fahrléssigkeit verlangt.**

4. Eigene Schuldlosigkeit

Der Nachweis eines Entlastungsgrundes (hohere Gewalt, grobes Selbst- oder
Drittverschulden) entlasten den Halter nur, wenn er gleichzeitig beweist, dass
weder ihn selbst, noch Personen, fiir die er verantwortlich ist, ein unfallkausa-
les Verschulden trifft.*4

Das Gesetz definiert nicht fiir welche Personen der Halter i.S.v. Art. 59
Abs. 1 SVG verantwortlich ist. In Analogie zu Art. 58 Abs. 4 SVG, sind diese
die Fahrzeugfiihrer und mitwirkende Hilfspersonen.**! Waren weder Hilfsper-
sonen noch ein vom Halter verschiedener Fahrzeugfiihrer mitbeteiligt, entfallt
dieser Teil des Befreiungsbeweises.

Der Halter muss beweisen, dass er bzw. die Personen, fir die er verantwort-
lich ist sich, in Bezug auf die Umstéinde die zum Unfall fiihrten, sorgfiltig
verhielten und insbesondere keine Verkehrsregeln verletzten, die im Zusam-
menhang mit dem Unfall von Relevanz waren. Zu den zu beweisenden Um-
stinden gehoren z.B. das Blinken beim Abbiegen, das Einhalten der zuléssi-
gen Hochstgeschwindigkeit, Beachtung des Vortrittsrechts, Fahren auf der
Spur, geniigend Raum beim Uberholen usw.*? Aufgrund der Schwierigkeit
des Beweises des Nichtvorhandenseins von Tatsachen, wird auch von der
Gegenpartei ein aktives Mitwirken am Beweisverfahren gefordert.*+3

49 FELLMANN, Bd. II, Rz 659 ff.

40 In der Lehre ist umstritten, ob es sich dabei um eine vom Gesetz aufgestellte Schuld-
vermutung handelt, die durch Exkulpationsbeweis wiederlegt werden kann oder um
eine blosse Beweislastregel. SCHAFFHAUSER, Rz 1015 spricht sich fiir die Verschul-
densvermutung aus, welche im Gegensatz zu Art. 60 Abs. 2 und 61 SVG stehe, wo
der Klédger das Verschulden zu beweisen hat; a.M. FELLMANN, Bd. II, Rz 681 m.V.a
BREHM, die sich gegen die Verschuldensvermutung aussprechen und in Art. 59 Abs. 1
SVG eine Beweislastregel erkennen.

441 Gl. M. FELLMANN, Bd. II, Rz 682 f.

442 Vgl. Aufzihlung bei FELLMANN, Bd. 11, Rz 673 ff.

443 SCHAFFHAUSER, Rz 1016.
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5. Fehlerhafte Beschaffenheit des Fahrzeuges

Schliesslich bedarf die Haftungsentlastung des Nachweises, dass nicht die
fehlerhafte Beschaffenheit des Fahrzeugs zum Unfall beigetragen hat.*#

Die Fehlerhaftigkeit muss sich im konkreten Unfallereignis ausgewirkt haben
(kausal sein), wobei die Kausalitit vermutet wird.**

Die Fehlerlosigkeit bemisst sich an den Anforderungen der Rechtsordnung,
insbesondere an den Vorschriften zur Verkehrs- und Betriebssicherheit des
Fahrzeuges (Art. 11 Abs. 1 und Art. 29 SVG).

6. Beweismass der Nachweise zur Haftungsentlastung

In der Lehre ist umstritten, mit welchem Beweismass die Nachweise zur Haf-
tungsentlastung i.S.v. Art. 59 Abs. 1 SVG zu erbringen sind.

Nach dem Regelbeweismass gilt ein Beweis als erbracht, wenn das Gericht
von der Richtigkeit einer Sachbehauptung nach objektiven Gesichtspunkten
iiberzeugt ist, sodass allfdllige Zweifel als unerheblich erscheinen. Ausnah-
men von diesem Regelbeweismass konnen sich aus dem Gesetz selber erge-
ben oder wurden durch die Rechtsprechung und Lehre herausgearbeitet. Die
iiberwiegende Wahrscheinlichkeit wird insbesondere in Fillen als ausrei-
chend betrachtet, bei denen ein strikter Beweis nicht nur im Einzelfall, son-
dern der Natur der Sache nach nicht moglich oder nicht zumutbar ist und
insofern eine «Beweisnot» besteht. 440

Gemiss bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann eine Ausnahme vom Re-
gelbeweismass nicht aus dem Wortlaut von Art. 59 Abs. 1 SVG abgeleitet
werden.*” Wihrend ein Teil der Lehre fiir den Beweis der fehlerfreien Be-
schaffenheit des Fahrzeuges eine Reduktion auf das Beweismass der iiber-

444 Wie bei der Schuldlosigkeit ist auch in Bezug auf die Fehlerlosigkeit des Fahrzeuges
in der Lehre umstritten, ob eine gesetzliche Vermutung der Fehlerhaftigkeit des Fahr-
zeugs besteht oder nicht, vgl. dazu FELLMANN, Bd. II, Rz 690, der die Regelung als
Beweislastregel qualifiziert.

445 SCHAFFHAUSER, Rz 1017 ff.

446 Nach dem Beweismass der iliberwiegenden Wahrscheinlichkeit gilt ein Beweis als
erbracht, wenn fiir die Richtigkeit der Sachbehauptung nach objektiven Gesichtspunk-
ten derart gewichtige Griinde sprechen, dass andere denkbare Mdglichkeiten verniinf-
tigerweise nicht massgeblich in Betracht fallen. Dazu: BGE 140 III 610 E. 4.1.

447 Urteil des Bundesgerichts vom 4C.332/2002 vom 08. Juli 2003 E.3.1. In E.3.2.
findet sich eine iibersichtliche Darstellung der verschiedenen Lehrmeinungen.
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wiegenden Wahrscheinlichkeit bejaht,*® halten andere am Regelbeweismass
fest.*?

Das Bundesgericht hat die Frage ausdriicklich offen gelassen.** Zum Beweis
des Fehlens eines Verschuldens des Halters hilt das Bundesgericht am strik-
ten Regelbeweismass fest.*!

G. Ermiissigung der Halterhaftung

Kann sich der Halter nicht nach Art. 59 Abs. 2 SVG von der Haftung entlas-
ten, siecht Art. 59 Abs. 2 SVG vor, dass der Richter die Ersatzpflicht unter
Wiirdigung aller Umsténde bestimmen kann, wenn ein Verschulden des Ge-
schédigten beim Unfall mitgewirkt hat.

Bei der Erméssigung ist danach zu fragen, ob neben dem Haftungsgrund des
Halters Umstidnde auf Seiten des Geschéddigten auftreten, die eine Aufteilung
der Schadenlast auf beide Beteiligten rechtfertigt. Eine Erméssigung kommt
dann in Frage, wenn beide (Halter und Geschidigter) ein Verschulden trifft
oder wenn nur den Geschédigten ein Verschulden trifft, dieses jedoch nicht
grob 1.S.v. Art. 59 Abs.1 SVG ist. Das Verschulden eines Dritten wird bei der
Ermaéssigung der Halterhaftung nicht beriicksichtigt.*3

Bei der Bemessung der Schadensersatzreduktion ist im Einzelfall auch die
allféllige Erhohung der Betriebsgefahr zu beriicksichtigen, welche beispiels-
weise aufgrund der fehlerhaften Beschaffenheit des Fahrzeuges bestehen
kann. 43

H. Schadensarten

1. Personen und Sachsschdden

Art. 58 Abs. 1 SVG sieht die Haftung fiir Sachschaden und Koérperschiden
vor. Mangels Umschreibung im SVG kann auf den Schadensbegriff des OR
zuriickgegriffen werden. Als Schaden gilt die ungewollte Verminderung des
Reinvermogens, welche in der Verminderung der Aktiven oder Vermehrung

48 OFTINGER/STARK, Bd. II, § 25 Rz 431; BREHM, Rz 330.

449 FELLMANN, Bd. II, Rz 691 ff,, insb. Rz 694.

40 Urteil des Bundesgerichts vom 4C.332/2002 vom 08. Juli 2003 E. 3.2.

41 Urteil des Bundesgerichts vom 4C.332/2002 vom 08. Juli 2003 E. 3.3.

42 SCHAFFHAUSER, Rz 1068 ff.

453 GIGER, SVG-Komm, Art. 59 N 11 f. mit einer Ubersicht iiber die Kasuistik.
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der Passiven oder in entgangenem Gewinn bestehen kann. Nach der Diffe-
renztheorie bemisst sich der Schaden nach dem gegenwirtigen Vermdgens-
stand und demjenigen, den das Vermodgen ohne das schéidigende Ereignis
hitte. 43

2. Reine Vermogensschdden

Das SVG beschriankt die Haftpflicht des Schidigers auf Personen- und/oder
Sachschaden. Reiner Vermogensschaden ist daher nach SVG nicht ersatz-
fahig.*5

Dem Geschédigten steht die Mdglichkeit zu, seine Anspriiche aus anderen
Rechtsgriinden (ausservertragliche Haftungsbestimmungen wie Art. 41 und
55 OR oder Vertrag) geltend zu machen. Der reine Vermogensschaden ist
nach der im allgemeinen Haftpflichtrecht giiltigen Schutznormtheorie nur zu
ersetzen, wenn die Schidigung durch Verstoss gegen eine Norm verursacht
wurde, die nach ihrem Zweck vor derartigen Schiden schiitzen soll.*3¢

3. Schaden an beforderten Sachen

Eine Ausnahme der Gefdahrdungshaftung nach Art. 58 Abs.1 SVG fiir Sach-
schiaden gilt fiir Schidden an den mit einem Motorfahrzeug beforderten Sa-
chen. Die Gefdhrdungshaftung des SVG gilt nicht fiir den Giitertransport
(Art. 59 Abs. 4 lit. b SVG). Wird das Frachtgut bei einem Verkehrsunfall
beschédigt, beurteilt sich der Anspruch des Geschédigten gegeniiber seinem
Frachtfiihrer nach OR.#’

Fiir Sachschdden im offentlichen Personentransport an beforderten Sachen
(wie Gepick, Kleider und mitgefiihrte Tiere) findet das PBG*® Anwendung
(Art. 59 Abs. 4 lit. b 2. Teilsatz SVGQG). Fiir die Haftung an beforderten Sachen
nach PBG wird auf obige Ausfiihrungen verwiesen.**

44 Zu den Begriffen des Sach- und Korperschadens kann auf die allgemeine Literatur

sowie auf die Ausfithrungen zum EBG verweisen werden, vgl. oben V.B.4.

455 BBI12007, 4492 m.H.a. BGE 106 I1 75 E. 3; 117 I1 101 E. 4; 106 11 75, E. 2.

46 BGE 122111192, E.7.

47 Zur Haftung im Strassengiiterverkehr vgl. KLETT, Strassengiiterverkehr, 111 ff.

458 Fiir den Schaden an beforderten Sachen verweist das SVG auf das Transportgesetz vom
04. Oktober 1985 (Art. 59 Abs. 4 1it. b SVG). Da das Transportgesetzes 2009 aufge-
hoben wurde und die fiir den Personenverkehr relevanten Artikel des Transportgesetzes
ins PBG tiberfiihrt wurden, bezieht sich der gesetzliche Verweis auf das PBG.

49 Vgl IV.B.
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L. Schadensberechnung/Schadenersatzbemessung

Fiir Art und Umfang des Schadenersatzes sowie die Zusprechung einer Ge-
nugtuung verweist das SVG auf die Grundsétze des Obligationenrechtes zur
unerlaubten Handlung (Art. 62 Abs. 1 SVG mit Verweis auf Art. 41 ff. OR,
insb. Art. 43 und 44 OR). Es wird auf die einschlégige Literatur zur Schaden-
ersatzbemessung verwiesen. 4%

Art. 62 Abs. 2 und 3 SVG enthilt ausdriickliche Bemessungskriterien. Hatte
der Getotete oder Verletzte ein ungewohnlich hohes Einkommen, so sieht das
SVG vor, dass der Richter die Entschiddigung unter Wiirdigung aller Umstén-
de angemessen ermissigen kann (Art. 62 Abs. 2 SVG).

Leistungen an den Geschidigten aus einer privaten Versicherung, deren Pra-
mien ganz oder teilweise vom Halter bezahlt wurden, sind im Verhéltnis sei-
nes Pramienbeitrages auf seine Ersatzpflicht anzurechnen, wenn der Versi-
cherungsvertrag nichts Anderes vorsieht (Art. 62 Abs. 3 SVG).

J. Mehrzahl von Haftpflichtigen und Haftungskollisionen

Der Begriff «Haftungskollision» setzt voraus, dass mindestens zwei Perso-
nen, der Schidiger und der Geschédigte, in einen Schadenfall verwickelt sind.
Bei einer Mehrzahl der Beteiligten sind die Eigenschaften der einzelnen Be-
teiligten zu beachten.*!

Im Strassenverkehr spielt es in der Beurteilung der Haftung bei Haftungskol-
lisionen eine entscheidende Rolle, ob der Beteiligte Halter oder Nichthalter
eines Fahrzeuges ist. Die Haftung des Halters beurteilt sich gemdéss
Art. 58 SVG und im Rahmen von Art. 59 Abs. 2 SVG. Bei einer Kollision
zwischen mehreren Motorfahrzeughaltern findet wiederum Art. 61 SVG An-
wendung. Wenn es um die Mitverantwortung des Geschidigten geht, beurteilt
sich die Frage der Schadenersatzbemessung in Anwendung derjenigen Be-
stimmung, die dessen Verhalten normiert. Geht es um einen geschédigten
Fussginger, wird sein Verschulden gemiss Art. 41 OR beurteilt; handelt es
sich um einen Tierhalter, so ist Art. 56 OR anzuwenden; fiir den Werkeigen-
timer gilt Art. 58 OR usw. Die Verteilung des Gesamtschadens auf die ein-
zelnen haftpflichtrechtlich relevanten Ursachen beruht auf richterlichem Er-
messen (Art. 4 ZGB). Nachfolgend werden im Zusammenhang mit den Haf-
tungskollisionen einzelne Urteile des Bundegerichtes diskutiert.

460" FELLMANN, Bd. IT, Rz 711 ff. m.w.H.
461 Sjehe dazu Ausfiihrungen unter V.D.
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1. Solidarische Haftung

Sind fiir den Schaden eines Dritten, an welchem ein Motorfahrzeug beteiligt
ist, mehrere Personen ersatzpflichtig, so haften sie dem Geschédigten nach
Art. 60 Abs. 1 SVG solidarisch. Jeder Haftpflichtige kann von einem Glaubi-
ger infolge seiner Solidarhaft in Anspruch genommen werden.

Art. 60 Abs. 1 SVG bedingt kumulativ folgende Voraussetzungen:

— Schaden eines Dritten der nicht Halter ist.

—  Unfall mit Beteiligung eines Motorfahrzeugs: Der Schaden muss die Fol-
ge eines Unfalles, also einer Ursache sein, fiir die (mindestens) ein Halter
nach Art. 58 SVG*? einzustehen hat.

—  Mehrere Ersatzpflichtige, entweder nur Motorfahrzeughalter oder Motor-
fahrzeughalter und Nichthalter: Dabei unwesentlich ist die Anzahl der
Haftpflichtigen und aus welchen Haftungsgriinden sie haften. 46

— Schaden eines Dritten der nicht Halter ist.

Bedeutung und Umfang der Solidaritdt ergeben sich aus den allgemeinen
Regeln des OR. Solidaritit bedeutet, dass der Geschédigte jeden Schédiger
fiir den ganzen von allen geschuldeten Schadenersatzbetrag belangen kann,
vorausgesetzt die Haftung gegeniiber dem belangten Schadiger besteht. Dabei
geniigt die Haftung fiir eine Teilhaftung um die Solidaritit zu begriinden*¢*

In Rahmen der Solidaritt stellt sich die Frage, in welchem Umfang Einreden
der Solidarhaftpflichtigen — darunter haftungsreduzierende und haftungsbe-
freiende Tatsachen in Sinne von Art. 43 und 44 OR - erhoben werden kénnen
und miissen. Dabei ist zwischen allgemeinen Einreden und personlichen Ein-
reden zu unterscheiden.

Allgemeine Haftungseinreden wie Verjdhrung*®®, Selbstverschulden des Ge-
schidigten, ausschliessliches Drittverschulden*®® kénnen und miissen von
samtlichen Haftpflichtigen geltend gemacht werden. Der solidarisch Belangte

462 Gleichgestellt werden auch Rennveranstalter (Art. 72 SVG), Strolchenfahrer (Art. 75
SVG).

463 BGE 116 11 645 E. 3a; GIGER, SVG-Komm, Art. 60 N 1. Als solidarisch Haftpflich-
tige — neben einem Motorfahrzeughalter — kommen insbesondere Fussginger, Radfah-
rer, Halter, Lenker, Tierhalter, Werkeigentiimer und die Eisenbahn in Frage.

464 FELLMANN, Bd. II, Rz 779 f.; BREHM, Motorfahrzeughaftpflicht, N 937.

465 Art. 83 SVG regelt einheitlich die Verjihrung.

466 Der belangte Solidarschuldner kann sich nicht auf das mitwirkende Drittverschulden
als Reduktionsgrund berufen. Dies wére mit dem Grundsatz der solidarischen Haftung
mehrerer Schédiger nicht vereinbar. Das Drittverschulden spielt dann eine Rolle,
wenn der vom Dritten zu verantwortende Haftungsgrund den rechtserheblichen Kau-
salzusammenhang zwischen Schaden und Handlung des Belangten ausschliesst. Be-
spiel BGE 95 11 344. Dazu KRAUSKOPF, 101.

KOLT Schriftenreihe 9 105

358

359

360

361

362



363

364

365

366

Teil 1: Die Haftung im &ffentlichen Personenverkehr

wird den andern gegeniiber verantwortlich, wenn er diejenigen Einreden nicht
geltend macht, die allen gemeinsam zustehen (Art. 145 Abs. 2 OR).

In Rahmen der echten Solidaritét 14sst es die Rechtsprechung grundsitzlich
nicht zu, dass ein Schuldner personliche Einreden bereits im externen Ver-
hiltnis geltend macht. Die Rechtsprechung des Bundesgerichts ist dennoch in
Bezug auf die Tragweite von Art. 60 SVG nicht einheitlich.*6?

In der Lehre ist umstritten, ob ein solidarisch Haftender personliche Einre-
den*®® im externen Verhéltnis geltend machen kann oder ob er fiir den gesam-
ten Schaden einstehen muss und personliche Einreden erst im internen Re-
gressverhéltnis geltend machen kann.*®®

Der Gesetzgeber — anlésslich der Gesetzesrevision von 197547° — wollte durch
die Streichung von Abs. 3 von Art. 60 SVG erwirken, dass ein haftpflichtiger
Nichthalter eine reduzierte Ersatzpflicht wegen leichten Verschuldens nur
noch im internen Regressverhiltnis als Einrede gelten machen kann. Den
Gesetzesmaterialien zufolge haftet jeder der Beteiligten geméss Art. 60 SVG
unabhingig vom eigenen Kausalitdtsbeitrag fiir den ganzen Schaden und
nicht nur fiir den vom ihm verursachten Teil.*"!

Eine Ausnahme stellt die solidaritdtsahnliche Bindung*? des Haftpflichtversi-
cherers, der aufgrund des direkten Forderungsrechtes von Art. 65 SVG vom
Geschidigten direkt belangt werden kann. Der Haftpflichtversicherer haftet

467 Vgl. BGE 133111 6 E 5.3.2; 89 I 118 E. 5, wo das Bundesgericht es im Rahmen der
echten Solidaritdt nicht zugelassen hat, dass ein Schuldner personliche Einreden im
externen Verhéltnis gegeniiber dem Geschédigten geltend machte; vgl. aber Urteil des
Bundesgerichts 6S.346/2005 vom 02. Februar 2006 E.2.1, wo das Bundesgericht den
haftpflichtigen Lenker (Nichthalter) nur im Rahmen des Verschuldens mithaften liess,
mit der Begriindung, dass ein Lenker auch im Aussenverhiltnis gegeniiber dem Ge-
schédigten fiir dessen Schaden nur insoweit aufzukommen hat, als seine personliche

Haftung unabhéngig von der Solidaritét reicht; vgl. zur Rechtsprechung BK OR-

BREHM, Art. 50 N 51 ff.; BREHM, Motorfahrzeughaftpflicht, N 954.

Beispielweise Herabsetzung der eigenen Schadenersatzpflicht aufgrund eines leichten

Verschuldens (Art. 43 Abs. 1 OR) oder aufgrund des eigenen finanziellen Notstandes

(Art. 44 Abs. 2 OR).

469 7ur Lehre BK OR-BREHM, Art. 50 N 41; BREHM, Motorfahrzeughaftpflicht, N 952.

470 BBI 1973 11 1196 f.

471" BREHM, Motorfahrzeughaftpflicht, N 953; FELLMANN stellt fest, dass Art. 60 Abs. 1
SVG und Art. 61 Abs. 3 SVG in bestimmten Konstellationen eine haftungsbegriin-
dende Funktion haben: FELLMANN, Bd. II, Rz 781; a.M. KRAUSKOPF, 99.

472 Zur rechtlichen Zuordnung vgl. BREHM, Motorfahrzeughaftpflicht, N 939 ff.

468
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summenmaéssig nur im Umfang der Versicherungsdeckung, nicht aber dariiber
hinaus.*”

Der sog. Regress ermoglicht dem Schuldner, der mehr geleistet hat, als er im
Innenverhéltnis zu tragen verpflichtet ist, fiir den Mehrbetrag auf die anderen
Ersatzpflichtigen zuriickzugreifen. Die gesetzliche Grundlage fiir den Regress
findet sich in Art. 60 Abs. 2 SVG.#7

Im Innenverhéltnis wird der Schaden anteilsméssig auf die beteiligten Haft-
pflichtigen unter Wiirdigung aller Umstidnde verteilt. Mehrere Motorfahr-
zeughalter tragen den Schaden nach Massgabe des von ithnen zu vertretenden
Verschuldens, wenn nicht besondere Umstdnde, namentlich die Betriebsge-
fahren, eine andere Verteilung rechtfertigen (Art. 60 Abs. 2 SVGQG). Jeder be-
langte Schuldner, welcher auf dem Regressweg belangt wird, kann alle Ein-
reden und Einwendungen hervorbringen, die ihm aufgrund seines Verhéltnis-
ses zum Redressierenden gegen diesen zustehen. Thm steht es beispielsweise
zu, sich auf die Verjahrung zu berufen oder die Verrechnung zu erkliren,
sofern er eine Gegenforderung gegen den Regressierenden hat. Ferner kann
der belangte Schuldner auch die Haftungsreduktionsgriinde geltend machen,
die ithm im externen Verhiltnis gegeniiber dem Geschéddigten zugestanden
hitten, wie z.B. leichtes Verschulden oder Selbstverschulden des Geschidig-
ten, soweit der Regressierende gegeniiber dem Geschidigten unterlassen hat,
dies geltend zu machen.*”

In der Praxis belangt der Geschédigte in der Regel den ersatzpflichtigen Haft-
pflichtversicherer. Auch der Versicherung steht im Umfang des Geleisteten
der Regress gegen die tibrigen Haftpflichtigen offen.*’®

Zur Verjdhrung von Regressanspriichen nach Art. 83 Abs. 3 SVG siehe nach-
folgend Kapitel X.L.

473 Nach Art. 65 SVG hat der Geschidigte im Rahmen der vertraglichen Versicherungs-

deckung ein Forderungsrecht unmittelbar gegen den Versicherer. Ausnahmsweise

kann die Haftung des Versicherten weitergehen, als diejenige des Versicherers.

BREHM, Motorfahrzeughaftpflicht, N 941; KRAUSKOPF, -95.

Die Anwendung der Regressordnung nach Art. 51 Abs. 2 OR wird von Lehre und

Rechtsprechung verworfen, dazu KRAUSKOPF, 112 f.

475 KRAUSKOPF, 113.

476 KRAUSKOPF, 115 mit dem Hinweis, dass die gesetzliche Grundlage fiir den Regressan-
spruch der Versicherung umstritten sei. Denkbar ist Art. 60 Abs. 2 SVG, sofern die
ersatzpflichtige Haftpflichtversicherung iiberhaupt zu den Haftpflichtigen gezéhlt
werden kann. Geméss herrschender Lehre und Rechtsprechung (vgl. BGE 116 11 645
E. 2) stiitzt sich der Regress auf Art. 72 VVG (Bundesgesetz tiber den Versicherungs-
vertrag vom 02. April 1908 [Versicherungsvertragsgesetz, VVG; SR 221.229.1])
(bzw. findet Art. 72 VVG analoge Anwendung, denn diese Norm regelt geméss Sys-
tematik des VVG nur den Regress bei Schadensversicherungen).

474
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Sind dem geschédigten Dritten ausschliesslich Motorfahrzeughalter solida-
risch ersatzpflichtig, findet fiir die interne Auseinandersetzung die Regelung
gemiss Satz 2 von Art. 60 Abs. 2 SVG Anwendung. Inhaltlich entspricht die
Regelung von Art. 61 Abs. 1 SVG genau derjenigen von Art. 60 Abs. 2 Satz
2 SVG. Dazu nachfolgende Ausfiihrungen.

2. Gegenseitige Haftung von Haltern

Ausgehend vom Grundgedanken, dass sich die gegenseitigen Betriebsgefah-
ren ausgleichen, gilt im Fall einer Kollision zweier Halter nach Art. 61 SVG,
dass der Schaden allen Haltern nach Massgabe des von ihnen zu vertretenden
Verschuldens auferlegt wird. Dabei unterscheidet das Gesetz zwischen Perso-
nen- und Sachschaden.

Gemiss Art. 61 Abs. 1 SVG wird der Personenschaden den Haltern nach
Massgabe des von ihnen zu vertretenden Verschuldens auferlegt, wenn nicht
besondere Umstinde, namentlich die Betriebsgefahren, eine andere Vertei-
lung rechtfertigen. Das Verschulden ist somit das primére Kriterium der Haf-
tungsaufteilung. Bei einseitigem erheblichem Verschulden hat der schuldhaf-
te Halter grundsétzlich die volle Haftung zu {ibernehmen. Die Bedeutung des
Verschuldens wird aber insoweit relativiert, als besondere Umstinde, nament-
lich die Betriebsgefahren, eine andere Verteilung rechtfertigen konnen
(Art. 61 Abs. 1 SVG). Der schuldlose Halter hat daher dann einen Teil des
Schadens zu iibernehmen, wenn sich die Betriebsgefahr seines Fahrzeugs
besonders stark ausgewirkt hat oder wenn den allein schuldigen Halter nur ein
geringfligiges Verschulden trifft.*””

Die Beriicksichtigung der Auswirkung der Betriebsgefahr im Rahmen von
Art. 61 Abs. 1 SVG setzt voraus, dass die Gefahr des einen Fahrzeugs nach
dessen Art, Grosse, Geschwindigkeit usw. offensichtlich liberwiegt und zwi-
schen den Betriebsgefahren der beteiligten Fahrzeuge ein erheblicher Unter-
schied besteht. 7% Die Betriebsgefahr ist nicht abstrakt zu bestimmen, sondern
es ist zu beriicksichtigen, ob und wenn ja in welchem Masse sie sich in der
konkreten Situation ausgewirkt hat.*”

477 BGE 123 111 274 E. 1a/bb; Urteile des Bundesgerichts 4C.3/2001 vom 26. September

2001 E. 2a/aa; 4A_5/2014 vom 2. Juni 2014 E. 2.

Bei gleichwertigen Betriebsrisiken, werden diese neutralisiert (Kompensation); zur

Rechtsprechung des Bundesgerichtes zu Art. 61 Abs.1 bzw. Art. 60 Abs.2 Satz2 SVG

Krauskopf, 116; GIGER, Haftpflichtkommentar, 1394.

479 BGE 105 11209 E. 4b; Urteil des Bundesgerichts 4A_479/2009 vom 23. Dezember
2009 E. 7.1.

478
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Die Beurteilung der Umstinde im Sinne von Art. 61 Abs. 1 SVG beruht weit-
gehend auf richterlichem Ermessen (Art. 4 ZGB). Bei einer Kollision eines
Motorrades in einer scharfen Kurve mit einem entgegenkommenden Postauto
bestitigte das Bundesgericht die volle Haftung des Motorradlenkers, mangels
Verschuldens des Postautolenkers und besonderer Umstiande, die eine andere
Verteilung rechtfertigen wiirden. Selbst wenn eine erhdhte Betriebsgefahr des
Postautos angenommen wiirde, hitte sie sich nicht konkret unfallverursa-
chend ausgewirkt, so dass sie neben dem eindeutigen Verschulden des Motor-
radlenkers als «quantité négligeable» erscheine.*?

Art. 61 Abs. 1 SVG ist auch dann anwendbar, wenn der eine Halter nach
Art. 58 Abs. 1 SVG (fiir den Betrieb), der andere jedoch nach Art. 58
Abs. 2 SVG (fiir den Nichtbetrieb) haftet. In dieser Konstellation darf dem
gemaiss Art. 58 Abs. 2 SVG haftbaren Halter keine Betriebsgefahr angerech-
net werden, da dieser nur aufgrund einer gewohnlichen Kausalhaftung oder
einer Verschuldenshaftung ersatzpflichtig ist.*8!

Kommt es bei einem Unfall nur zu Sachschdden, ist Art. 61 Abs. 2 SVG an-
wendbar. Danach wird die Betriebsgefahr des Halters nicht beriicksichtigt.
Der Halter haftet einem anderen Halter gegeniiber nur, wenn der Geschadigte
beweist, dass der Schaden durch Verschulden oder voriibergehenden Verlust
der Urteilsfdhigkeit des beklagten Halters oder einer Person, fiir die er ver-
antwortlich ist, oder durch fehlerhafte Beschaffenheit seines Fahrzeuges ver-
ursacht wurde. Trifft nur einen Halter ein Verschulden, hat er den eigenen
und den fremden Schaden zu tragen.*?

3. Haftungskollision von Bahn und Motorfahrzeug

Kommt es zu einer Haftungskollision zwischen der Eisenbahn und dem Mo-
torfahrzeug stehen sich beidseitig Betriebsgefahren und allenfalls zusétzlich
noch ein Verschulden gegeniiber.*®* Die in Art. 61 SVG statuierte Kollisions-
regel kommt nicht zur Anwendung, da sich nicht zwei Halter gegeniiberste-
hen. Die Haftungsverteilung erfolgt unter Anwendung der Methode der sekto-
riellen Verteilung unter Beriicksichtigung der mitwirkenden Faktoren bzw.
gestlitzt auf Art. 44 Abs. 1 OR8¢

Gemiss konstanter Praxis werden die Betriebsgefahren bei Personenschaden
von Eisenbahn und Motorfahrzeug im Verhéltnis 2/3: 1/3 zu Lasten der Bahn

480 Urteil des Bundesgerichts 4A_5/2014 vom 2. Juni 2014 E. 2.
41 BGE 8811455E.2f.

482 DAHLER/SCHAFFHAUSER, § 11 Rz 11.48 ff.

43 Vgl. dazu auch oben VL.G.

484 Vgl. dazu V.D.2.
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bewertet. Treten noch Verschulden oder erhohte Betriebsgefahr hinzu, kann
der Verteilschliissel beeinflusst werden.*®

4. Haftungskollision von Gefihrdungshaftung und
Verschuldenshaftung

Gefahrdungshaftung und Verschuldenshaftung stehen sich beispielweise bei
einem Unfall zwischen einem Fussginger oder einem Fahrrad und einem
Autobus bzw. einem Motorfahrzeughalter gegeniiber. Der Fahrradfahrer oder
der Fussginger hat nur fiir Verschulden einzustehen, der Halter des Autobus-
ses oder anderen Motorfahrzeuges hingegen fiir die Betriebsgefahr und ein
allfilliges Verschulden.

Die Verteilung des Gesamtschadens auf die einzelnen haftpflichtrechtlich
relevanten Ursachen beruht auf richterlichem Ermessen (Art. 4 ZGB). Zwei
Beispiele aus der bundesgerichtlichen Rechtsprechung dazu:

Im Urteil 4A 479/2009 vom 23. Dezember 2009 hatte das Bundegericht fol-
genden Sachverhalt zu beurteilen: Im Bereich der Bushaltestelle kam es zu
einer Kollision zwischen einem Personenwagen und einer Fussgéngerin, wel-
che die Strasse nicht auf einem Fussgéngerstreifen liberqueren wollte, um in
einen wartenden Autobus einzusteigen. Da der Personenwagen vortrittsbe-
rechtigt war, lag es an der Fussgingerin, durch hinreichende Vorsicht beim
Betreten der Fahrbahn eine Kollision zu vermeiden. Ein Fehlverhalten der
Fussgingerin durch unvorsichtiges Betreten der Fahrbahn lag daher zweifel-
los vor. Der Personenwagen hat aber seinerseits durch eine unangemessene
Geschwindigkeit, die sich beim Unfall konkret verwirklichte Betriebsgefahr
seines Fahrzeugs erhoht, die Chance, durch Abbremsen den Aufprall zu mil-
dern, verringert und die Verkehrssituation fiir die Fussgéngerin erschwert.
Das Fehlverhalten des Fahrzeuglenkers hatte massgeblichen Einfluss auf die
Schwere der Unfallfolgen. Aus diesem Grund erachtete das Bundegericht,
dass die Vorinstanz ihr Ermessen nicht rechtsfehlerhaft ausgeiibt habe, wenn
sie den Anteil der Betriebsgefahr des Unfallfahrzeugs am Gesamtschaden mit
60%, obwohl in anderen Urteilen die Betriebsgefahr — an der unteren Gren-
ze — mit 30% bewertet wurde, bewertete. Auch wenn dieser Anteil am Ge-
samtschaden wohl an der obersten Grenze des Ermessensbereichs liegen diirf-
te, da der Betriebsgefahr des Strassenfahrzeugs im vorliegenden Fall eine

45 Zum Ganzen ausfiihrlich und insbesondere mit Verweisen auf die Entwicklung der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung SCHAFFHAUSER/PETER, 195 ff.; DAHLER/SCHAFE-
HAUSER, § 11 Rz 11.51.

110 KOLT Schriftenreihe 9


germar
Hervorheben
Randziffer fehlt. Ergänzen?


X. Beforderung auf der Strasse

zentrale Bedeutung, insbesondere fiir die gravierenden Folgen des Unfalls fiir
die Fussgéingerin, zukam.

Bei einer Kollision zwischen Fahrrad und Auto bei einer Einmiindung besté-
tigte das Bundegericht im Urteil 4A_663/2014 vom 9. April 2015 die kanto-
nalen Urteile, wonach eine Halterhaftung nach Art. 59 Abs. 1 SVG ausge-
schlossen sei. Der Halter wird von der Haftpflicht befreit, wenn er beweist,
dass der Unfall durch hohere Gewalt oder grobes Verschulden des Geschi-
digten oder eines Dritten verursacht wurde, ohne dass ihn selbst oder Perso-
nen, fiir die er verantwortlich ist, ein Verschulden trifft und ohne dass die
fehlerhafte Beschaffenheit des Fahrzeuges zum Unfall beigetragen hat
(Art. 59 Abs. 1 SVQG). Die Fahrradfahrerin habe durch die Missachtung des
Vortrittsrechts eine elementare Verkehrsregel verletzt und eine gefdhrliche
Verkehrslage geschaffen. Ein Fahrradfahrer diirfe nicht so unvermittelt in
eine Querstrasse einbiegen, dass dadurch der vortrittsberechtigte Verkehrs-
teilnehmer in seiner Fahrt behindert werde.

5. Haftungskollision von Gefdihrdungshaftung und
gewohnlicher Kausalhaftung

Stehen sich die Betriebshaftung des Motorfahrzeughalters und die Tierhalter-
haftung oder die Werkeigentiimerhaftung gegeniiber, handelt es sich um eine
Kollision einer Gefiahrdungshaftung und einer gewohnlichen Kausalhaftung.
Konnen sich der Werkeigentiimer oder Tierhalter nicht génzlich von der Haf-
tung befreien, ist zunichst auf der Seite des Motorfahrzeughalters die Be-
triebsgefahr zu beriicksichtigen, soweit sie sich auf das Schadensereignis
konkret ausgewirkt hat. Ausserdem ist auf ein allfélliges beidseitiges Ver-
schulden abzustellen.

Bei der Kollision von Motorfahrzeug- und Tierhalterhaftung scheint es iiblich
zu sein, falls keinen Beteiligten ein Verschulden trifft, von einer Aufteilung
des Schadens im Verhiltnis von 2/3 zu 1/3 zu Lasten des Motorfahrzeughal-
ters auszugehen. 48

Die entwickelten Grundsitze*’ lassen sich im Prinzip auch auf andere Kolli-
sionen von Gefahrdungs- und gewohnlicher Kausalhaftung anwenden. Trotz
Haftung des Werkeigentiimers hat der Motorfahrzeughalter vorweg einen Teil
seines Schadens selbst zu tragen, Abweichungen nach der Verschuldenslage
vorbehalten. Dies entspricht dem allgemeinen Grundsatz von Art. 44 Abs. 1

486 GIGER, 1398; DAHLER/SCHAFFHAUSER, § 11 Rz 11.53.
487 vgl. BGE 108 11 51 E. 5; 85 11 520.
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OR, wonach Umsténde, fiir die der Geschédigte einzustehen hat, seinen Er-
satzanspruch méssigen; zu diesen kann eben auch die Betriebsgefahr gehoren.

Was bei der Haftung fiir ein Tier gelten mag, ist jedoch nicht ohne weiteres
auf diejenige fiir ein Werk tibertragbar.*®® Die Risiken, die dem Strassenver-
kehr aus der Tierhaltung erwachsen, sind lediglich sporadische, wéhrend die
Gefahren mangelhaften Strassenunterhalts in der Regel ldnger bestehen und
meist auch schwerere Schiden bewirken. Zu beriicksichtigen gilt es ander-
seits die Natur des betreffenden Werkmangels.

Die fehlende Signalisierung einer Tordurchfahrt stellt einen Werkmangel dar,
der fiir den gewohnlichen Strassenverkehr bedeutungslos war und sich nur bei
einem besonders hohen und zudem von der Mittelachse abweichenden Fahr-
zeug schidlich auswirken konnte. Er wiegt deshalb weniger schwer als ein
Mangel, der zu hédufigen Unfillen hitte fithren kdnnen. Unter diesen Umstén-
den ist es angemessen, den Werkmangel etwa gleich zu bewerten wie die
Betriebsgefahr des Lastwagens.*®

K. Versicherungspflicht und direktes Forderungsrecht

Art. 63 Abs. 1 SVG statuiert ein Versicherungsobligatorium. Es darf kein
Motorfahrzeug in den offentlichen Verkehr gebracht werden, bevor eine
Haftpflichtversicherung abgeschlossen ist. Vom Obligatorium ausgenommen
sind Motorfahrzeuge, die der Bund oder ein Kanton hélt sowie diejenigen fiir
die der Bund die Deckungspflicht wie ein Versicherer iibernimmt (Art. 73
Abs. 1 SVG).#° Bei Trolleybussen richtet sich die Versicherungspflicht nach
Art. 16 TrG.

Dem Geschédigten steht gemiss Art. 65 Abs. 1 SVG ein direktes Forderungs-
recht gegeniiber dem Versicherer zu. Dieses direkte Forderungsrecht verbes-
sert die Stellung des Geschédigten indem ihm die Versicherung als Haftungs-
subjekt gegeniibersteht. Die Position der geschéddigten Person wird ferner
durch den Einredeverbot gemadss Art. 65 Abs. 2 SVG gestérkt: Der Versiche-
rer kann Einreden aus dem Versicherungsvertragsverhiltnis (aus dem Vertrag
oder solche aus dem VVG) der geschédigten Person nicht entgegenhalten.

Die Frage, wer Halter ist, ist fiir den Geschéddigten erst dann von Bedeutung,
wenn die Versicherungssumme einen Schaden nicht vollstindig abdeckt.*!

488 DAHLER/SCHAFFHAUSER, § 11 Rz 11.53.

48 BGE 108 1151 E. 5.

490 Zum Umfang des Versicherungsschutzes vgl. FELLMANN, Bd. II, Rz 879 ff.

¥l Gemiss Art. 3 VVV (Verkehrsversicherungsverordnung vom 20. November 1959,
VVV, SR 741.31) belduft sich die Versicherungssumme auf CHF 5 Millionen pro Un-
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Der Geschédigte hat den ungedeckten Schaden in diesem Fall vom Halter zu
fordern.

L. Verjihrung

Schadenersatz- und Genugtuungsanspriiche aus Unféllen mit Motorfahrzeu-
gen verjdhren geméss Art. 83 Abs. 1 SVG innerhalb von zwei Jahren vom
Tag hinweg, an dem der Geschidigte Kenntnis vom Schaden und von der
Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat (relative Verjahrungsfrist), jedenfalls
aber mit dem Ablauf von zehn Jahren vom Tag des Unfalls an (absolute Ver-
jahrungsfrist). Wird eine Klage aus einer stratbaren Handlung hergeleitet gilt
die ldngere strafrechtliche Verjdhrungsfrist auch fiir den Zivilanspruch
(Art. 83 Abs. 1 SVG). Damit deckt sich Art. 83 Abs. 1 SVG inhaltlich mit
Art. 60 Abs. 2 OR.#*?

Regressanspriiche verjahren nach Art. 83 Abs. 3 SVG innert zwei Jahren vom
Tag hinweg, an dem die zugrundeliegende Leistung vollstdndig erbracht und
der Regresspflichtige bekannt wurde. Ob neben der zweijdhrigen relativen
Verjdhrungsfrist analog Art. 83 Abs. 1 SVG auch eine zehnjihrige absolute
Verjdhrungsfrist besteht, wurde vom Bundesgericht bisher nicht explizit be-
antwortet.*”> Die Lehre bejaht eine solche absolute Verjahrungsfrist.**

M. Exkurs Fernbus

Die Zahl der grenziiberschreitend titigen Busunternehmen, die Reisen mit
einem Halt in der Schweiz anbieten, hat in den letzten Jahren kontinuierlich
zugenommen. Gemdss Botschaft zur Organisation der Bahninfrastruktur vom
16. November 2016** gibt es tiber 100 Linien im EU-Verkehr sowie rund 80
Linien im Verkehr mit Drittstaaten mit Halt (inkl. Ausgangs- und Zielort) in
der Schweiz.

Aufgrund des Personenbeforderungsregals, bzw. der damit zusammenhén-
genden Erteilung von Konzessionen bekommen Fernbusse, die nur innerhalb

fallereignis fiir Personen- und Sachschidden. Bei Motorwagen, die Personen befordern
erhoht sich die Versicherungssumme pro Unfallereignis je nach Platzzahl auf CHF 10
bis 20 Millionen. Fiir den Trolleybus geregelt in Art. 16 Abs. 1 TrG, wobei im TrG
kein direktes Forderungsrecht gegeniiber dem Haftpflichtversicherer vorgesehen ist.

492 Vgl. zu Art. 60 Abs. 2 OR oben V.J.

493 Implizit in BGE 125 111 339 E. 3b.

494 KRAUSKOPF, 115 m.w.H.

45 BBI OBI 2016, 8696.
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der Schweiz verkehren mochten oft keine Konzession, da neue Konzessionen
nur erteilt werden, wenn keine bestehenden Angebote des Offentlichen Ver-
kehrs in threm Bestand gefahrdet sind (Art. 11 PBV). Fiir grenziiberschreitende
Bustransporte kann das UVEK*® Bewilligungen erteilen (Art. 8 Abs. 1 PBG).

Nach dem Territorialititsprinzip richtet sich die Haftung fiir Unfélle, die sich in
der Schweiz ereignen nach schweizerischem Recht (Art. 133 Abs. 2 IPRG).

Zur allgemeinen Stirkung der Passagierrechte und im Sinne eines funktionie-
renden und fairen Wettbewerbs zwischen den verschiedenen Teilnehmern des
offentlichen Verkehrs will der Bundesrat im Rahmen der Vorlage zur Organi-
sation der Bahninfrastruktur (OBI) zusétzliche Passagierrechte nicht nur bei
der Bahn,*” sondern auch im Verkehr mit Bussen einfiihren.**®

XI. Haftung der Trolleybusse fiir Schiden durch
elektrische Anlage

Die Haftung des Trolleybus-Unternehmens richtet sich nach Elektrizititsge-
setz, sofern die Totung oder Verletzung eines Menschen oder der Sachscha-
den auf den Betrieb einer elektrischen Anlage zuriickzufiihren ist (Art. 15
Abs. 2 TrG i.V.m. Art. 27 Abs. 1 EleG).*° Fir die Haftung fiir Schiden an-
lasslich des Betriebs des Trolleybusses wird auf die Ausfithrungen zum SVG
verwiesen (vgl. Kapitel X).

Waihrend das SVG den Halter des Motorfahrzeuges als Haftungssubjekt be-
stimmt (Art. 58 SVQ), sieht das EleG den Betriebsinhaber als Haftpflichtigen
vor (Art. 27 Abs. 1 EleG). Lehre und Rechtsprechung definieren die Begriffe
des Halters nach SVG und des Betriebsinhabers nach EleG je spezifisch fiir
den jeweiligen Anwendungsbereich der Gesetze.’® Fraglich ist jedoch, ob das
in Art. 15 TrG genannte «Unternehmen», welches nach den Bestimmungen
des SVG resp. des EleG haftet, Halter i.S.v. Art. 58 SVG sowie Betriebsinha-
ber i.S.v. Art. 27 EleG ist. Nach der hier vertretenen Auffassung bezeichnet
das TrG das Haftungssubjekt autonom, d.h. es muss nicht der Halter nach der
Definition des SVG und der Betriebsinhaber nach der Definition des EleG

4% Eidgenossisches Departement fiir Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation.

47 Siehe I11.B.

498 BBI OBI 2016, 8663, 8701 f, 8745.

499 Der Verweis auf das EleG bezieht sich auf die Haftpflichtbestimmungen und umfasst
Art. 27-39 EleG; FELLMANN, Bd. II, Rz 1077 f.

500 FELLMANN, Bd. II, Rz 1049.
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sein.’’! Die Verweise auf das SVG resp. EleG bedeuten, dass das Transport-
unternehmen wie ein Halter bzw. Betriebsinhaber haftet.

Das Trolleybusgesetz enthélt keine Definition der haftpflichtigen Unterneh-
men 1.S.v. Art. 15 TrG. Darunter fallen jedoch gesetzessystematisch jene, die
Reisende mittels Konzession befordern (Art. 4 TrG i.V.m. Art. 6 ff. PBG).
Das Haftungssubjekt lasst sich daher durch den Konzessionsinhaber bestim-
men. Haftbar ist der Rechtstrager des konzessionierten Unternehmens (Ge-
meinwesen oder 6ffentliches Unternehmen in Privatrechtsform, gemischtwirt-
schaftliches Unternehmen oder spezialgesetzliche Aktiengesellschaft oder ein
privates Unternehmen).3%

Mangels Regelung zur ausservertraglichen Haftung des Trolleybusunterneh-
mens fiir Hilfspersonen im Trolleybusgesetz, gelangen die Bestimmungen des
SVG (Art. 58 Abs. 4 SVG) und EleG (Art. 34 Abs. 1 EleG) zur Anwendung,
welche beide vorsehen, dass das Trolleybusunternehmen auch fiir ihre Hilfs-
personen einzustehen haben.>%

XII. Kasuistik Autobus und Trolleybus — Typische
Unfille

A. Eingeklemmte Finger

Reisende kénnen sich durch Unvorsichtigkeit ihr Finger beim Offnen oder
Schliessen der Tiiren und Fenstern einklemmen. Der Schaden entsteht bei ein-
geklemmten Fingern nicht beim Betrieb, sondern nur anlésslich des Betriebes
des Autobusses/Trolleybusses. Eine Haftung des Halters nach Art. 58 Abs. 1
SVG fillt daher ausser Betracht. Eine Haftung nach Art. 58 Abs.2 SVG
kommt nur in Frage, wenn den Halter oder Personen, fiir die er verantwortlich
ist, ein Verschulden trifft oder wenn die fehlerhafte Beschaffenheit des Mo-
torfahrzeuges am Schaden mitgewirkt hat. Ist dies nicht der Fall, kann keine
Haftung nach SVG begriindet werden.

501 G]. M. FELLMANN, Bd. II, Rz 1050.

502 FELLMANN, Bd. II, Rz 1058.

303 Gemiiss Art. 58 Abs. 4 SVG gilt, dass das Trolleybusunternehmen fiir das Verschul-
den des Fahrzeuglenkers und mitwirkender Hilfspersonen wie fiir sein eigenes Ver-
schulden einzustehen hat. Auch das EleG sieht vor, dass das Trolleybusunternechmen
fiir alle Personen, deren sie sich zum Betrieb der elektrischen Anlage bedienen haftet.
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B. Sturz im Bus

Bei den Sturz-Unfillen handelt es sich in der Regel um Bagatellfille, die sich
entweder aufgrund eines Notstopps des Busses ereignen oder aber wihrend
der reguldren Fahrt, insbesondere aus Unachtsamkeit der Fahrgiste.

Ein Sturz im Bus ereignet sich normalerweise wihrend des Betriebs des Bus-
ses, meistens wihrend dessen Fortbewegung. Da fiir die Haftung nach
Art. 58 Abs. 1 SVG weder ein Verschulden des Halters noch eine Ordnungs-
widrigkeit vorausgesetzt werden, sondern es geniigt, dass der Betrieb des
Motorfahrzeugs zum Schaden gefiihrt hat, haftet der Halter des Motorfahr-
zeuges grundsdtzlich sowohl bei Stiirzen anlédsslich von Notstopps, wie auch
bei sonstigen Stiirzen wihrend des reguldren Betriebes. Im Einzelfall ist je-
doch immer zu priifen, ob sich der Halter auf einen Entlastungsgrund stiirzen
und von der Haftung befreien kann. In Frage kommen in erster Linie das
grobe Selbstverschulden des Fahrgastes oder ein grobes Drittverschulden,
wenn der Unfall durch eine Drittperson verursacht wurde. Allenfalls kommt
auch eine Erméssigung der Haftung nach Art. 59 Abs. 2 SVG in Frage.

C. Unfille beim Ein- und Aussteigen

Immer wieder passieren auch Unfille beim Ein- und Aussteigen aus einem
Bus. Der Bus befindet sich dann iiblicherweise kurzzeitig in einer Haltebucht
oder auf der Strasse. Wahrend des Ein- und Aussteigvorgangs der Fahrgéste
bleibt der Bus in Betrieb, womit bei Unfillen wiederum die Haftung nach
Art. 58 Abs. 1 SVG in Frage kommt. Die Haftung besteht jedoch nur, wenn
der Schaden durch den Betrieb eines Motorfahrzeugs entstanden ist, demnach
zwischen dem Schaden und dem Betrieb des Fahrzeugs ein natiirlicher und
addquater Kausalzusammenhang besteht. Der Kausalzusammenhang ist re-
gelmissig zu verneinen, wenn ein Passagier beim Ein- und Aussteigen stiirzt,
sei es, weil er aus Eile die Stufen verfehlt oder weil er mit einem anderen
Passagier zusammenstdsst. Anders wére die Situation zu beurteilen, wenn der
Bus bereits anfdhrt, bevor der Passagier vollstindig eingestiegen ist und die-
ser daher stiirzt und einen Schaden erleidet. Der Schaden ist in diesem Fall
klar auf die Fortbewegung (den Betrieb) zuriickzufiihren. Eine Haftung des
Halters ist geméss Art. 58 Abs. 1 SVG gegeben. Wiederum sind aber auch
hier Entlastungs- oder Ermissigungsgriinde zu priifen, sofern den Passagier
ein grobes Verschulden trifft.

Nach Art. 33 Abs. 3 SVG ist an den Haltestellen 6ffentlicher Verkehrsmittel
auf ein- und aussteigende Personen Riicksicht zu nehmen. Geméss bundesge-
richtlicher Rechtsprechung richtet sich diese Vorsichtspflicht primér an Fahr-
zeugfiihrer, die an Haltestellen des offentlichen Verkehrs vorbeifahren und
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die aufgrund von sich dort befindlichen Bussen oder Strassenbahnen mit un-
vorsichtig auf die Strasse hinaustretenden Personen zu rechnen haben. Eine
besondere Sorgfaltspflicht an Fahrzeugfiihrer von 6ffentlichen Verkehrsmit-
teln, welche die Haltestelle bedienen lasst sich daraus jedoch nicht ableiten.
Personen, die sich im Bereich einer Bushaltestelle aufhalten, haben mit an-
und wegfahrenden Bussen zu rechnen und einen ausreichenden Abstand zur
Fahrbahn einzuhalten. Treten sie jedoch iiberraschend in den Gefahrenbe-
reich, ist dies fiir den Buschauffeur nicht vorhersehbar.>*

D. Kollisionen mit anderen Verkehrsteilnehmern

Kollisionen mit anderen Verkehrsteilnehmern (Motorfahrzeugen, Fahrriadern
und Fussgingern) stellen eine weitere Kategorie von typischen Unfillen dar.
Bei Kollisionen mit einem fahrenden Bus oder wihrend dem Stillstand des
Busses zum Auf- und Abladen von Passagieren, befindet sich dieser in Be-
trieb. Auch der Kausalzusammenhang zwischen dem Schaden und dem Be-
trieb ist meistens zu bejahen, womit eine Haftung des Halters nach Art. 58
Abs. 1 SVG gegeben ist.

Im Einzelfall sind immer Entlastungs- oder Erméssigungsgriinde zu priifen.
Fir die Aufteilung der Haftungsquoten unter den beteiligten Verkehrsteil-
nehmern wird auf obige Ausfiihrungen verwiesen.>%

XIII. Tabellarische Zusammenfassung

Haftung bei Personen- und Sachschdden nach EBG (einschligig fiir Eisen-
bahn, Strassenbahn, Seilbahn, Schiff) sowie nach SVG (fiir Motorfahrzeuge
und Trolleybusse>%):

Schadensart | Gesetzl. Grundlage | Haftungstyp Schaden- Verjihrung
ersatzhohe
Personen- Art. 40b Abs. 1 EBG | Gefdhrdungs- nach OR, Art. 40fEBG
schaden haftung keine sum- 1.V.m.
subsidir: menmissige | Art. 60 Abs. 1
Att. 40/ EBG i.V.m. Beschrén- | OR:
Art. 41 ff. OR kung 1 Jaht/ 10 Jahre

304 Urteil des Bundesgerichts 6B_1056/2016 vom 06. Juni 2017 E. 1.4.

305 Vgl. Mehrzahl von Haftpflichtigen Kapitel X.J.

306 Fiir die Haftung nach EleG bei Totung oder Verletzung eines Menschen oder Sach-
schaden aufgrund des Betriebs einer elektrischen Anlage vgl. XI.
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Schadensart | Gesetzl. Grundlage | Haftungstyp Schaden- Verjiahrung
ersatzhohe
Art. 58 Abs. 1 SVG | Gefdahrdungs- nach OR, Art. 83 SVG:
(wenn MFZ in Be- haftung®"’ keine sum- 2 Jahre
trieb) menméssige
Art. 58 Abs. 2 SVG | Verschuldens- | Beschrén-
(wenn MFZ nicht in | haftung/ Kausal- | kung
Betrieb) haftung (fehler-
hafte Beschaf-
fenheit d.
MFZ)508
Sachschaden | Art. 405 Abs. 1 EBG | Gefdhrdungs- nach OR, Art. 40fEBG
(Grundsatz) haftung keine sum- | 1.V.m. Art. 60
subsididr: menmiissige | Abs. 1 OR:
Att. 40fEBG i.V.m. Beschrin- 1 Jahr/ 10 Jahre
Art. 41 ff. OR kung
Art. 58 SVG Gefahrdungshaf- | nach OR, Art. 83 SVG:
tung®® keine sum- |2 Jahre
menmassige
Beschrin-
kung
Ausnahme Obhutssachen
Schaden an Art. 400 Abs. 2 lit. a | Gefédhrdungs- Nach OR, Art. 48 Abs. 1
Handgepick |EBGi.V.m. haftung keine sum- PBG: 1 Jahr
1.V.m. Korper- | Art. 23 Abs. 2 lit. a menmassige | Art. 48 Abs. 2
schaden des PBGi.V.m. Beschrin- PBG: Stillstand
Reisenden Art. 42 PBG kung
subsididr
Art. 40b Abs. 3 EBG
i.V.m. Art. 97 ff. OR
Art. 59 Abs. 4 lit. b, | Gefdhrdungs- nach OR, Art. 48 Abs. 1
2. Teilsatz SVG haftung keine sum- | PBG: 1 Jahr
1.V.m. menmassige | Art. 48 Abs. 2
Art. 23 Abs. 2 lit. a Beschrin- PBG: Stillstand
PBGi.V.m. kung
Art. 42 PBG
subsididr:
Art. 59 Abs. 4 SVG
1.V.m. OR
507

508
509

Abs. 2 SVG).

118

Ausnehme gilt bei gegenseitiger Haftung von Haltern, vgl. X.J.2.
Ausnehme gilt bei gegenseitiger Haftung von Haltern, vgl. X.J.2.
Ausnahme gilt fiir Sachschaden eines Halters gegeniiber einem anderen Halter (Art. 61
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Schadensart | Gesetzl. Grundlage | Haftungstyp Schaden- Verjiahrung
ersatzhohe
Schaden an Art. 40b Abs. 2 lit. a | Verschuldens- Nach OR, Art. 48 Abs. 1
Handgepick |EBGi.V.m. haftung mit keine sum- | PBG: 1 Jahr
nicht 1.V.m. Art. 23 Abs. 2 lit. b | Exkulpations- menmassige | Art. 48 Abs. 2
Korperscha- |PBGi.V.m. beweis Beschrin- PBG: Stillstand
den des Rei- | Art. 42 PBG kung
senden subsidiar
Art. 406 Abs. 3 EBG
i.V.m. Art. 97 ff. OR
Art. 59 Abs. 4 1it. b, 2. | Verschuldens- Nach OR, Art. 48 Abs. 1
Teilsatz SVG 1.V.m. haftung mit keine sum- |PBG: 1 Jahr
Art. 23 Abs. 2 lit. a | Exkulpations- menmassige | Art. 48 Abs. 2
PBGi.V.m. beweis Beschrin- PBG: Stillstand
Art. 42 PBG kung
subsidiér:
Art. 59 Abs. 4 SVG
1.V.m. OR
Beforderte Sachen
Schaden an Art. 400 Abs. 2 lit. a | Milde Kausal- Beschrin- Art. 48 Abs. 1
Reisegepdck |EBGi.V.m. haftung kung nach PBG: 1 Jahr
nicht in Obhut | Art. 27 PBG!Y Art. 71,73 | Art. 48 Abs. 2
des Reisenden o und 74 VPB | PBG: Stillstand
— beforderte | Subsididr
Sache gegen Art. 40b Abs. 3 EBG
Schaden an Art. 400 Abs. 2 lit. b | Milde Kausal- Beschrin- Art. 21 Abs. 3
Frachtgut EBGi.V.m. haftung kung nach GUTG i.V.m.
21 Abs. 3 GiTG CIM Art. 48 CIM:
1L.V.m. Art. 23 ff. CIM 1 Jahr
subsidiar
Art. 40b Abs. 3 EBG
1.V.m. Art. 440-457
und 97 ff. OR
Art. 59 Abs. 41it. b | Milde Kausal- | Nach OR, Art. 454 Abs. 1
SVG i.V.m.440- haftung’!! keine sum- | OR: 1 Jahr
457 OR menmassige
Beschrin-
kung
310 1m Widerspruch zum Gesetzeswortlaut, vg. dazu IV.B.2.
SIL KLETT, Strassengiiterverkehr, 113.
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